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Kurzfassung 

Die Beziehungen der EU zu den Afrikanischen, Karibischen und Pazifischen Staaten 

(AKP-Staaten) nehmen einen besonderen Stellenwert in der Geschichte der europäi-

schen Entwicklungspolitik ein, da die AKP-Staaten zum Großteil ehemalige Kolonien 

der europäischen Großmächte waren. Aus diesem Grund genossen sie lange Zeit 

privilegierte Beziehungen zur Europäischen Gemeinschaft. 

Das Cotonou-Abkommen (CPA), welches die Partnerschaft zwischen der 79 Staaten 

umfassenden tri-kontinentalen AKP-Gruppe und der Europäischen Union regelt, be-

inhaltet die Arbeitsbereiche des politischen Dialogs, der wirtschaftlichen und han-

delspolitischen Kooperation und der Entwicklungszusammenarbeit. Aufgrund dieses 

ganzheitlichen Ansatzes, seiner rechtlich bindenden Natur und seines umfassenden 

Geltungsbereichs wird das Abkommen von Cotonou von seinen Befürworter/innen, 

als einzigartiger Erfolg gefeiert. (Brecht et.al. 2013: o.S.) 

In Anlehnung an die Studie “The future of ACP-EU relations: A political economy 

analysis” des European Centre for Development Policy Management aus dem Jahr 

2016 möchte ich mit dieser Masterarbeit einen Beitrag zur aktuellen Debatte um die 

Zweckmäßigkeit dieses “Nord-Süd-Vertrages“ leisten. Ziel ist es, eine Bewertung der 

heutigen Partnerschaft zwischen der EU und den AKP-Staaten anhand der historisch 

gewachsenen Beziehungen vorzunehmen und die Bedeutung des Cotonou-

Abkommens für die Gruppe der AKP-Staaten herauszuarbeiten. Dabei werden so-

wohl die Machtverhältnisse zwischen den beiden Staatengruppen als auch deren je-

weilige Interessen dargelegt werden. Im Hinblick auf das Auslaufen des Abkommens 

im Jahr 2020 werden zukünftige Herausforderungen für die EU-AKP Beziehungen 

aufgezeigt und ein Exkurs zum aktuellen Stand der Verhandlungen über ein neues 

Partnerschaftsabkommen geboten. 

Schlagwörter: Entwicklungspolitik, EU-AKP-Beziehungen, Cotonou-Abkommen, 

Machtverhältnisse 
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Abstract  

The EU's relations with the African, Caribbean and Pacific States (ACP-States) are of 

particular importance in the history of European development policy since the most 

ACP-countries were former colonies of the European imperialist powers. For this rea-

son, for a long time, they enjoyed privileged relations with the European Community. 

The Cotonou Agreement (CPA), which governs the partnership between the 79 na-

tions tri-continental ACP-group and the European Union, includes the working fields 

of political dialogue, economic and trade cooperation and development assistance. 

Due to its holistic approach, its legally binding nature and its comprehensive scope, 

the Cotonou Agreement is celebrated as a unique success by its proponents. (Brecht 

et.al. 2013: o.S.) 

Following the 2016 study "The future of ACP-EU relations: A political economy analy-

sis" of the European Center for Development Policy Management this master’s thesis 

is contributing to the current debate about the relevance of this “North-South treaty”. 

The objective is to assess the partnership between the EU and the ACP-countries 

based on its historically evolved relationship. It seeks to highlight the importance of 

the Cotonou Agreement for the ACP-group, as well as the power relations between 

these two group of states and their respective interests. Regarding the expiry of the 

agreement in 2020, future challenges for the EU-ACP relations will be identified and 

a brief digression serves to illustrate the current state of negotiations on a new Part-

nership and Cooperation Agreement after the year 2020. 

Keywords: Development Policy, EU-ACP relations, Cotonou Agreement, power rela-

tions 
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 Einleitung 

1.1 Hintergrund des Forschungsvorhabens und Relevanz der 

Themenstellung 

Die vorliegende Masterarbeit wurde durch das Seminar "EU in Afrika - vom Paterna-

lismus zur Partnerschaft" im Rahmen des Masterstudiengangs Internationale Ent-

wicklung der Universität Wien inspiriert. Im genannten Seminar wurde „die histori-

sche Entwicklung einer politisch und strategisch komplexen Beziehung zwischen Af-

rika und Europa seit Ende der Kolonialzeit“ (Universität Wien 2016, online) behan-

delt. „Die Mobilität von Konzepten, Diskursen, Praktiken, Geldflüssen und Menschen 

zwischen den beiden Kontinenten hat ein bis dato ungeahntes Niveau erreicht. Somit 

werden gewohnte konzeptionelle Grenzen und Räume in Frage gestellt. In diesem 

Zusammenhang werden auch die wechselseitigen Beziehungen zwischen Entwick-

lungszusammenarbeit und politischen Entwicklungen in Afrika immer aktueller, blei-

ben jedoch weitgehend nur mangelhaft erforscht.“ (Universität Wien 2016, online) 

Nach wie vor ist die EU der wichtigste Geldgeber Afrikas: Rund 30 Milliarden Euro 

wurden für den Zeitraum von 2014 bis 2020 für die Entwicklungszusammenarbeit 

veranschlagt. (Europäische Kommission 2013: Artikel 1-3) Allerdings wurde die Ent-

wicklungspolitik der EU im Laufe der Zeit durch viele endogene Faktoren, wie bei-

spielsweise die Erweiterung der Europäischen Union, als auch exogene Faktoren wie 

das Ende des Kalten Krieges und die globalen Handelsliberalisierungen, beeinflusst 

und nachhaltig verändert. (Babarinde / Faber 2003: 4 f.) Über die Motive und vor al-

lem die nachweisbaren Erfolge der EU-AKP Beziehungen bestehen kontroverse An-

sichten, welche der Anknüpfungspunkt für diese Masterarbeit sind.  

Welche bedeutenden Veränderungen haben sich in der Zusammenarbeit zwischen 

der EU- und den AKP-Staaten durch die Abschaffung des Kooperationsabkommens 

von Lomé (IV, 1989) zu Gunsten des Cotonou Abkommens (2000) ergeben und wel-
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che wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen hatten diese? Welche Maßnahmen 

wurden im Rahmen des neuen Assoziierungsabkommens bisher tatsächlich umge-

setzt? Wie haben sich diese im Machtverhältnis zwischen EU und AKP niederge-

schlagen? Welche Probleme und Diskrepanzen bestehen für die Akteur/innen inner-

halb der EU-AKP Beziehungen und welche Auswirkungen haben diese auf die Zeit 

nach 2020? Was bleibt von der bisherigen Struktur der Partnerschaft zwischen EU 

und AKP-Staaten? All dies waren Fragen, die ich mir in der Entstehungsphase dieser 

Masterarbeit gestellt habe. 

1.2 Forschungsstand und Auszug der zentralen Literatur 

In Folge möchte ich einige Literaturquellen hervorheben, welche hinsichtlich der Er-

stellung meiner Masterarbeit von zentraler Bedeutung waren. Zum Forschungsstan-

de für das gewählte Thema ist zu erwähnen, dass zahllose relevante Veröffentli-

chungen, beispielsweise von Seiten der Europäischen Kommission und der Welt-

bank, existieren. Zweifellos stellte das Assoziierungsabkommen von Cotonou einen 

wesentlichen Bestandteil der benötigten Literatur dar, um die Analyse der Bedeutung 

ausgewählter Vertragsbestandteile für die AKP-Staaten vornehmen zu können. 

Einen ebenso zentralen Text stellte die Publikation „From Lomé to Cotonou – Busi-

ness as usual?“ von Olufemi Babarinde und Gerrit Faber dar, welche sich sich mit 

der Notwendigkeit von Veränderungen in der EU-AKP Zusammenarbeit im Hinblick 

auf globale Entwicklungen, die sich in der Einführung des Cotonou Abkommens aus-

drückt, beschäftigt. Der Third World Quarterly Artikel „Co-Operation and coercion? 

The Cotonou Agreement between the European Union and ACP states and the end 

of the Lomé Convention“ von Stephen R. Hurt beschäftigt sich mit den zentralen 

Neuerungen im Cotonou Abkommen und zeigt auf, warum man diese im Kontext der 

nach wie vor prävalenten hegemonialen Dominanz des „globalen Nordens“ und des 

Neoliberalismus verstehen muss. 

Der umfangreiche Policy and Management Report 21 des European Centre for Deve-

lopment Policy Management, „The ACP-EU relations – A political economy analysis“ 
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stellt eine wichtige Basis meiner Bewertung der EU-AKP Beziehungen dar. Der Be-

richt des unabhängigen „think and do tank“, der in den Bereichen Internationale Ko-

operation und Entwicklungspolitik in Europa und Afrika arbeitet, (ECDPM o.J.: online) 

versucht die AKP-EU Partnerschaft „neu zu denken“ und zeigt die Notwendigkeit auf, 

über den „business as usual“ Ansatz hinauszugehen. In zehn kurzen Fallstudien 

wurden unter anderem die Auswirkungen der Regionalisierungsdynamik auf das au-

ßenpolitische Handeln der EU, die Wirksamkeit des politischen Dialogs im Rahmen 

des Cotonou Partnership Agreements, das Funktionieren der gemeinsamen Instituti-

onen und die Handelsbeziehungen im Agrarsektor untersucht. (Bossuyt 2016: online) 

Zentrale Quellen für relevante Zahlen und Entwicklungen waren die Homepages der 

Europäischen Kommission, der Investitionsbank und der OECD. 

Die Publikation der Europäischen Kommission „Towards a new partnership between 

the European Union and the African, Caribbean and Pacific countries after 2020“, 

welche 2015 veröffentlicht wurde, versucht eine öffentliche Diskussion zum Thema 

EU-AKP Beziehungen nach 2020 anzustoßen. Dazu wird eine Bestandsaufnahme 

des aktuellen Assoziierungsabkommens gemacht, welches auf seine zukünftige Legi-

timität überprüft wird, indem die Instrumente und Arbeitsweisen der Kooperation hin-

terfragt werden, um daraus Vorschläge für die Zukunft abzuleiten. 

Dieser Auszug der verwendeten und vorhandenen Literatur zum Thema führt unwei-

gerlich zu der Annahme, dass der Prozess der Wissensproduktion, wie es in entwick-

lungspolitischen Debatten häufig der Fall ist, ganz klar beim „globalen Norden“ liegt. 

Sowohl die Partnerschaftsabkommen selbst wie die publizierten Zahlen zu den pro-

pagierten Erfolgen ebenjener, als auch die kritische Literatur zu den EU-AKP Bezie-

hungen stammt meiner Erkenntnis nach fast ausschließlich aus den Kreisen der 

„Geberländer“. Dieser immanente Ethnozentrismus ist geprägt von den Normen des 

Kapitalismus, der Aufklärung und des Kolonialismus und führt so zu einem Bewer-

tungsraster, dass von der Annahme der Rückständigkeit nichteuropäischer Kulturen 

und der Notwendigkeit ihrer Zivilisierung, Missionierung, ihrer „Entwicklung“ ausgeht. 
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Obwohl in der entwicklungspolitischen Debatte seit den 1990er Jahren Wert auf eine 

Rhetorik gelegt wird, welche eine „Partnerschaft auf Augenhöhe“ zum Ausdruck brin-

gen soll, wird hinsichtlich der Wissensproduktion der Blick der AKP-Staaten auf die 

Partnerschaftsabkommen ganz klar in den Hintergrund gedrängt oder gar ausge-

blendet. 

1.3 Forschungsmethoden, Forschungsfragen und -ziele 

Politökonomische Forschung, die eine kritische Analyse von Wirtschaft und damit von 

Gesellschaft zum Ziel hat, soll Grundlagen für emanzipatorische Veränderungen 

schaffen. Sie eignet sich besonders für Themen wie globale Ungleichheiten, da sie 

den breiten gesellschaftlichen Kontext systematisch berücksichtigt und in seiner his-

torischen Entstehung analysiert. Der Akt der wissenschaftlichen Auseinandersetzung 

wird dabei als Element eines, im Idealfall höchst reflexiven, gesellschaftlichen Pro-

zesses begriffen, wobei die damit verbundenen potenziellen Implikationen für die be-

troffenen gesellschaftlichen Gruppen herausgearbeitet werden. Politökonomische 

Forschung kann ausgehend von gewissen Akteur/innen und deren Interessen erfol-

gen bzw. auf diese bezogen sein. Die politökonomische Herangehensweise eignet 

sich besonders für die Analyse von Entwicklungsprozessen, da sie zunächst ver-

sucht, aus historisch-gesellschaftlicher Perspektive die sogenannte „Produktionswei-

se“, das heißt die ökonomischen und gesellschaftlichen Strukturen zu erfassen, um 

im Anschluss die Gegenwart aus der Vergangenheit zu rekonstruieren. (Jäger / 

Springler 2012: 69 ff. sowie Imhof/Jäger 2009: 50-51) Dabei spielen materielle Struk-

turen bzw. deren Ungleichheit, Interessen und die damit verbundenen Herrschafts- 

und Ausbeutungsverhältnisse eine wichtige Rolle. Genau in der Offenlegung und 

damit verbundenen Kritik dieser asymmetrischen materiellen Strukturen aus Sicht 

„von unten“ liegt die Stärke einer politökonomischen Forschungsperspektive, die da-

mit Ansatzpunkte für emanzipatorische Veränderungen aufzeigen können. (Im-

hof/Jäger 2009: 50-51) 
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Die vorliegende Arbeit wird auf Basis der zentralen Entwicklungstheorien einen 

Überblick über die historische Entstehung und die derzeitige Ausgestaltung der Be-

ziehungen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den AKP-Ländern geben. 

Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf das im Jahr 2000 in Kraft getretene Asso-

ziierungsabkommen von Cotonou und die 3 Säulen Entwicklungshilfe, Handel und 

Politische Zusammenarbeit gelegt. Ziel ist es, die Bedeutung des Cotonou-

Abkommens für die Gruppe der AKP-Staaten hervorzuheben, sowie die Machtver-

hältnisse und die jeweiligen Interessen der beiden Staatengruppen zu analysieren. 

Politökonomische Analysen vermeiden einen normativen Ansatz und fokussieren sich 

somit nicht auf das “Was sollte getan werden?” sondern fragen, “Warum sind die 

Dinge so wie sie sind?” und berücksichtigen dabei die kontextuellen Realitäten eines 

bestimmten Politikprozesses, einer Reform oder, in diesem Fall, eines Kooperations-

abkommens. (Bossuyt 2016: 14) So ist das Ziel dieser Arbeit nicht, Veränderungs-

vorschläge bezüglich der EU-AKP Partnerschaft zu produzieren, sondern den, aus 

historischen Beziehungen gewachsenen Status Quo der Beziehungen aus Sicht der 

AKP-Staaten zu bewerten, um so Ansatzpunkte für emanzipatorische Veränderungen 

zu schaffen. Dabei werden sowohl die formellen (Verträge) als auch die informellen 

Faktoren (Machtverhältnisse) dahingehend analysiert, dass potenzielle Szenarien für 

die Zukunft identifiziert werden können.  

Für die politökonomische Analyse der EU-AKP Beziehungen werden im ersten 

Schritt die unveränderlichen Strukturelemente, also die historischen Grundlagen der 

Zusammenarbeit, beschrieben. Dieses Vorgehen beinhaltet sowohl die Schaffung 

eines Überblicks über die Entstehung der AKP-Gruppe als auch der Europäischen 

Gemeinschaft. Der zweite Schritt der Analyse stellt die Rahmenbedingungen der 

EU-AKP Partnerschaft in den Fokus, wozu die formellen Institutionen, als auch die 

informellen Herrschaftsbeziehungen zählen, welche durch ungleiche Machtverhält-

nisse und Interessen der beiden Staatengruppen konstruiert werden. Der ECDPM 

Bericht nennt diese Rahmenbedingungen „the formal and informal rules of the ga-

me“. (Bossuyt 2016: 115) Im dritten Schritt wird versucht, auf Basis bestehender 

Fallstudien aus dem Policy and Management Report 21, sowie einer Reihe kritischer 
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Publikationen aus Fachjournalen und Working Papers und der Theorie der kulturellen 

Hegemonie von Antonio Gramsci eine Analyse der wichtigsten Eckpunkte des Coto-

nou Abkommens durchzuführen: Es soll sowohl dargelegt werden welche Bedeutung 

die Inhalte von Cotonou speziell für die AKP-Staaten haben, als auch die Frage be-

antworten: Was kommt nach Cotonou?, um festzustellen, ob und in welchem Aus-

maß an dieser Form der “Nord-Süd-Kooperation” fest gehalten werden sollte.  
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Letztendlich soll durch diese strukturierte Analyse der Entwicklung der EU-AKP Part-

nerschaft folgende einleitende Forschungsfrage beantwortet werden können: 

• Wie haben sich die institutionalisierten EU-AKP-Beziehungen seit ihrer Ent-

stehung verändert? 

Auf Basis dessen und durch die Analyse des Cotonou-Abkommens soll daraufhin die 

zentrale Forschungsfrage beantwortet werden können: 

• Welche Bedeutung hat das Partnerschaftsabkommen von Cotonou für die 

AKP-Staaten und inwiefern ist es sinnvoll, in einer globalisierten Welt an der Auf-

rechterhaltung der bilateralen Partnerschaft zwischen einer wachsenden EU auf 

der einen Seite und den zunehmend heterogenen AKP-Staaten auf der anderen 

Seite festzuhalten?  

Unveränderliche Strukturelemente 

Die Geschichte und historischen Grundlagen der EU-AKP Beziehungen 

Rahmenbedingungen der EU-AKP Beziehungen 

Formelle Institutionen 

Verträge und Abkommen 

Akteure 

*staatliche / *nicht-staatliche (Pri-

vatwirtschaft, Zivilgesellschaft, …) 

*lokale Organisationen 

Informelle Institutionen 

Macht 

Interessen 

Ziele 

Abbildung 1: Methodische Vorgehensweise zur Analyse der EU-AKP Beziehungen: Eigene 

Darstellung. 

Analyse der EU-AKP Beziehungen 

Zukünftige Hürden der EU-AKP Beziehungen 

Bedeutung des Cotonou Abkommens für die AKP-Staaten 
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Dazu wird folgende Hypothese formuliert: 

• Die EU-AKP Beziehungen haben mit der Einführung des Cotonou Abkommens 

den größten Umbruch seit ihrem Bestehen erlebt. Durch das CPA haben sich 

tiefgründige Veränderungen, vor allem für die AKP-Staaten, ergeben. Die zuvor 

bestehenden asymmetrischen Handelsbeziehungen sollten langsam abgebaut 

werden, um stückweise eine Integration der AKP-Staaten in den Weltmarkt zu er-

reichen. Es steht nun auch offiziell nicht mehr der Aspekt der Hilfe, sondern die 

wirtschaftlichen und handelspolitischen Interessen der Europäischen Union im 

Vordergrund der Kooperation. Dabei haben die AKP-Staaten aufgrund asymmet-

rischer Machtverhältnisse wenig Gestaltungsspielraum und müssen sich den 

Forderungen der EU unterwerfen. Diese Verhältnisse werden allerdings sowohl 

durch die Intervention neuer Akteure bzw. Investoren wie der Volksrepublik Chi-

na, als auch durch die Entstehung regionaler Partnerschaften auf dem weltwirt-

schaftlichen Parkett langsam aufgeweicht. 
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 Theoretische Grundlagen 

2.1 Begriffsbestimmungen 

Im transdisziplinären Studium der Internationalen Entwicklung ist es unverzichtbar, 

Begriffe kritisch zu hinterfragen und somit nicht unkommentiert zu übernehmen. 

Daher müssen als Basis für die vorliegende Masterarbeit zentrale Begriffe wie 

Entwicklung, Wachstum, Entwicklungshilfe und -zusammenarbeit, Macht und 

Hegemonie bestimmt und zueinander in Bezug gesetzt werden.  

2.1.1 Entwicklung, Unterentwicklung und Wachstum 

Die Masterarbeit fußt auf der ideologischen Funktion des Begriffs „Entwicklung“, 

welcher eine Dynamik suggeriert, die es „zurückgebliebenen Ländern“ in einem 

evolutionären Prozess ermöglichen soll, das ökonomische Niveau Nordamerikas und 

Westeuropas zu erreichen, beziehungsweise auf der grundlegenden Annahme, dass 

der Globale Süden gegenüber dem Norden „unterentwickelt“ ist und somit 

Nachholbedarf hat. Um diesen Prozess des Aufholens zu beschleunigen, wurden 

neue Wissenschaftsdisziplinen (Entwicklungsökonomie, -soziologie), neue 

Instrumente (Entwicklungshilfe) und ein neuer Politikbereich, die „Entwicklungspolitik“ 

geschaffen. (Fischer et.al. 2010: 14 f.) 

Im Cambridge Wörterbuch wird Entwicklung folgendermaßen beschrieben: "The 

process in which someone or something grows or changes and becomes more 

advanced.“ (Cambridge Dictionary, online) In der entwicklungspolitischen Debatte 

herrscht großteils Einigkeit darüber, dass Entwicklung jedenfalls bedeuten muss, das 

schlimmste Elend auf dieser Welt zu beseitigen, jedoch auch mehr bieten sollte, als 

das nackte Überleben. Den Menschen soll es durch Entwicklung gut gehen. Doch 

was bedeutet gut gehen? „Ist damit Wohlstand gemeint oder Gesundheit, Bildung 

oder Glück? Oder alles zusammen? Wollen und brauchen Alte und Kinder, Frauen 
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und Männer, Menschen in Grönland und in Chile, in Gambia und Indonesien allesamt 

das Gleiche?“ (Fischer et.al. 2010: 13 f.) 

Der Begriff „Entwicklung“ hat eine bei weitem längere Geschichte als der 

Entwicklungsdiskurs vermuten lassen könnte. Ursprünglich war der Begriff der 

Anthropologie und Theologie vorbehalten. In der deutschen Sprache ist das Wort 

Entwicklung erstmals 1645 bei dem Poeten und Literaten Philipp von Zesen (1619 – 

1689) zu finden und wird im Sinne von „Ent-Wicklung“ gemeint, „[…] also das 

Auseinanderentwickeln, die Entfaltung, das Hervorbringen von etwas, das in 

gleichsam eingewickeltem Zustand bereits existiert.“ (Höll 1994: 41) Bei Adam Smith, 

David Ricardo und anderen klassischen Ökonomen wird Entwicklung als ein Prozess 

beschrieben, der von etwas Primitivem zu einer Höherentwicklung führt. (Nohlen / 

Nuscheler 1993: 58) Während der kolonialen Expansion durch die europäischen 

Großmächte zwischen dem 15. und Ende des 19. Jahrhundert wurde dieser Ansatz 

als die Legitimationsgrundlage für die Ausbeutung der kolonialisierten Länder 

herangezogen. „[…] Es sei geradezu eine heilige Pflicht der entwickelten (= 

zivilisierten, industrialisierten) westlichen Gesellschaften, durch den Export ihrer 

kulturellen und sozioökonomischen Errungenschaften dem Rest der Welt Zivilisation 

und Fortschritt (= Entwicklung) […] zu bringen.“ (Höll 1994: 43) 

Die Truman-Doktrin 1949 (Kap. 2.1.2) initiierte eine neue Ära im Verständnis und 

Management des Weltgeschehens, vor allem in den weniger wirtschaftlich 

entwickelten Ländern der Welt. Die Armut zu überwinden und Entwicklung zu 

erreichen sei nur durch das Übernehmen „westlicher“ Technologie und des 

„westlichen“ Demokratiemodells möglich. Seine ehrgeizige Absicht war es, 

"fortgeschrittene Gesellschaften" durch Industrialisierung, Urbanisierung, 

Technisierung der Landwirtschaft, schnelles Wachstum der materiellen Produktion 

und die rasche Annahme „westlicher“ Bildungs- und Kulturwerte in ärmeren 

Gegenden der Welt zu replizieren. Truman ging davon aus, dass Kapital, 

Wissenschaft und Technik die Hauptbestandteile für eine Revolution dieser Welt 

seien. Der Fortschrittsoptimismus der 1950er und 60er Jahre der das Nachahmen 

und Aufholen propagierte, konnte also nur eines bedeuten: Entwicklung = 
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Wirtschaftswachstum = Industrialisierung. Diese Auffassung begründet sich 

einerseits mit der Geschichte Europas, insbesondere Englands, als auch mit dem 

Aufstieg der Sowjetunion zur Weltmacht. (Fischer et.al. 2010: 13 ff.) 

Unter diesem Aspekt ist auch die Rangliste der Weltbank der ärmsten bzw. am 

wenigsten „entwickelten“ Länder zu sehen. Diese Ranglisten basieren auf dem 

Bruttosozialprodukt (BSP)1 und der Einkommensarmut eines Landes, wobei diese 

Indikatoren, je nachdem ob das Bruttosozialprodukt, das Bruttosozialprodukt pro 

Kopf oder das Bruttosozialprodukt pro Kopf in realer Kaufkraft zur Berechnung 

herangezogen wird, erheblich variieren. Die reale Kaufkraft ist ein 

makroökonomischer Begriff, der beschreibt, wie viele Waren oder Dienstleistungen 

pro Währungseinheit tatsächlich erworben werden können, also die 

unterschiedlichen Preisniveaus der Länder in der Berechnung berücksichtigt. 

(Fischer et.al. 2010: 31 f.) So hatte die Schweiz 2017 beispielsweise das zweitgrößte 

BSP pro Kopf weltweit, beim BSP pro Kopf in realer Kaufkraft lag sie jedoch nur auf 

Platz 9. (Weltbank 2018: online) 

Eine umfassendere Berechnung der Entwicklungsdaten liefert der Human 

Development Index (HDI), der von den Vereinten Nationen für 175 Staaten erstellt 

wird. Dieses Verzeichnis misst neben dem Entwicklungsindikator des BSP auch die 

Lebenserwartung, den Bildungsgrad sowie den Lebensstandard (Pro-Kopf 

Einkommen in realer Kaufkraft). So wird die Illusion, dass Wirtschaftswachstum 

automatisch zu einem besseren Lebensstandard führt, nicht länger genährt. (Fischer 

et al. 2010: 31 f.) In einer Zusammenfassung des Human Development Report Office 

aus dem Jahr 2015 wird dieser Ansatz unter dem Titel „What is Human 

Development?“ folgendermaßen beschrieben:  

„By the early 1960s there were increasingly loud calls to “dethrone” GDP [as an 

indicator for development]: economic growth had emerged as both a leading 

objective, and indicator, of national progress in many countries, even though 

GDP was never intended to be used as a measure of wellbeing. In the 1970s 

                                                 
1  Wird heute üblicherweise als Bruttonationaleinkommen (BNE) bezeichnet. 
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and 80s development debate considered using alternative focuses to go beyond 

GDP, including putting greater emphasis on employment, followed by 

redistribution with growth, and then whether people had their basic needs met.“ 

(UNDP 2015: online) 

Der Human Development Approach der Vereinten Nationen beinhaltet die 3 Aspekte 

Menschen, Chancen und Wahlmöglichkeiten. Der Aspekt ‚Mensch‘ bedeutet, dass 

Entwicklung die Verbesserung der Lebensstandards beinhalten muss, anstatt darauf 

zu hoffen, dass wirtschaftliches Wachstum automatisch zu besseren Chancen für alle 

führt. ‚Chancen‘ bedeutet in diesem Zusammenhang, den Menschen Zugang zu 

Ressourcen zu verschaffen, um ihre Fähigkeiten entwickeln zu können und ihnen die 

Chance zu geben, diese auch zu benutzen. Zum Beispiel würde die Ausbildung eines 

Mädchens ihre Fähigkeiten zwar ausbauen, es hilft ihm jedoch nicht, wenn ihm der 

Zugang zum Arbeitsmarkt trotzdem verweigert bleibt. Dem Human Development 

Approach zufolge bedeutet Entwicklung Wahlmöglichkeiten: Menschen müssen mit 

dem Potenzial ausgestattet werden, sich frei entscheiden zu können. (UNDP 2016: 

online) In dieselbe Kerbe schlagen Nohlen und Nuscheler mit ihrer Definition von 

Entwicklung als magisches Fünfeck: Entwicklung braucht Wirtschaftswachstum zur 

gesellschaftlichen Wohlstandsmehrung, produktive Arbeit, die ausreichend bezahlt 

ist, Gleichheit und Gerechtigkeit, Partizipation und Demokratie und letztendlich 

Unabhängigkeit bzw. Eigenständigkeit. (Nohlen / Nuscheler 1993: 64 ff.) 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Das „magische Fünfeck“, Universität Münster, Politikwissenschaftliches Institut 

2007: online. 
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Die Definition von Unterentwicklung gestaltet sich ähnlich schwierig wie die von 

Entwicklung und lange Zeit wurde der Begriff einfach als das Fehlen von Entwicklung 

betrachtet. Im Laufe der Zeit wurden von sozioökonomischen Denkschulen folgende 

Charakteristika erarbeitet, an denen man den Begriff „unterentwickelt“ festzumachen 

versuchte: Diese sind beispielsweise eine hohe Konsumquote, das bedeutet, dass 

ein Großteil der erwirtschafteten Mittel für Nahrungsmittel und andere Konsumgüter 

aufgewendet werden muss, eine niedrige Spar- und Investitionsquote, weit 

verbreitete Arbeitslosigkeit, unzureichende Marktorganisation, hohes 

Bevölkerungswachstum, ungenügend Infrastruktur, hohe Analphabet/innenquote und 

die unsichere Rechtsstellung von Frauen. Von Entwicklungstheoretiker/innen wurden 

auch Faktoren wie traditionelle Verhaltensweisen der Bevölkerung, mangelnde 

Säkularisierung und Rationalität, Vorherrschen von Tribalismus, Apathie und geringe 

Leistungsmotivation als Gründe für Unterentwicklung angeführt. All diese Kriterien 

sind modernisierungstheoretisch geprägt und problematisch, weil sie einen 

„Fehlerkatalog“ bilden, der an „westlicher“ Entwicklung orientiert ist. Daher bietet das 

Fünfeck von Nohlen und Nuscheler auch in diesem Zusammenhang eine bessere 

Annäherung. Wenn Entwicklung nicht nur Wirtschaftswachstum meint, sondern auch 

Gleichheit, Gerechtigkeit und Eigenständigkeit, dann kann Unterentwicklung eine 

niedrige Lebenserwartung, geringen Zugang zu Bildung, einen minimalen 

Lebensstandard und Ungleichheit in Bezug auf „Rasse“, Klasse und Geschlecht 

bedeuten. (Fischer et.al. 2010: 25-28) 

Wie bereits erwähnt, werden die Begriffe Entwicklung und Wachstum, besonders in 

westlichen Konsumgesellschaften, häufig synonym verwendet und gelten als 

erstrebenswert. In den vergangenen Jahrzehnten zeigte sich jedoch, dass 

Wirtschaftswachstum und menschliche Entwicklung nicht notwendigerweise Hand in 

Hand gehen, da viele der sogenannten Schwellen- oder „Entwicklungsländer“ (auch: 

Least-Developed-Countries bzw. LDCs) durchaus ein steigendes BIP zu verzeichnen 

haben, allerdings hinken andere Indikatoren wie Gesundheit und Bildung stets 

hinterher. Die Politische Ökonomie berücksichtigt außerdem in Bezug auf das 

vorherrschende Entwicklungsparadigma die Tatsache, dass unterschiedliche 
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Gruppen und Gesellschaften auch verschiedene Formen der Produktion und der 

damit verbundenen Lebensweise als erstrebenswert erachten und die westliche 

Konsumgesellschaft, die Arbeitsbedingungen und die damit einhergehenden 

Lebensbedingungen nicht immer von allen als wünschenswert eingestuft werden. In 

der politökonomischen Forschung wird häufig darauf hingewiesen, dass die 

Expansion kapitalistischer Verwertungsstrategien derartig alternative, oder auch 

ursprüngliche, Lebensweisen durch Enteignung oder Vertreibung systematisch 

untergräbt. In Hinblick auf die Beschränktheit ökologischer Ressourcen muss man 

auch kritisch hinterfragen, inwiefern es möglich ist, das westliche Konsummodell auf 

alle Gesellschaften zu übertragen und ob, insbesondere in der „globalen Peripherie“, 

tatsächlich eine Entwicklung nach „westlichem“ Vorbild möglich ist. (Jäger / Springler 

2012: 157-162) 

2.1.2 Entwicklungspolitik und Entwicklungshilfe 

Als Startschuss für den Diskus über „Entwicklung“ und die Entwicklungspolitik gilt die 

Antrittsrede des wiedergewählten US-Präsidenten Harry S. Truman am 20. Jänner 

1949. Darin kündigte er sein Konzept eines "fairen Deals" für die ganze Welt an und 

empfahl den amerikanischen Weg als Strategie zur Überwindung der Armut. (Fischer 

2010: 14 f.) 

„More than half the people of the world are living in conditions approaching 

misery. Their food is inadequate. They are victims of disease. Their economic 

life is primitive and stagnant. Their poverty is a handicap and a threat both to 

them and to more prosperous areas. For the first time in history, humanity 

possesses the knowledge and the skill to relieve the suffering of these people. 

[…] I believe that we should make available to peace-loving peoples the 

benefits of our store of technical knowledge in order to help them realize their 

aspirations for a better life. […] What we envisage is a program of development 

based on the concepts of democratic fair dealing. […] Greater production is the 

key to prosperity and peace. And the key to greater production is a wider and 
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more vigorous application of modern scientific and technical knowledge. 

(Truman 1949, in: Arturo Escobar 1952: 3 f.) 

Als Instrument der Entwicklungspolitik wurde die sogenannte Entwicklungshilfe ins 

Leben gerufen, worunter man sämtliche von öffentlichen Stellen vergebene Leistun-

gen versteht, die die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des 

Partnerlandes zum Ziel haben und welche heute gemeinhin als Entwicklungszusam-

menarbeit (EZA) definiert wird. (ADA o.J.: online) Official Development Assistance- 

bzw. ODA-Kredite müssen unter vergünstigten Konditionen gewährt werden und ein 

Zuschusselement von mindestens 25 % im Vergleich zu den marktüblichen Finanz-

konditionen enthalten. Mittel der technischen Kooperation werden bei der Berech-

nung der ODA berücksichtigt, Privatinvestitionen, militärische Unterstützung, private 

Hilfeleistungen oder Spenden hingegen nicht. (Fritsche / Behr 2010: 360 f.) 

Als bilaterale ODA werden alle Vorhaben bezeichnet, die direkt zwischen dem Geber-

land und dem Empfängerland geplant und vereinbart wurden. Ebenso werden Ko-

finanzierungen für Projekte von Nichtregierungsorganisationen in Entwicklungslän-

dern und auch Beiträge an internationale Organisationen, die für bestimmte Regio-

nen oder Programme zweckgewidmet sind, einberechnet. Als multilaterale ODA gel-

ten allgemeine Kernbudgetbeiträge an multilaterale Institutionen (EU, Internationale 

Finanzinstitutionen, UN) die ohne konkrete Zweckwidmung geleistet werden. (ADA 

o.J.: online sowie OECD o.J.: online) 

Die Europäische Union ist weltweit der größte Geber von Entwicklungshilfeleistun-

gen. Die EU-Staaten mit ihren Institutionen haben im Jahr 2017 insgesamt 75,7 Milli-

arden Euro an Entwicklungshilfe geleistet, das entspricht 0,50 % des Bruttonational-

einkommens (BNE) der EU und 57% der weltweiten Entwicklungshilfe von 130 Milli-

arden Euro (147,48 Mrd. Dollar). (Europäische Kommission 2018: online) Die welt-

weite Entwicklungshilfe erreichte 2016 den bisherigen Höchststand von 131 Milliar-

den Euro (148,61 Mrd. Dollar), ein Anstieg von 8,9 % im Vergleich zu 2015, nach Be-

reinigung der Wechselkurse und Inflation. Hierzu ist allerdings anzumerken, dass die 
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DAC2-Regeln es den Mitgliedsländern erlauben, für das erste Jahr nach der Ankunft 

von Flüchtlingen bestimmte Kosten, die damit einhergehen, als ODA zu zählen, da-

her erhöhte sich die Summe ab 2015 relativ stark zu den Vorjahren. Die hier ersichtli-

chen Daten beruhen auf Informationen, die der OECD und der Kommission in den 

vergangenen Monaten von den Mitgliedstaaten vorgelegt wurden. Die Daten für das 

Jahr 2018 werden erst im Laufe des Jahres 2019 gemeldet und überprüft und somit 

ist die Veröffentlichung erst im Laufe des Jahres 2019 zu erwarten. (OECD 2018: on-

line) 

 

Abbildung 3: Development Aid stable in 2017 with more sent to poorest countries, OECD (2018) 

online. 

2.1.3 Macht und Hegemonie 

“It is good to see more money is going where it is most needed, but it is still not 

enough. Too many donors are still far behind the 0.7 % target (of their gross na-

                                                 
2  Development Assistance Committee: Entwicklungshilfeausschuss der OECD 
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tional income). […] Supporting developing countries with ODA is the fastest rou-

te to spreading stability and inclusive growth and it will be vital for developing 

countries to achieve the Sustainable Development Goals.“ (OECD 2018: online) 

Diese Aussage des OECD-Generalsekretärs Angel Gurría bei der Präsentation der 

Entwicklungshilfezahlen 2017 zeigt beispielhaft, dass der Idee von Entwicklungszu-

sammenarbeit und deren Notwendigkeit, um das Leid in der Welt zu beenden, 

durchaus ein hegemonialer Status zugesprochen werden kann. Das Wort Hegemonie 

leitet sich aus dem Altgriechischen “hegemonia” (das Anführen, der Oberbefehl, die 

Heerführerschaft) ab. Besonders die Theorie der (kulturellen) Hegemonie des italie-

nischen Marxisten Antonio Gramsci hat Eingang in unterschiedlichste Disziplinen der 

Geistes- und Sozialwissenschaften gefunden. Als Mitbegründer der Kommunisti-

schen Partei Italiens (PCI) wurde Gramsci 1962 unter der faschistischen Führung 

Mussolinis inhaftiert und verfasste dort die sogenannten “Gefängnishefte”, sein zent-

rales polit-philosophisches Werk, welches sich der Frage widmet, wie in kapitalisti-

schen Gesellschaften Herrschaft entsteht und gefestigt werden kann. Seine Überle-

gungen basieren auf der Darstellung eines Staates als mehrgliedriges Konstrukt, das 

einerseits die Unterdrückung des Volkes zum Ziel hat und andererseits dessen Inte-

ressen durch Teilhaberechte integriert. (Universität Berlin 2014: online zitiert nach 

Ladwig 2009: 133)  

Innerhalb des Staatsgebildes unterscheidet Gramsci zwischen der politischen und 

der bürgerlichen Gesellschaft (Zivilgesellschaft), welche sich jedoch faktisch nicht 

voneinander trennen lassen, da das Politische auch die Zivilgesellschaft durchdringt. 

Eine hegemoniale Herrschaftsform ist darum bemüht, eine Balance zwischen Zwang 

und Konsens zu finden. Daher bezeichnet Gramsci den integralen Staat als “Hege-

monie, gepanzert mit Zwang” bzw. als “Diktatur plus Hegemonie”. (Jacobitz 1991: 12 

f., sowie Gramsci Gefängnisheft 1947: §88) Während Diktatur hauptsächlich als Ge-

waltmonopol des Staates verstanden wird und im weiteren Sinne alle nicht-

konsensualen Methoden zur Aufrechterhaltung der bürgerlichen Gesellschaft meint, 

bezeichnet Hegemonie die Fähigkeit der herrschenden Klasse (auch: herrschende 

Gruppe oder dominante Kultur), eine konsensuale Basis für das politische und öko-
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nomische System in der Gesellschaft herzustellen und aufrechtzuerhalten. Dabei 

kann Konsens vom passiven Akzeptieren bis hin zur aktiven Zustimmung reichen. 

Zur Sicherstellung der hegemonialen Herrschaftsform ist es also notwendig, dass die 

herrschende Gruppe, unter Wahrung der eigenen Interessen, gegenüber der subal-

ternen Klasse/Gesellschaft Zugeständnisse macht. Abercrombie bezeichnet dieses 

Phänomen als “freiwillige Unterwerfung, bzw. die teilweise Annahme oder Höherbe-

wertung der Interessen der dominanten Kultur.” (Universität Berlin 2014: online, zitiert 

nach Abercrombie 1978: 153) 

Durch die Übertragung von Gramscis Theorie auf internationale Beziehungen lässt 

sich der integrale Staat als die Summe der verschiedenen Staaten, deren unterei-

nander verflochtene Ökonomien, internationale Organisationen und Völker verste-

hen. Innerhalb dieser Sphäre übt der “Hegemon” seine Diktatur, also die Herrschaft 

mittels Zwangs, und seine Hegemonie, also eine Herrschaft mittels Konsenses, aus. 

Beide Komponenten sind stets vorhanden, doch je mehr Herrschaft durch Konsens 

die Zwangskomponente verdrängt, desto berechtigter ist es von einem hegemonialen 

Herrschaftssystem zu sprechen. Im Vergleich zur nationalen Hegemonie weist inter-

nationale Hegemonie einige Besonderheiten auf, die sich aus der Multinationalität 

des integralen Staates ergeben. Innerhalb der internationalen politischen Gesell-

schaft existiert kein Gewaltmonopol, daher ist die Herstellung einer konsensualen 

Basis umso wichtiger. Des Weiteren besteht keine einheitliche Jurisdiktion und natio-

nale Grenzen limitieren die formale Reichweite staatlicher Autorität. Daher sind für 

die konsensuale Herrschaft internationale Organisationen als vermittelnde Glieder 

unabdingbar. Die internationale Zivilgesellschaft besteht aus den in den verschiede-

nen Nationen vorherrschenden Kulturen, Sprachen und sonstigen Besonderheiten. 

Der internationale Hegemon muss daher in besonderer Weise seine Fähigkeit be-

weisen, die ökonomische Entwicklung seiner Gefolgschaft zu fördern und eine pro-

gressive politische Führung gewährleisten, so, dass ein stabiler, produktiver und mo-

ralischer Block entsteht. (Jacobitz 1991: 13 f.) 

Der Entwicklungstheoretiker und Professor für Anthropologie an der University of 

North Carolina, Arturo Escobar, zählt zu den schärfsten Kritiker/innen des Entwick-
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lungsdiskurses. Auf der Grundlage von Michael Foucaults „Theorien zur Macht der 

Diskurse“, analysierte Escobar in den 1990er Jahre wie es zur “Hegemonie der Ent-

wicklung” kommt, also wie die Idee der Entwicklung zum zentralen Machtinstrument 

gegenüber der sogenannten Dritten Welt werden konnte. Er zählt damit neben Gus-

tavo Esteva, Ashis Nandy und Majid Rahnema zu den führenden Vertreter/innen des 

Post-Development-Ansatzes3, der das Konzept Entwicklung als solches ablehnt und 

stattdessen nach Alternativen in sogenannten Graswurzelbewegungen und lokalem 

Wissen sucht. Er beschreibt Entwicklung und den Diskurs über Entwicklung als Ap-

parat (dispositif), der das Wissen über die Dritte Welt mit Machtausübung und Inter-

vention verbindet und damit die Gesellschaften der Dritten Welt erst kartiert und pro-

duziert. Die Idee der “[…] Entwicklung schafft die gegenwärtige Dritte Welt, still-

schweigend und ohne dass wir es bemerken. Mit Hilfe dieses Diskurses werden 

Menschen, Regierungen und Gemeinschaften als “unterentwickelt” eingestuft […] 

und dementsprechend behandelt.” Die Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas 

hätten sich nicht immer über Entwicklung definiert, dies begann erst in der Nach-

kriegszeit, als Apparate zur Wissensproduktion und Intervention (Weltbank, Vereinte 

Nationen, bilaterale Entwicklungsagenturen etc.) ins Leben gerufen wurden. Regie-

rungen begannen ehrgeizige Entwicklungspläne zu erarbeiten, diverse Institutionen 

führten Entwicklungsprogramme durch, Expert/innen studierten Entwicklungsproble-

me und “produzierten bis zum Überdruss Entwicklungstheorien”. Escobar ist der An-

sicht, dass Entwicklung die Realität “kolonisierte” und somit zur Realität wurde. 

(Escobar 1992: 263 ff.)  

Der deutsche Soziologe Heinrich Popitz schreibt 1992 in “Phänomene der Macht” 

“[…] die Konstruierbarkeit von Machtverhältnissen ist Teil des modernen Bewusst-

seins der Machbarkeit der Welt, in der wir leben. Es gibt weder geheiligte noch na-

turnotwendige Machtordnungen. Das Nachdenken über Macht bedeutet ein Nach-

denken über etwas, das im Prinzip dem planvollen Eingreifen des Menschen zugäng-

lich ist. […]” (Popitz 1992: 20) Max Weber beschreibt Macht ganz allgemein als die 

                                                 
3 Der Post-Development Ansatz beschreibt Alternativen zu westlichen Modellen politischer, gesellschaftlicher 

und ökonomischer Organisierung, aber auch Alternativen zur Entwicklungszusammenarbeit und zum Entwick-
lungsdiskurs als solche. (Ziai 2012: 4 f.) 
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Chance des Menschen, den eigenen Willen auch gegen den Widerstand anderer Be-

teiligter in einer Gemeinschaft durchzusetzen. Wobei er ökonomisch bedingte Macht 

von dieser allgemeinen Definition strikt trennt. Die Entstehung ökonomischer Macht 

ist oft vielmehr Folge der aus anderen Gründen vorhandenen Macht, welche aber ih-

rerseits nicht nur zu ökonomischen (Bereicherungs-)Zwecken genutzt wird. (Weber 

[1922] 2005: 678) Doch warum, aufgrund welcher Fähigkeiten können Menschen 

Macht ausüben bzw. warum müssen Menschen komplementär dazu, Macht erleiden? 

Warum sind Machtverhältnisse konstruierbar und um-konstruierbar? Warum besteht 

der begründete Verdacht, dass Macht alle menschlichen Beziehungen durchdringt? 

Die Antworten ergeben sich aus dem unterschiedlichen Vermögen des Menschen, 

sich gegen fremde Kräfte durchzusetzen, sowie aus verschiedenen Handlungsfähig-

keiten und Abhängigkeiten. Davon ausgehend unterscheidet Popitz vier verschiede-

ne Formen der Macht: 

 Aktionsmacht ist sowohl in der Verletzungsfähigkeit als auch der Verletzbarkeit 

des Menschen begründet. Menschen können über andere Macht ausüben, weil 

sie andere verletzen können. Entsprechend versteht Popitz unter Aktionsmacht die 

Macht, anderen Schaden zuzufügen bzw. ihnen etwas anzutun. Aktionsmacht 

meint in erster Linie Gewalt, umfasst aber auch Aktionen zur Minderung sozialer 

Teilhabe, wie beispielsweise durch Mobbing. Aktionsmacht setzt keine Methoden 

dauerhafter Kontrolle und Ausbeutung voraus, sondern sie ist buchstäblich „aus 

dem Handgelenk ausführbar“. 

 Instrumentelle Macht zielt darauf, das Verhalten anderer durch Drohungen oder 

Versprechungen, also durch negative oder positive soziale Sanktionen zu steuern. 

Im Gegensatz zur punktuellen Aktionsmacht ist instrumentelle Macht langfristig 

angelegt: Eine glaubhafte Gefahr und eine glaubhafte Chance können zur Be-

gründung permanenter Unterwerfung instrumentalisiert werden. Basis dieser 

Macht ist das Geben- und Nehmen-Können und die Bewahrung der Glaubhaf-

tigkeit dieser Fähigkeit.  
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 Autoritative Macht, also Machtausübung auf der Basis von Autorität, hat es nicht 

nötig, mit äußeren Vor- und Nachteilen zu operieren. Der Begriff beschreibt eine 

Form der Macht, die „willentliche und einwilligende Folgebereitschaft“ erzeugt. Ein 

wichtiges Indiz für autoritative Macht ist, dass sie über die Grenzen ihres Kontroll-

bereichs hinauswirkt und auch dort Konformität erzeugt, wo Handlungen nicht kon-

trollierbar sind. Die anthropologische Basis dieser Machtform stellt die die prinzipi-

elle Maßstabs- und Orientierungsbedürftigkeit des Menschen und sein Bedürfnis 

nach Anerkennung dar. Entsprechend üben Personen Autorität aus, deren Aner-

kennung ausschlaggebend für das Selbstwertgefühl des Autoritätsabhängigen ist.  

 Datensetzende Macht beschreibt die Macht von Menschen über andere aufgrund 

ihrer technischen Handlungsfähigkeit. Um zu überleben, ist der Mensch darauf 

angewiesen, aus Teilen der Natur Artefakte herzustellen, welche wiederum das 

Leben von anderen Menschen verändern und in deren Lebensbedingungen ein-

greifen. (Beispiel: Handys, Autos, Atombombe) 

Die Wurzeln sozialer Macht liegen nach Popitz also in der Begründung vitaler Ab-

hängigkeiten des Menschen: seiner Verletzbarkeit, seiner Sorge um die Zukunft, sei-

ner Anerkennungsbedürftigkeit und seine Angewiesenheit auf Artefakte und anderer-

seits in der konstitutiven Handlungsfähigkeit: die Fähigkeit zu verletzen, Angst und 

Hoffnung zu erzeugen, Maßstäbe zu setzen und die Fähigkeit zu technischem Han-

deln. (Popitz 1992: 21-33) Alle vier Wurzeln der Macht nach Popitz spiegeln sich in 

Gramscis Definition einer hegemonialen Herrschaftsform wider. Sowohl Popitz Defini-

tionen von Macht als auch Gramscis Definition von Hegemonie werden für die Analy-

se der entwicklungspolitischen Beziehungen zwischen der Europäischen Gemein-

schaft und den AKP-Staaten seit 1964 noch eine wichtige Rolle spielen. 

2.2 Die Entwicklungsdekaden und ihre theoretische Prägung 

Wie zuvor bereits erwähnt, stellte US-Präsidenten Harry S. Trumans Rede am 20. 

Jänner 1949 den Startschuss für den modernen Entwicklungsdiskurs dar. Als Ent-

wicklungstheoretiker können bereits klassische politische Ökonomen wie Adam 
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Smith, David Riccardo und Karl Marx bezeichnet werden. Allerdings möchte ich mich 

in dieser Arbeit auf die modernen Entwicklungstheorien beschränken und die Rah-

menbedingungen, die das entwicklungspolitische Denken der jeweiligen Entwick-

lungsdekade geprägt haben, nur anschneiden.  

Die modernen Entwicklungstheorien seit den 1940er Jahren stellten den wissen-

schaftlichen Versuch dar, „Rückständigkeit“ zu erklären und daraus Ideen für die 

soeben erst unabhängig gewordenen Staaten der „Peripherie“ abzuleiten, um diesen 

eine Zukunftsperspektive auf dem Niveau der westlichen Welt zu ermöglichen. Ganz 

allgemein wollen Entwicklungstheorien erklären, wie Entwicklung in der Vergangen-

heit möglich war, oder warum sie nicht eingetreten ist, und wie sie zukünftig erreicht 

werden kann. Für dieses ideologische Merkmal, Handlungsanleitungen für ein er-

strebenswertes, genau definiertes Ziel zu entwerfen, werden Entwicklungstheorien 

oftmals kritisiert. Auch wenn Theorien generell den Anspruch erheben, abstrakt und 

allgemein gültige Gesetzmäßigkeiten zu sein, ist die zeitliche, räumliche und kulturel-

le Bedingtheit jeder Theorie unbestreitbar. Die Formulierung ebenjener ist immer „von 

Werthaltungen beeinflusst und mit spezifischen Interessen verbunden.“ (Fischer. 

2010: 12-15) 

Der Politikwissenschaftler Ulrich Menzel erstellte folgende Übersicht über die Deka-

den der Entwicklungszusammenarbeit, die vorherrschenden Paradigmen und die je-

weils dominierenden Theorien, welche nun im Überblick beschrieben werden sollen: 
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Abbildung 4: Dekaden der Entwicklungszusammenarbeit: Menzel, U. (2005): Anhang. 

2.2.1 Wachstumstheorien: Entwicklungsökonomie und 

Modernisierungstheorie 

Die Entwicklungstheorie als eigenständige Disziplin begann sich mit der 

einsetzenden Entkolonialisierung nach dem zweiten Weltkrieg zu etablieren. Dies 

und der Ausbruch des Ost-West-Konflikts machten es aus amerikanischer Sicht 

notwendig, der wachsenden Attraktivität des sowjetischen Modells, das seine 

Zuständigkeit für die ehemaligen Kolonien reklamierte, eine eigene 
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Gesellschaftstheorie entgegen zu setzen, aus der wiederum entwicklungspolitische 

Maßnahmen abzuleiten waren. In den 1950er und -60er Jahren galt es, Entwicklung 

in erster Linie durch Wirtschaftswachstum zu erreichen. Die Industrialisierung sollte 

nach westlichem Vorbild erfolgen und somit wurde die Einbindung in den Weltmarkt 

als unvermeidliche Komponente in Bezug auf Entwicklung gesehen. Die 

„Rückständigkeit“ der Entwicklungsländer wurde ausschließlich durch Faktoren 

innerhalb ihrer Gesellschaft erklärt und traditionelle Strukturen galten als die größte 

Herausforderung für Modernisierung. (Menzel 2005: 99 f.) 

Die Einführung in die Geschichte der Entwicklungstheorie beginnt oft bei Walt 

Whitman Rostow (1916-2003), ehemaliger Berater zweier US-Präsidenten, Ökonom 

und Historiker, welcher in seinem Werk „The Stages of Economic Growth“ 

Modernisierung als Motor für Entwicklung propagiert. Seiner Ansicht nach kann jede 

Gesellschaft in eine der 5 Kategorien eingeordnet werden, die im Folgenden 

vorgestellt werden. Die „Traditionelle Gesellschaft“ hat eine natürliche Obergrenze 

der Produktivität, da moderne Wissenschaften und Techniken entweder noch nicht 

verfügbar sind oder nicht regelmäßig und systematisch genutzt werden. Außerdem 

ist die Gesellschaft agrarisch geprägt, weist eine hierarchische soziale Struktur und 

eine Begrenzung der menschlichen Mobilität auf. Historisch gesehen erfasst der 

Ausdruck „traditionelle Gesellschaft“ die gesamte vor-newtonsche Welt, bzw. 

diejenigen Gesellschaften, die, trotz der neuen Fähigkeiten des Menschen die 

Umwelt zu seinem wirtschaftlichen Vorteil zu manipulieren, lange Zeit davon 

unberührt geblieben sind. (Fischer et.al. 2010: 39-69)  

„Economic development of an underdeveloped people by themselves is not 

compatible with the maintenance of their traditional customs and mores. A break 

with the latter is a prerequisite to economic progress. What is needed is a 

revolution in the totality of social, cultural and religious institutions and habits, 

and thus in their psychological attitude, their philosophy and their way of life. 

What is, therefore, required amounts in reality to social disorganization. 

Unhappiness and discontentment in the sense of wanting more than is 

obtainable at any moment is to be generated. The suffering and dislocation that 
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may be caused in the process may be objectionable, but it appears to be the 

price that has to be paid for economic development; the condition of economic 

progress.“ (Sadie 1960: 302) 

Die Phase der Vorbedingungen des Take-offs („Preconditions“) beschreibt 

Gesellschaften, die sich im Übergang befinden, wie die Staaten Westeuropas im 17. 

und 18. Jahrhundert. Immer mehr Menschen gelangen zu der Überzeugung, dass 

der wirtschaftliche Fortschritt nicht nur eine mögliche, sondern eine notwendige 

Bedingung für ein besseres Leben ist und sind gewillt, ihre Ersparnisse produktiv 

einzusetzen. Die Investitionen steigen, es entstehen neue Produktionsmethoden 

sowohl im agrarischen als auch im industriellen Bereich. Entscheidende 

Veränderungen sind oft politischer Natur: Ein starker Nationalstaat, auf Basis von 

Koalitionen, die von einem neuen Nationalismus inspiriert sind und in Opposition zu 

traditionellen lokalen Interessen oder kolonialen Machtansprüchen stehen, ist ein 

zentraler Bestandteil dieser Phase. Die wichtigste Stufe ist die des wirtschaftlichen 

Aufstiegs. Während des „Take-offs“ steigt der Anteil der Investitionen von ungefähr 

5 % auf über 10 % des Nationaleinkommens. Dies ist bedingt durch die schnelle 

Ausbreitung neuer Industrien, die hohe Gewinne abwerfen, welche wiederum in neue 

Industriebetriebe investiert werden. Es kommt zu einer rasch wachsenden Nachfrage 

nach neuen Arbeitskräften, Dienstleistungen sowie nach industriellen Fertigwaren. 

Die Städte wachsen und die Landwirtschaft wird stärker kommerzialisiert, da auch 

hier neue Techniken eingesetzt werden. Der Take-off selbst ist eine relativ kurze 

Phase von 2 bis 3 Jahrzehnten. Als Beispiel kann England ab 1783 genannt werden.  

Auf diese Phase des Aufstiegs folgt ein langer Zeitraum des stetigen, aber 

fluktuierenden Wachstums, die Phase der Reife („Maturity“). Etwa 10 bis 20 % des 

Nationaleinkommens werden ständig reinvestiert, die Wirtschaftsstruktur verändert 

sich laufend, neue Industrien entstehen und alte Industriezweige sterben ab. Die 

Wirtschaft findet ihren Platz im internationalen Umfeld: Güter die früher importiert 

wurden, werden nunmehr im eigenen Land produziert. Die Industrialisierung erfasst 

die gesamte Gesellschaft und die Gesamtproduktivität erlaubt weiteres 

Bevölkerungswachstum. „The Age of high-mass consumption“ ist gekennzeichnet 
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von der Befriedigung der zentralen Bedürfnisse wie Nahrung, Kleidung und Wohnen 

und der Tatsache, dass sich nicht nur ein Teil der städtischen Bevölkerung auch 

darüber hinaus etwas leisten kann. Die Konsument/innen investieren in dauerhafte 

Konsumgüter und massenhaft Dienstleistungen. Ein Kennzeichen dieser Phase ist 

zum Beispiel die weite Verbreitung des Autos in einer Gesellschaft und die damit 

verbundenen, weitreichenden sozialen und ökonomischen Auswirkungen auf die 

Lebensweise der Bevölkerung. Auch das Aufkommen des Wohlfahrtsstaates ist ein 

Zeichen dafür, dass eine Gesellschaft das Stadium der Reife verlässt. (Fischer et.al. 

2010: 39-69) 

Der Entwicklungsökonom Paul Rosenstein-Rodan (1902–1985) vertrat, im 

Gegensatz zur Stufentheorie, die These, dass eine nachholende und selbsttragende 

Entwicklung nur durch einen sogenannten „big push“, also einen massiven 

Investitionsimpuls und Kapitaleinsatz in allen Wirtschaftssektoren gleichzeitig, 

erfolgreich sein könne. Um den Teufelskreis der Armut zu durchbrechen, sei es also 

notwendig, anstatt der Vielzahl an kleinen Schritten in Richtung Entwicklung, ein 

sorgfältig aufeinander abgestimmtes und langfristig geplantes, staatlich induziertes 

Investitionsbündel zu schnüren. Rosenstein-Rodan bewegte sich somit offenbar in 

der keynesianischen Tradition der Wirtschaftstheorien, die eine Intervention durch 

staatliche Eingriffe und eine binnenorientierte Wachstumsstrategie befürwortete. 

(Rosenstein-Rodan 1944 in Fischer et.al 2010: 26-38) Diese Strategie fand auch 

unter dem Begriff „Importsubstituierende Industrialisierung“ Eingang in die Literatur. 

(Hirschman, Nurkse u.Ä.) Der Ansatz legitimierte protektionistische Maßnahmen, 

wenn auch die Außenhandelsorientierung nicht grundsätzlich abgelehnt wurde. 

Wachstum und Entwicklung wurde von den Entwicklungsökonomen weitestgehend 

gleichgesetzt. Demokratisierung würde sich zwangsläufig daraus ergeben, so 

Seymour Martin Lipset in seinem 1960 erschienenen Werk „Political Man“. Für eine 

Übergangszeit und solange sich noch keine „modernisierungswillige“ bürgerliche 

Elite gebildet hätte, seien autoritäre Regime zu tolerieren, oder gar notwendig. 

(Menzel 1993: 22-23) 
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Kritik an den Modernisierungstheorien wird insbesondere aufgrund des 

Ethnozentrismus geübt, welcher die alleinige Anerkennung der eigenkulturellen 

Standards als Maßstab zur Beurteilung von Sachverhalten zulässt. Diese unilineare 

Konzeption von gesellschaftlicher Entwicklung geht davon aus, dass nur jene 

Gesellschaften als „entwickelt“ gelten, welche den westlichen Mustern entsprechen. 

Der Begriff Modernisierung bedeutet nicht mehr allein Erkenntnisfortschritt, er weist 

darüber hinaus einen ideologischen Charakter auf. (Kolland in Fischer et.al. 2010, 

zitiert nach Dieter Goetze 1983: 87-88) 

2.2.2 Strukturalismus und Dependenz 

2.2.2.1 Die Verschlechterung der Terms of Trade und der Welthandel 

Der argentinische Ökonom Raúl Prebisch und sein deutscher Kollege Hans 

Wolfgang Singer widersprachen in ihren wissenschaftlichen Arbeiten der 

modernisierungstheoretischen Annahme, der freie Welthandel komme allen 

beteiligten Ländern gleichermaßen zugute und begründeten dies mit der langfristigen 

Verschlechterung der Terms of Trade. (Prebisch/Singer-These) Die Industriestaaten, 

die hauptsächlich industriell gefertigte Erzeugnisse, wie Kraftfahrzeuge und 

Maschinen herstellen, profitieren, da superiore Güter bei steigenden Einkommen 

überproportional nachgefragt werden. Im Gegensatz dazu werden in den 

Entwicklungsländern größtenteils Primärgüter, wie Rohstoffe, Obst und Kaffee 

exportiert, deren Nachfrage bei steigenden Einkommen unterproportional zunimmt.  

Die Primärgütermärkte sind ebenfalls von einem intensiven Wettbewerb zwischen 

den exportierenden Ländern geprägt, da sie einerseits homogen und somit leicht 

substituierbar sind und die Entwicklungsländer (EL) andererseits auf einige wenige 

exportierbare Primärgüter beschränkt sind. Aufgrund der Austauschbarkeit und der 

Vielzahl von Anbieter/innen auf dem Markt, können Preiserhöhungen für Primärgüter 

schwer durchgesetzt werden. Auf den Industriegütermärkten herrscht hingegen ein 

geringerer Wettbewerb, da diese Produkte in der Regel diversifizierter und somit 

schwerer zu substituieren sind und damit auch die Preiselastizität relativ gering ist. 
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Bezüglich der Produktivitätsfortschritte lässt sich festhalten, dass sich dies bei 

Primärgütern meist in der Quantität niederschlägt. Die Folge einer Erhöhung des 

Angebots durch neue Anbauverfahren oder Abbautechniken sind sinkende Preise, da 

die Nachfrage stagniert. Im Gegensatz dazu gehen Produktivitätsfortschritte im 

Industriegüterbereich oft mit einer qualitativen Verbesserung der Produkte einher, 

was wiederum zu steigenden Marktpreisen und Löhnen führt. Insgesamt führt der 

Welthandel zu einer Verschlechterung der internationalen Handelsbedingungen für 

die EL, da diese im Verhältnis immer mehr Primärgüter exportieren müssen, um ihren 

Bedarf an industriell gefertigten Erzeugnissen zu decken. (Prebisch 1964 in Fischer 

et.al. 2010: 130-145, sowie Menzel 1993: 25-26, und Gabler Wirtschaftslexikon 

o.J./1: online) Dieser Theorie widersprach beispielsweise der steigende Ölpreis in 

den 1970er Jahren: Gemeinsam mit dem Ölpreis war auch ein Preisauftrieb bei 

anderen Rohstoffen zu verzeichnen. (Menzel 1993: 30)  

2.2.2.2 Die Dependenztheorie 

Als Reaktion auf die westliche Modernisierungstheorien und den damit verbundenen 

Versuch die Entwicklungsländer an das westliche Modell anzupassen bzw. in den 

Weltmarkt zu integrieren, entstand in den 1970er Jahren aus der Prebisch-Singer 

These und dem linken Strukturalismus, der die Analyse der Struktur des 

internationalen Systems und seine Konsequenzen für die abhängigen Länder zum 

Ziel hatte, die Dependenztheorie. Dass diese Theorie ihren Ursprung in 

Lateinamerika hat, ist kein Zufall: Nach 150 Jahren Unabhängigkeit war es dort noch 

immer nicht zu den gewünschten breitenwirksamen Entwicklungserfolgen 

gekommen. Ungleiche Entwicklung ist der Dependenztheorie zufolge nicht das 

Resultat einer mangelhaften Integration in den Weltmarkt, sondern die Konsequenz 

aus ebenjener. Der wichtigste Vertreter der Dependenztheorie, der 

Entwicklungstheoretiker Andre Gunder Frank, begründete deren Kernthese, welche 

besagt, dass die Jahrhunderte andauernde Einbindung in das sich ausbreitende 

kapitalistische Weltsystem einerseits einen permanenten Ressourcenabfluss, sei es 

in Form von Plünderung oder auch durch Handelsbeziehungen, bewirkt hat. 
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Andererseits hat durch diese Beziehungen auch eine strukturelle Transformation im 

Inneren der Gesellschaft stattgefunden, die das System externer Ausbeutung und 

Abhängigkeit nach innen verlängere und nur durch eine weltweite radikale 

Transformation des kapitalistischen Systems umzukehren sei. (Menzel 1993: 25-27)  

„The now-developed countries were never underdeveloped, though they may 

have been un-developed. It is also widely believed that the contemporary 

underdevelopment of a country can be understood as the product or reflection 

solely of its own economic, political, social, and cultural characteristics or 

structure. Yet historical research demonstrates that contemporary 

underdevelopment is in large part the historical product of past and continuing 

economic and other relations between the satellite underdeveloped and the 

now-developed metropolitan countries.“ (Frank 1966: 5) 

Frank bezog sich vor allem auf die Ausbeutungsthese und prägte die griffige Formel 

„Entwicklung der Unterentwicklung“. Er insistierte in seinen Behauptungen darauf, 

dass die Entwicklung in den „Metropolen“ nur auf Kosten der „Satelliten-Staaten“ 

erklärbar sei, da (Menzel 1993: 27) „jeder Satellit […] instrumentalisiert wird, um 

Kapital oder ökonomisches Surplus aus seinen Satelliten abzusaugen und einen Teil 

dieses Surplus in die Weltmetropole zu lenken, der gegenüber alle anderen Satelliten 

sind.“ So schlussfolgert er: „[…] dass Unterentwicklung weder vom Fortbestehen 

archaischer Institutionen herrührt, noch vom Kapitalmangel in Regionen, die vom 

Lauf der Weltgeschichte nicht berührt wurden. Im Gegenteil, Unterentwicklung wurde 

und wird exakt von jenem ökonomischen Prozess verursacht, der auch ökonomische 

Entwicklung verursacht: von der Entwicklung des Kapitalismus selbst.“ (Frank 1966 

in Fischer et.al.: 152-155) Nur durch zeitweilige Isolation, die durch Kriege oder 

ökonomische Krisen in der Metropole verursacht wurden, liege die Chance, wichtige 

Entwicklungsschritte zu gehen und autonome Industrialisierung, sowie Wachstum in 

Gang zu setzen, da sich in diesen Phasen die Handelsbeziehungen lockerten. Die 

Theorie war bei der politischen linken Elite äußerst populär, da sie die Probleme nach 

außen verlagerte und eine bequeme Erklärung lieferte, warum notwendige 
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gesellschaftliche Reformen im eigenen Land nicht in Angriff genommen wurden. 

(Menzel 1993: 28, sowie Kolland 2010: 97-98)  

Auf Basis dieser Forderungen nach einer neuen Weltwirtschaftsordnung (NWO) 

stehen die 1970er Jahre unter dem Vorzeichen der externen Umverteilung über 

Erhöhung und Stabilisierung der Rohstoffrenten, die Steigerung der Entwicklungshilfe 

und dem Abbau des Protektionismus der Industrieländer. Auch die Weltbank stellt in 

dieser Zeit ihr Konzept zur internen Umverteilung vor: Agrarreformen, 

Grundbedürfnis-, Beschäftigungs- und Armutsorientierung, die Ausweitung und 

Umwidmung der Finanzhilfe sollen zu mehr Produktivität führen. Die erste Hälfte der 

1980er Jahre stellt zugleich die Hochphase der langfristig angelegten Projekthilfe dar. 

(Menzel 2005: 102-103) 

2.2.3 Neoliberalismus und Nachhaltigkeit 

Ab der zweiten Hälfte der 1980er Jahre war kaum noch eine Weiterentwicklung auf 

der Ebene der großen Entwicklungstheorien zu beobachten. Jedoch hielten neue 

Grundsatzdebatten wie feministische und sozialökologische Ansätze sowie die 

Grenzen des Wachstums in der Entwicklungsforschung Einzug. Auch ein Aufleben 

der Klassischen Politischen Ökonomie im Sinne des Neoliberalismus und eine 

Verdrängung der staatlichen Rahmenplanung konnte beobachtet werden. Ökonomen 

wie Peter Bauer, waren davon überzeugt, dass die Eigeninitiative der Menschen 

Entwicklung vorantreiben könne und lehnten die Theorie des „Teufelskreises der 

Armut“, wie sie von Gunnar Myrdal und anderen Vertretern der „neuen Orthodoxie“ 

beschrieben wurde, ab. Staatliche bzw. bi- und multilaterale Entwicklungshilfe, 

beispielsweise durch einen Entwicklungsfonds, halte die Menschen nur davon ab, 

ihren unternehmerischen Begabungen nachzugehen, so Bauer. Seine Konzepte 

fanden Mitte der 80er Jahre Eingang in die Forschungsabteilung der Weltbank, wo 

der Ökonom Deepak Lal zum damaligen Zeitpunkt an der marktradikalen 

Strukturanpassung politischer Maßnahmen arbeitete, welche heute unter dem 

Namen Washington Consensus bekannt sind und den Ländern des Südens im 

Zuge der Schuldenkrise auferlegt wurden. (Bauer 1958: 194-196) Diese 
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Strukturanpassungen verlangten die Liberalisierung des Handels, eine Drosselung 

der öffentlichen Ausgaben, die Deregulierung von Märkten und Preisen sowie eine 

weitestgehende Privatisierung staatlicher Unternehmen. (Schicho 2006: 117) Der 

Neoliberalismus hatte es somit geschafft, den Entwicklungskeynesianismus zu 

verdrängen. Statt grundbedürfnisorientierter Projekthilfe wurde Strukturanpassung 

und Deregulierung propagiert und „Entwicklung durch Außenhandel“ wurde zum 

neuen Motto (Menzel 2005: 103-105 und Anhang). 

Konträr dazu steht die in den 1980er Jahren fortgesetzte Diskussion um die Grenzen 

des Wachstums und somit das Thema der nachhaltigen Entwicklung, welche durch 

die Diskussion des Club of Rome (gegr. 1968), einer Organisation bestehend aus 

Expert/innen, die sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzt, noch angeheizt wurde. 

1987 erschien der Brundtland-Bericht der Vereinten Nationen unter dem Titel „Unsere 

gemeinsame Zukunft“, worin erstmals das Konzept der nachhaltigen Entwicklung und 

Generationengerechtigkeit angesprochen wurde. Die ursprüngliche Definition 

nachhaltiger Entwicklung lautete folgendermaßen (Menzel 2005: 103-105 und 

Anhang): 

„Sustainable development is development that meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own needs. 

It contains within it two key concepts: 

1) the concept of 'needs', in particular the essential needs of the world's poor, to 

which overriding priority should be given; and 

2) the idea of limitations imposed by the state of technology and social 

organization on the environment's ability to meet present and future needs.” 

(UN, Bruntland-Bericht für die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 

1992: online) 

Seither gab es viele Erweiterungen zu dieser Grunddefinition. Die Europäische 

Kommission beschreibt nachhaltige Entwicklung heute folgendermaßen: 
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„Sustainable Development stands for meeting the needs of present generations 

without jeopardizing the ability of futures generations to meet their own needs – 

in other words, a better quality of life for everyone, now and for generations to 

come. It offers a vision of progress that integrates immediate and longer-term 

objectives, local and global action, and regards social, economic and 

environmental issues as inseparable and interdependent components of human 

progress." (Europäische Kommission 2015/2: online) 

Im Gegensatz zur ökologischen Nachhaltigkeit, bzw. zum Ein-Säulen Modell, wird in 

mehrdimensionalen Konzepten der prinzipielle Vorrang der ökologischen Dimension 

abgelehnt und stattdessen die Notwendigkeit der gleichrangigen Berücksichtigung 

der Dimensionen nachhaltiger Entwicklung hervorgehoben. In der Operationalisie-

rung des Nachhaltigkeitsleitbildes wird vielfach vom “magischen Dreieck” der Nach-

haltigkeit gesprochen, welches 1997 von der EU im Vertrag von Amsterdam formu-

liert wurde und aus einer ökonomischen, ökologischen und sozialen Dimension be-

steht (Grunwald / Kopfmüller 2012: 57-58): 

 

Abbildung 5: Das magische Dreieck der Nachhaltigkeit, NMH GmbH (2017), online. 

Die ökologische Dimension beschreibt dabei das Ziel, Natur und Umwelt für die 

nachfolgenden Generationen zu erhalten und beinhaltet somit den Erhalt der Arten-

vielfalt, den Klimaschutz, die Pflege von Landschaftsräumen in ihrer ursprünglichen 
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Gestalt sowie einen schonenden Umgang mit der natürlichen Umgebung. Die öko-

nomische Dimension betrifft den Umgang mit natürlichen Material- und Energieres-

sourcen, die den „Rohstoff“ des Wirtschaftens bilden und aus denen Emissionen und 

Abfälle entstehen. Auch die Frage nach der Sicherstellung der Grundversorgung in 

der „Dritten Welt“ und die damit verbundene Erkenntnis, dass begrenzte Ressourcen 

und Verteilungsfragen einen wesentlichen Einfluss auf die gesellschaftliche Realität 

haben, fließen in dieser Darstellung mit ein. Eine zentrale und bisher offene Frage 

der Nachhaltigkeitsdebatte ist, wie und mit welchen Folgen die Entkoppelung der 

Wirtschaftsleistung vom Umweltverbrauch möglich ist. Die soziale Dimension be-

schreibt die gerechte Verteilung der sogenannten sozialen Grundgüter. Zu diesen 

Grundgütern gehören Gesundheit, Grundversorgung mit Lebensmitteln, Kleidung und 

Wohnen, sowie politische Rechte. Soziale Güter haben einen befähigenden Charak-

ter und ermächtigen das Individuum, ein sicheres, würdiges und selbstbestimmtes 

Leben zu führen (empowerment). Weiters zählen zu diesen Grundgütern auch sozia-

le Ressourcen wie Toleranz, Gemeinwohlorientierung und Gerechtigkeit, die den Er-

halt des sozialen Friedens begründen und somit das Thema der Verteilungsproble-

matik beinhalten. (Grunwald / Kopfmüller 2012: 57-58) 

2.2.4 Das verlorene Jahrzehnt und die neue Institutionenökonomik 

Die 1990er Jahre gehen als „verlorenes Jahrzehnt“ in die Geschichte der EZA ein. 

Der Ost-West-Konflikt kam zwar zu einem Ende, allerdings offenbarten sich viele 

neue Konflikte, die zu Krieg, Verletzung der Menschenrechte, Flüchtlingselend und 

Genozid führten. Katastrophenhilfe, humanitäre Intervention, „peacekeeping“ und 

„peacemaking“ wurden somit zu neuen Politikfeldern.  An den Erfolgen der asiati-

schen Schwellenländer, die durchaus auf einen starken Staat setzten, zeigte sich für 

die Kritiker/innen aus dem revisionistischen Lager, dass der Neoliberalismus geschei-

tert war. Vor allem der Druck durch Japan leitete innerhalb der Weltbank einen erneu-

ten Paradigmenwechsel ein, wonach es empfehlenswert sei, einen Mittelweg zwi-

schen Neoliberalismus und staatlicher Rahmenplanung zu finden. Um diesen Mittel-

weg umsetzen zu können, waren entsprechende Institutionen und leistungsfähige 
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Regierungen unverzichtbar: Neue Institutionenökonomik und „Good Governance“ 

wurden zu den neuen Schlüsselbegriffen. Die politische Konditionierung auf dieses 

neue Paradigma wurde durch Druck auf die Regierungen bei der Vergabe von Ent-

wicklungshilfe ausgeübt. (Menzel 2005: 105-107 und Anhang). Im Jahr 2000 wurden 

von Vertretern der Vereinten Nationen, der Weltbank, des Internationalen Währungs-

fonds und des OECD Entwicklungsausschusses (DAC) die Millennium Development 

Goals formuliert. Diese enthielten 8 Entwicklungsziele, die bis zum Jahr 2015 erreicht 

werden sollten. (United Nations MDGs o.J.: online) 

 

Abbildung 6: Millennium Development Goals, United Nations (o.J.) online. 

Nachdem der Entwicklungsplan der MDGs mit dem Jahr 2015 ausgelaufen war, wur-

de er durch die Sustainable Development Goals ersetzt, welche einen noch weitaus 

ehrgeizigeren Plan verfolgen, indem sie versprechen, sich an die nicht erreichten Zie-

le der MDGs zu richten und die wachsenden Herausforderungen der globalen Welt 

zu bewältigen. Der offizielle Titel der SDGs lautet „Transformation unserer Welt: die 

Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Als Synonym werden auch die Bezeich-

nungen „Ziele für nachhaltige Entwicklung“, „globale Nachhaltigkeitsagenda“ oder 

„2030-Agenda bzw. Agenda 2030“ verwendet. (United Nations SDGs o.J.: online) 
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Abbildung 7: Sustainable Development Goals, United Nations (o.J.) online. 

Die Kritik an den UN-Zielen beinhaltet unter anderem den Vorwurf, wieder „von oben 

und von außen verordnet [zu sein] wie alle anderen [Entwicklungspläne] zuvor. Sie 

sollen jene Probleme der Entwicklungsländer lösen, die zwei Jahrhunderte ‚Nord-

Süd-Beziehungen‘ und die von ihnen geprägte innere Entwicklung geschaffen und 

nicht gelöst haben.“ (Schicho 2006: 118) 

Eine der gegenwärtig zentralsten Institutionen der Entwicklungshilfe stellt die Europä-

ische Union dar, welche mit ihren derzeit 28 Mitgliedsstaaten einen Anteil von 57 % 

der internationalen Entwicklungszusammenarbeit leistet und damit den weltweit größ-

ten Geber darstellt. 2017 haben die Institutionen der Europäischen Union zusammen 

mit ihren Mitgliedstaaten insgesamt 75,7 Milliarden Euro für die öffentliche Entwick-

lungszusammenarbeit (ODA) ausgegeben. Dies entspricht im Vergleich zu 2016 zwar 

einem leichten Rückgang, jedoch immer noch einer Steigerung von rund 12 Prozent 

im Vergleich zu 2015. (Europäische Kommission 2018/1: online) 
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Abbildung 8: AidOverview: What has happened to aid spending in the last 10 years?, Europäi-

sche Kommission 2018/2: online.  

Als größter Binnenmarkt der Welt ist die EU zudem einer der wichtigsten Handels-

partner vieler Entwicklungsländer. Abbildung 9 veranschaulicht die Bedeutung des 

Handels zwischen den AKP-Staaten und anderen Weltregionen sowie die jeweiligen 

Wachstumsraten zwischen 2000 und 2016. Die Kombination von finanziellem, wirt-

schaftlichem und politischem Einfluss sowie die historischen Beziehungen zu vielen 

Entwicklungsländern machen die EU zu einem der entscheidenden Akteure internati-

onaler Entwicklungspolitik. Das folgende Kapitel widmet sich den Grundsätzen der 

Europäischen Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit und beschreibt 

hierfür vorweg den Gründungsprozess der Europäischen Gemeinschaft. (Europäi-

sche Kommission 2018/1: online) 
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Abbildung 9: Intra- and extra-ACP trade flows (2000 and 2016) and growth rates (2000-2016)4, 

UNCTAD 2018: online. 

                                                 
4 Jedes Rechteck repräsentiert einen Anteil von einem Prozent am gesamten Handel der AKP-Staaten. Daher 

weist Asien, der mittlerweile größte Handelspartner der AKP-Staaten mit 36,9 Prozent, 36 vollständige Recht-
ecke und 9/10 eines Rechtecks auf. Dunkelblaue Rechtecke zeigen ein Wachstum zwischen 2000 und 2016, 
während rote Rechtecke einen Rückgang in diesem Zeitraum darstellen. Die karibischen AKP-Staaten sind in 
dieser Darstellung von den lateinamerikanischen Staaten ausgeschlossen. In ähnlicher Weise werden die afri-
kanischen AKP-Staaten bei der Berechnung von Afrika gesamt und die pazifischen AKP-Staaten aus der oze-
anischen Gruppe ausgenommen. 
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 Historischer Überblick: Die Grundsätze der 

Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit 

der Europäischen Gemeinschaft 

3.1 Die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft: Die 

Römischen Verträge 

Nach dem 2. Weltkrieg wurde 1951 mit der Gründung der Europäischen Gemein-

schaft für Kohle und Stahl (EGKS) der Grundstein für eine wirtschaftliche und politi-

sche Vereinigung der europäischen Länder gelegt. Um dauerhaften Frieden zu schaf-

fen, stellte der französische Außenminister Robert Schuman einen Plan für eine en-

gere Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Nationalstaaten vor, auf Basis dessen 

die Kohle- und Stahlerzeugung unter eine gemeinsame Verwaltung gestellt wurde. 

Kein Land sollte mehr ungehindert Kriegswaffen herstellen, um sie gegen ein Nach-

barland einsetzen zu können. Aufgrund des Erfolges des EGKS-Vertrags planten die 

Gründungsmitglieder Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die 

Niederlande ihre Zusammenarbeit in Folge auf weitere Wirtschaftsbereiche auszu-

dehnen. Anfang 1956 wurde eine Arbeitsgruppe mit der Ausarbeitung eines Berichts 

über die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Marktes betraut, welche in 

Brüssel unter dem Vorsitz des damaligen belgischen Außenministers Paul-Henri 

Spaak tagte. Im April 1956 legte diese Arbeitsgruppe einen Entwurf vor, welcher so-

wohl die Schaffung eines allgemeinen gemeinsamen Marktes mit dem Ziel des freien 

Personen-, Waren- und Dienstleistungsverkehrs, als auch die Schaffung einer Euro-

päischen Atomgemeinschaft vorsah. Während der Vertrag einer Europäischen Ver-

teidigungsgemeinschaft 1954 durch die französische Nationalversammlung zu Fall 

gebracht wurde, konnten die Verträge zur Gründung der Europäischen Wirtschafts-

gemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom), auch be-

kannt unter „Römischen Verträge“, mehr Unterstützung gewinnen und wurden 1957 
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durch die EGKS-Gründungsmitglieder unterzeichnet. (Die Geschichte der Europäi-

schen Union o.J/1.: online sowie Loth 2007: 36-43) Wie der Verordnung (EG) Nr. 

215/2008 zu entnehmen ist, wurde im Zuge der Gründung der EWG auch der Euro-

päische Entwicklungsfonds (EEF) errichtet, um technische und finanzielle Hilfe zu-

nächst für afrikanische Länder bereitzustellen, zu denen einige EWG-

Mitgliedsstaaten historische Beziehungen unterhielten. Der erste EFF wurde für den 

Zeitraum 1959 bis 1964 geschlossen und bis heute ist der Fonds nicht in den Ge-

samthaushaltsplan der EU integriert, sondern wird von den Mitgliedstaaten gesondert 

finanziert und von einem eigenen Ausschuss verwaltet. Seit Abschluss des Yaoundé-

Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 18 afrikanischen Staaten 

richtet sich die Laufzeit der EEF immer nach der Laufzeit der jeweiligen Partner-

schaftsabkommen. (Europäische Gesetzgebung 2008: online)  

Ein Jahr nach der Zeichnung der Römischen Verträge wurde die Europäische Investi-

tionsbank (EIB) gegründet, welche in erster Linie Darlehen vergibt. Die EIB, bis heute 

kein Organ der Europäischen Union, ist mit einer eigenen Rechtspersönlichkeit aus-

gestattet und steht als finanzielle Sondereinrichtung neben den Organen der heuti-

gen Europäischen Union. Sie ist daher nicht an Weisungen der Kommission oder des 

Parlaments gebunden, konsultiert diese jedoch. Zusammen mit dem Europäischen 

Investitionsfonds, der 1994 in Luxemburg gegründet wurde und auf die Finanzierung 

von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs) spezialisiert ist, bildet sie 

die EIB-Gruppe. (Europäische Investitionsbank o.J.: online) 

Der Vertrag von Rom war gleichzeitig der erste multilaterale Vertrag zwischen der 

Europäischen Gemeinschaft und den zum Teil noch abhängigen Kolonien (vorwie-

gend) Afrikas. Im Annex der Römischen Verträge wurden die Überseeterritorien und 

kolonialen Hoheitsgebiete Frankreichs und Belgiens ausdrücklich miteinbezogen. 

Vom nicht rückzahlbaren Entwicklungsfonds profitierten damals somit hauptsächlich 

von Frankreich politisch abhängige Gebiete wie Französisch-Westafrika, Franzö-

sisch-Äquatorialafrika, sowie Algerien, Madagaskar und kleinere Inseln wie La 

Réunion und Martinique. Die anderen EWG-Mitglieder brachten vier weitere Gebiete 
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ein: Kongo und Ruanda-Urundi, (ehemaliges Kolonialgebiet Belgiens) Somalia (Ita-

lien) und Neuguinea (Niederlande). (Hammer 1995: 22) 

3.2 Rechtliche Einbettung der Entwicklungspolitik und 

Entwicklungszusammenarbeit: Vom Vertrag von Maastricht 

1993 bis zum Reformvertrag von Lissabon 2009 

Der “Vertrag über die Europäische Union” wurde am 7. Februar 1992 in Maastricht 

unterzeichnet und trat am 1. November 1993 in Kraft. Der Maastrichter Vertrag stellte 

den bis dahin größten Schritt der europäischen Integration dar, da mit ihm zum einen 

die Europäische Union (EU) als übergeordneter Verbund für die 3 Säulen - Europäi-

schen Gemeinschaft, die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik sowie die Zu-

sammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres begründet wurde. Zum anderen 

wurden mit dem Vertrag von Maastricht auch Änderungen am Vertrag über die Euro-

päische Gemeinschaft selbst vorgenommen und die "Europäische Wirtschaftsge-

meinschaft" wurde in "Europäische Gemeinschaft" (EG) umbenannt. (Europäisches 

Parlament o.J.: online)  
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Abbildung 10: Eigene Darstellung der Europäischen Integration im Vertrag von Maastricht, 

nach: Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 2017, online. 

Der Vertrag von Maastricht stellte einen Wendepunkt in der Europäischen Entwick-

lungshilfepolitik dar, da sie durch Titel XVII Entwicklungszusammenarbeit des Vertra-

ges erstmals mit einer eigenen Rechtsgrundlage ausgestattet und so sichergestellt 

wurde, dass Entwicklungspolitik als dauerhaftes Element der europäischen Politik 

fortbesteht. (Frisch 2008: 22-25) Dieser eigene Kompetenztitel für die gemeinsame 

Entwicklungspolitik wurde in Art. 130u bis 130y des Vertrages festgehalten. Diese 

Regelungen wurden – inhaltlich unverändert – in den Vertrag von Amsterdam über-
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nommen (Art. 177 bis 181 EGV) (Schmitz 2015: 3) und enthalten folgende Koopera-

tionsbereiche:  

Art. 130u: Das Verhältnis der nationalen zur gemeinschaftlichen Entwicklungspolitik 

und gemeinschaftliche Ziele:  

(1) “Die Politik der Gemeinschaft auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit, 

die eine Ergänzung der entsprechenden Politik der Mitgliedstaaten darstellt, fördert 

• die nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Entwicklungslän-

der, insbesondere der am meisten benachteiligten Entwicklungsländer; 

• die harmonische, schrittweise Eingliederung der Entwicklungsländer in die 

Weltwirtschaft; 

• die Bekämpfung der Armut in den Entwicklungsländern.” (Vertrag von Amster-

dam, Art. 177 (ex-Art. 130u, Vertrag von Maastricht), o.S.: online) 

(2) Die Politik der Gemeinschaft in diesem Bereich trägt dazu bei, das allgemeine 

Ziel einer Fortentwicklung und Festigung der Demokratie und des Rechtsstaats so-

wie das Ziel der Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu verfolgen. 

(3) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten kommen den im Rahmen der Vereinten 

Nationen und anderer zuständiger internationaler Organisationen gegebenen Zusa-

gen nach und berücksichtigen die in diesem Rahmen gebilligten Zielsetzungen. 

Art. 130v: Verpflichtet die Gemeinschaft bei Entscheidungen in anderen Politikberei-

chen, die Entwicklungsländer betreffen, die Einhaltung der gemeinschaftlichen ent-

wicklungspolitischen Ziele zu berücksichtigen. 

Art. 130w: Mitwirkung bei der Entscheidungsfindung der EG sowie Abstimmungser-

fordernisse. 

Art. 130x: Begründet die Koordinationspflicht für die Entwicklungspolitik der Gemein-

schaft und der jeweiligen Mitgliedsländer. 

Art. 130y: Regelt das Verhältnis von Gemeinschaft und Mitgliedsstaaten mit Drittlän-

dern und internationalen Organisationen. 
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(Breitwieser 1994: 3, zitiert nach Europe 1992, Vertrag über die Europäische Union: 

17) 

Ein interessanter Aspekt am Vertrag von Maastricht ist, dass die europäische Ent-

wicklungshilfepolitik der ersten Säule, also dem Gemeinschaftsrecht, zugeordnet 

wurde und durch die zwischenstaatliche Zusammenarbeit der GASP die Rahmenbe-

dingungen für eine konsistente Entwicklungspolitik geschaffen werden sollten. Kohä-

renz wurde zum Gebot. Man holte die Entwicklungspolitik aus seiner Isolation und 

machte sie zur europäischen Querschnittsaufgabe. Maßnahmen auf anderen Gebie-

ten wie der Agrar- oder Umweltpolitik wurden ab Maastricht auf die Kompatibilität mit 

den vorherrschenden Entwicklungszielen geprüft und gegebenenfalls angepasst. 

Umgekehrt sollte natürlich auch Entwicklungspolitik bzw. -hilfe auf andere Politikbe-

reiche Einfluss nehmen: Sicherheitspolitik im Sinne der EU adressiert beispielsweise 

ausschließlich die Symptome von Migrationsbewegungen, während Entwicklungszu-

sammenarbeit die Ursachen ebenjener Migration, ausgelöst durch Elend und Armut, 

bekämpfen soll. (Frisch 2008: 22-25)  

Der Vertrag von Amsterdam, der 1999 in Kraft trat, integrierte die Fragen des freien 

Personenverkehrs, der Kontrollen an den Außengrenzen auf Basis des Schengener 

Abkommens, des Asylrechts und der Einwanderung ebenfalls in das Gemeinschafts-

recht. Da der Vertrag von Nizza, der 2003 in Kraft trat, in erster Linie notwendige in-

stitutionellen Reformen für die Aufnahme neuer Mitgliedsstaaten in die Europäische 

Union schuf und 2004 den EU-Beitritt von zehn Ländern sowie von Bulgarien und 

Rumänien 2007 ermöglichte, jedoch bei den Mitgliedsländern auf großen Widerstand 

stieß, kam es zur Einberufung eines „Konvents über die Zukunft Europas“. Dieser 

startete mit der Ausarbeitung einer Europäischen Verfassung einen neuen Anlauf zur 

Vertiefung der Union, welche jedoch von den Bürger/innen Frankreichs und der Nie-

derlande abgelehnt wurde. Im Rahmen einer Regierungskonferenz, als welche man 

Verhandlungen der Staats- und Regierungschef/innen der EU-Mitgliedstaaten mit 

dem Ziel, Änderungen der die EU begründenden Verträge (Primärrecht) herbeizufüh-

ren, bezeichnet, wurde schließlich der Reformvertrag von Lissabon ausgearbeitet. 

Nach dem zweiten, nunmehr positiven, Referendum in Irland konnte der Vertrag 
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2009 in Kraft treten. Er zielte vorrangig darauf ab, die EU handlungsfähiger zu ma-

chen und schreibt gemeinsame europäische Werte fest, die ein wesentliches Kriteri-

um bei einer allfälligen Erweiterung der EU sein sollten. (Parlament der Republik Ös-

terreich o.J.: online) 

Mit dem Vertrag von Lissabon wurde auch die 3-Säulenstruktur einer grundlegenden 

Reform unterzogen und die Europäische Union erhielt eine eigene Rechtspersönlich-

keit. Die Umstrukturierung des primären Gemeinschaftsrechts hatte natürlich auch 

Auswirkungen auf den Bereich der Entwicklungspolitik, welche nun in Teil fünf, Titel 

III (Art. 208 – Art. 214) des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(VAEU) geregelt ist und ersetzt somit Art. 177 – Art. 181, sowie Art. 181a zur wirt-

schaftlichen, technischen und finanziellen Zusammenarbeit mit Drittstaaten des EG-

Vertrages. (Martenczuk 2008: 36 f.) Zu den Grundsätzen der Entwicklungspolitik der 

Europäischen Union findet sich unter Art. 208 VAEU nunmehr Folgendes: 

(1) Die Politik der Union auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit wird 

im Rahmen der Grundsätze und Ziele des auswärtigen Handelns der Union 

durchgeführt. Die Politik der Union und die Politik der Mitgliedstaaten auf dem 

Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit ergänzen und verstärken sich gegen-

seitig. 

Hauptziel der Unionspolitik in diesem Bereich ist die Bekämpfung und auf län-

gere Sicht die Beseitigung der Armut. Bei der Durchführung politischer Maß-

nahmen, die sich auf die Entwicklungsländer auswirken können, trägt die Union 

den Zielen der Entwicklungszusammenarbeit Rechnung. 

(2) Die Union und die Mitgliedstaaten kommen den im Rahmen der Vereinten 

Nationen und anderer zuständiger internationaler Organisationen gegebenen 

Zusagen nach und berücksichtigen die in diesem Rahmen gebilligten Zielset-

zungen.“ (Europäische Union o.J./2: online, VAEU, Art. 208 2010: 141) 

Die entwicklungspolitische Agenda und die dafür erforderlichen Maßnahmen werden 

durch das Europäische Parlament und den Rat im Zuge eines ordentlichen Gesetz-

gebungsverfahrens festgelegt. Die Gesamtheit dieser Maßnahmen unterliegt nach 
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Artikel 2 VAEU der sogenannten geteilten Zuständigkeit. Dieses Instrument soll si-

cherstellen, dass die EU ihre Zuständigkeit im Hinblick auf Entwicklungszusammen-

arbeit und Humanitäre Hilfe wahrnehmen kann, aber gleichzeitig die Mitgliedsstaaten 

selbst nicht daran hindert, ihre Zuständigkeit auszuüben. (Europäische Union o.J./2: 

online, VAEU, Art. 2 2010: 50 f.) Hier wird deutlich, dass die Entwicklungszusam-

menarbeit der EU grundsätzlich von der bilateralen Entwicklungspolitik der einzelnen 

Mitgliedstaaten unterschieden werden muss. 

3.3 Die inhaltliche Ausrichtung, die Motive und Grundsätze der 

EU-EZA 

Wie zuvor erwähnt, ist die Entstehung der Entwicklungspolitik untrennbar mit dem 

Kalten Krieg verbunden. Die Tatsache, dass die USA Entwicklungspolitik bzw. -

zusammenarbeit vor allem dazu nutzten, um die Länder der Dritten Welt an die west-

lich-kapitalistischen Industriestaaten anzunähern, um so die Ausbreitung des Kom-

munismus zu verhindern und die europäischen Kolonialmächte an der Aufrechterhal-

tung und Sicherung ihres Einfluss in den ehemaligen Kolonien interessiert waren, 

zeigt deutlich, dass Entwicklungspolitik seit ihren Anfängen immer auch Interessens-

politik war und ist. (Menzel 2005: 43)  

Im EWG-Vertrag waren noch keine ausdrücklichen entwicklungspolitischen Ziele an-

geführt, da Entwicklungshilfe im heutigen Verständnis zum Zeitpunkt des Abschlus-

ses noch kein umfangreich thematisierter Gegenstand war. Bezüglich der Assoziie-

rung überseeischer Gebiete war zu lesen: Ziel ist „die Förderung der wirtschaftlichen 

und sozialen Entwicklung der Länder und Hoheitsgebiete und die Herstellung enger 

Wirtschaftsbeziehungen zwischen ihnen und der gesamten Gemeinschaft.“ (Breitwie-

ser 1994: 102 ff., zitiert nach Stadler 1989: 70 f. und Meyer zu Natrup 1988: 44) In 

erster Linie sollte die Assoziierung dazu dienen, den Warenverkehr ähnlich wie in-

nerhalb der EG zu liberalisieren und Investitionen in den assoziierten Gebieten auf 

alle EG-Mitglieder zu verteilen. Erst später, mit den ersten Assoziierungsabkommen, 

wurde den Mitgliedern Freiheiten wie ein bevorzugter Handel, finanzielle und techni-
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sche Zusammenarbeit sowie Niederlassungsfreiheit gewährt. (Breitwieser 1994: 102-

103, zitiert nach Hermann 1978: 27) 

Heute wird unter Artikel 208 der VAEU das Ziel der Armutsbekämpfung prioritär be-

handelt, jedoch auch die Sicherung des Friedens und die Förderung von Demokratie 

und Menschenrechten werden als Ziele der Entwicklungspolitik genannt. Diese Prio-

risierung entspricht sowohl den im Jahr 2000 festgelegten Milleniumszielen der Ver-

einten Nationen (Kapitel 2.2.4), als auch dem Europäischen Konsens für Entwicklung 

zwischen der EU und ihren Mitgliedsstaaten. (Schmitz 2015: 5) Am 20. Dezember 

2005 wurde der Europäische Konsens gemeinsam von der Kommission, dem Rat 

und dem Parlament angenommen. In der Erklärung werden die Grundsätze und Wer-

te für die Entwicklungszusammenarbeit der EU-Organe und der Mitgliedstaaten fest-

gelegt und sie beinhaltet, analog zu den Millenniums-Entwicklungszielen, die Verrin-

gerung der Armut als Kernziel und die Förderung der demokratischen Werte Europas 

auf der ganzen Welt. Die Union und die Mitgliedstaaten verpflichteten sich im Rah-

men des Europäischen Konsens für Entwicklung ihre ODA-Ausgaben bis 2015 auf 

0,7 % des Bruttonationaleinkommens zu erhöhen. Dieses Ziel wurde jedoch inner-

halb der gesetzten Frist nicht erreicht. Nach intensiven Gesprächen wurde am 7. Juni 

2017 der neue Europäische Konsens über die Entwicklungspolitik unterzeichnet, (Eu-

ropäisches Parlament o.J.: online; Europäischer Konsens nachzulesen bei Six 2006: 

1-35) welcher im Einklang mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung steht 

und einen umfassenden Ansatz dazu liefern soll, wie traditionelle Entwicklungshilfe 

mit anderen Ressourcen wie der Mobilisierung privater Investor/innen kombiniert 

werden kann. Darüber hinaus beinhaltet das Strategiepapier das Ziel, bedarfsgerech-

tere Partnerschaften aufzubauen, wobei ein breiteres Spektrum von Interessenträ-

ger/innen, einschließlich der Zivilgesellschaft, in allen Phasen der Entwicklung einbe-

zogen werden soll. (Europäischer Rat, Pressemitteilung 2017: online) 

Gleichzeitig standen und stehen jedoch auf Seiten der Industrieländer auch immer 

die Sicherung von Rohstoffquellen, die Eindämmung der Migration sowie die Ausbrei-

tung des außenpolitischen Einflussbereichs auf der Agenda der Entwicklungspolitik 

(Breitwieser 1994: S. 202 f.) Bereits der Pearson-Bericht 1969, benannt nach dem 
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kanadischen Ministerpräsidenten und Nobelpreisträger Lester Pearson, stellte fest, 

dass die Entwicklungspolitik vor allem außenwirtschaftlichen und außenpolitischen 

Eigeninteressen der Geberländer diente. So sicherte sich beispielsweise Frankreich 

durch reichliche Unterstützungsleistungen seine nachkoloniale Dominanz im franko-

phonen Afrika, Großbritannien pflegte seine Sonderbeziehungen zum Common-

wealth und die USA versuchten mit Militär- und Wirtschaftshilfe ihre lateinamerikani-

schen und karibischen Nachbarn vor der kubanischen Revolution zu bewahren. (Nu-

scheler o.J.: online) 

Nach den weltpolitischen Wendejahren konnte sich die Entwicklungspolitik vom ideo-

logischen Ballast des Kalten Krieges befreien und als eigenständiger Politikbereich 

profilieren. Auf den großen Weltkonferenzen, auf denen sogenannte Global Gover-

nance5 betrieben wurde, wurden zwischen Norden und Süden, Privatunternehmen 

und Nichtregierungsorganisationen, Programme zur Eliminierung der drängendsten 

globalen Probleme erarbeitet. Nachhaltige Bedeutung erhielt die bereits zuvor er-

wähnte Rio-Konferenz von 1992 über Umwelt und Entwicklung (UNCED), die das 

Prinzip der Nachhaltigkeit in der internationalen Entwicklungspolitik verankerte, sowie 

beispielsweise die Weltkonferenzen über Menschenrechte (Wien 1993) und Welter-

nährung (Rom 1998) welche der Entwicklungspolitik einen hohen Stellenwert in der 

öffentlichen Wahrnehmung bescherten. Die Entwicklungspolitik war nun gefordert, 

mit differenzierten Strategien und Instrumenten, auf die Strukturveränderungen der 

Weltpolitik einzugehen. Darüber hinaus musste sich die Entwicklungspolitik auf die 

Herausforderungen der Globalisierung einstellen. Die Terroranschläge vom 11. Sep-

tember 2001 veränderten die Weltpolitik erneut schlagartig und mit ihr auch den ent-

wicklungspolitischen Prioritätenkatalog. Liest man die Begründungen der Mittelanfor-

derungen für ODA sowie entwicklungspolitische Strategiedokumente der EU-

Kommission nach dem 11. September, dann rückte ganz offensichtlich ihre sicher-

                                                 
5 Aufgrund einer zunehmenden weltweiten Vernetzung, globaler Herausforderungen und Konflikte sind neue 

Formen der internationalen Zusammenarbeit erforderlich. Global Governance bezeichnet die Art und Weise 
wie auf globaler Ebene Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden können. Der Begriff beschreibt ein 
Institutionen- und Regelsystem und neue Mechanismen internationaler Kooperation, die die kontinuierliche 
Problembearbeitung globaler Herausforderungen und grenzüberschreitender Probleme erlauben. (Messner 
2000: 267 ff.) 
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heitspolitische Funktion in den Vordergrund. Die entwicklungspolitische Rhetorik be-

tonte zwar weiterhin die Priorität der Armutsbekämpfung, aber eben auch die Präven-

tion gegen Risiken und Bedrohungen. Der internationale Terrorismus, der potenzielle 

Zerfall von Staaten, mit den folgenden regionalen Destabilisierungs- und Kontinente 

übergreifenden Effekten für die OECD-Welt, der Migrationsdruck aus den Armuts- 

und Krisenregionen, der durch die Auswirkungen des Klimawandels noch verstärkt 

wird, sowie Konflikte um verknappende Rohstoffreserven, stehen heute im Zentrum 

der entwicklungspolitischen Diskussion. (Nuscheler o.J.: online) 

3.4 Die Finanzierung der EU-EZA 

Die EU-Finanzinstrumente für auswärtiges Handeln wurden in den vergangenen Jah-

ren grundlegend überarbeitet und gestrafft. Als Haushaltsbehörden der Europäischen 

Union erstellen das Parlament und der Rat den sogenannten mehrjährigen Finanz-

rahmen (MFR), welcher die Ausgabenobergrenzen für die jährlichen Gesamthaus-

haltspläne der Europäischen Union vorgibt. In ihm ist für einen Zeitraum von mindes-

tens fünf Jahren festgelegt, wie viel die EU jedes Jahr insgesamt und für ihre ver-

schiedenen Tätigkeitbereiche einsetzen darf. Seit dem MFR 2007-20136 verfügt die 

EU über die folgenden acht entwicklungspolitischen Finanzierungsinstrumente und 

hat diese für den Zeitraum 2014-20207 mit folgendem Budget ausgestattet (Europäi-

sches Parlament 2017: online) 

                                                 
6  MFR-Budgetausstattung: 993,6 Milliarden Euro, entspricht 1,12 % des BNE der EU-27 
7  MFR-Budgetausstattung: 1033,0 Milliarden Euro, entspricht 1,08% des BNE der EU-27 
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Abbildung 11: Überblick über die EU-Finanzierungsinstrumente für auswärtiges Handeln (MFR 

2014-2020); Europäisches Parlament 2017, online. 

Zwei dieser Instrumente sind hinsichtlich ihres Umfangs und ihres Schwerpunkts für 

die Entwicklungszusammenarbeit von besonderer Bedeutung: 

Das Instrument für die Entwicklungszusammenarbeit (DCI) ist die größte Quelle für 

die Finanzierung der Entwicklungshilfe im Haushaltsplan der EU und umfasst die 

Entwicklungszusammenarbeit mit Lateinamerika, ausgewählten Ländern im Nahen 

Osten, Südafrika und Zentral-, Ost-, Süd- und Südostasien. Der Europäische Ent-

wicklungsfonds (EEF), der außerhalb des Haushaltsplans der EU steht, ist das ältes-

te und umfassendste entwicklungspolitische Instrument der EU. Er ist für die Zu-

sammenarbeit mit den AKP-Staaten sowie mit den überseeischen Ländern und Ge-

bieten (ÜLG) der Union bestimmt. Seine wichtigsten Arbeitsbereiche sind die „wirt-
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schaftliche Entwicklung“, „die soziale und menschliche Entwicklung“ und die „regio-

nale Zusammenarbeit und Integration“. Der 10. EEF (2007-2013) verfügte über eine 

Budgetausstattung von 23,97 Mrd. Euro, wogegen der 11. und somit aktuell laufende 

EEF mit 30,5 Mrd. EUR ausgestattet wurde.8 Davon sollen rund 29,1 Mrd. Euro direkt 

in den AKP-Staaten eingesetzt werden (siehe Abbildung 11), rund 0,4 Mrd. sind für 

die überseeischen Staaten und Gebiete9 vorgesehen und die restliche rund 1 Mrd. 

Euro steht der Europäischen Kommission für die Implementierung der Programme 

zur Verfügung und stellen somit Verwaltungskosten dar. Die Mittel werden auf der 

Grundlage einer „gleitenden Programmplanung“ zugeteilt, wobei die Partnerländer an 

der „Festlegung der Prioritäten und aktuellen Projekte für die Zusammenarbeit betei-

ligt sind“. (Europäisches Parlament 2017, online; sowie Cotonou-Abkommen Artikel 

10) 

                                                 
8 8. EEF (1995-2000): 14,8 Mrd. ECU – in heutiger Kaufkraft rund 11,23 Mrd. Euro 

 9. EEF (2000-2007): 13,5 Mrd. Euro 

 10. EEF (2008-2013): 23,97 Mrd. Euro 

 11. EEF (2014-2020): 30,5 Mrd. Euro 
9 Außerhalb des europäischen Kontinents gelegene europäische Länder oder Hoheitsgebiete, die zum Staats-

gebiet eines der Mitgliedsstaaten der EU gehören oder einen ähnlichen Status haben, wie bspw. Grönland, 
Französisch-Polynesien, Falklandinseln, Bermuda etc. (Gabler Wirtschaftslexikon 2019: online) 
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 Von Yaoundé zu Lomé: Der Beginn der 

entwicklungspolitischen Beziehungen der 

Europäischen Gemeinschaft mit den afrikanischen, 

karibischen und pazifischen Staaten 

4.1.1 Der Vertrag von Yaoundé (1964 – 1976) 

Analog zu den in Kapitel 2.2 beschriebenen Dekaden der Entwicklungszusammenar-

beit, lassen sich auch die Veränderungen in der Schwerpunktsetzung der Zusam-

menarbeit der Europäischen Gemeinschaft mit den afrikanischen, karibischen und 

pazifischen Staaten beobachten. Nach der politischen Unabhängigkeit der meisten 

afrikanischen Gebiete wurde in Kamerun am 1. Juni 1964 durch 17 frankophone 

Staaten10 und Somalia als ehemalige italienische Kolonie (Etats Africains et Malgache 

Associés/EAMA), zusammen mit den 6 EWG-Gründungsstaaten, das erste Assoziie-

rungsabkommen unterzeichnet. (Archiv der Agentur für europäische Integration und 

Entwicklung o.J.: online) Als Assoziierungsabkommen werden völkerrechtliche Ver-

träge bezeichnet, welche den Vertragspartner an eine supranationale Gemeinschaft 

bindet, ihn jedoch nicht zum (Voll-)Mitglied der Gemeinschaft macht. Dem assoziier-

ten Partner werden dabei Rechte und Pflichten eingeräumt. (Gabler Wirtschaftslexi-

kon o.J.: online) Das Yaoundé-Abkommen, welches auf fünf Jahre abgeschlossen 

wurde und eine Erneuerungsoption beinhaltete, sah erstmals vor, für wirtschaftliche 

Projekte in den EAMA-Staaten zusätzlich 64 Millionen Ecu (European Currency 

Units)11 an rückzahlbaren Mittel zur Verfügung zu stellen. Diese rückzahlbaren Kredi-

                                                 
10 Burundi, Dahomey, Demokratische Republik Kongo, Elfenbeinküste, Gabun, Kamerun, Kongo-Brazzaville, Ma-

dagaskar, Mali, Mauretanien, Niger, Obervolta, Ruanda, Senegal, Togo, Tschad, Zentralafrikanische Republik. 
11Die ECU bestand aus einem „Währungskorb“ der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und diente 

als übliche monetäre Maßeinheit für den Marktwert bzw. die Kosten für Waren oder Dienstleistungen. Der ECU-
Währungskorb wurde als Bezugsgröße für die unwiderrufliche Festlegung des Umrechnungskurses zum 31. 
Dezember 1998 für den Euro herangezogen. In heutiger Kaufkraft entspräche dies rund 48 Millionen Euro. 
(EUROSTAT o.J.: online). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Burundi
https://de.wikipedia.org/wiki/Benin
https://de.wikipedia.org/wiki/Demokratische_Republik_Kongo
https://de.wikipedia.org/wiki/Elfenbeinküste
https://de.wikipedia.org/wiki/Gabun
https://de.wikipedia.org/wiki/Kamerun
https://de.wikipedia.org/wiki/Republik_Kongo
https://de.wikipedia.org/wiki/Madagaskar
https://de.wikipedia.org/wiki/Madagaskar
https://de.wikipedia.org/wiki/Mauretanien
https://de.wikipedia.org/wiki/Niger
https://de.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruanda
https://de.wikipedia.org/wiki/Senegal
https://de.wikipedia.org/wiki/Togo
https://de.wikipedia.org/wiki/Tschad
https://de.wikipedia.org/wiki/Zentralafrikanische_Republik
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te wurden von der Europäischen Investitionsbank zu Marktpreisen vergeben. (Archiv 

der Agentur für europäische Integration und Entwicklung o.J.: online)  

Das zweite Yaoundé-Abkommen (1971-1976) verlängerte die im ersten Abkommen 

getroffenen bilateralen Vereinbarungen und brachte keine nennenswerten Strate-

gieänderungen mit sich. Das Abkommen von Yaoundé stand ganz klar unter dem 

Zeichen der in den 1960er bis Mitte der 1970er vorherrschenden Wachstumsideolo-

gie im Rostow’schen Sinne. Wachstum wurde Entwicklung gleichgesetzt und weder 

soziokulturelle noch ökologische Aspekte berücksichtigt. Den afrikanischen Staaten, 

deren Priorität darin bestand, politisch unabhängige Nationalstaaten heraus zu bil-

den, wurden Handelspräferenzen, ein erleichterter Zugang für afrikanische Primärgü-

ter auf den europäischen Markt sowie finanzielle und technische Hilfe zugesagt. Die 

nachholende, importsubstituierende Industrialisierung sollte eingeleitet und dazu um-

fassende Investitionen in die nationale Infrastruktur vorgenommen werden. Den afri-

kanischen Staaten war es erlaubt, Einfuhrzölle einzuheben um ihre jungen Industrien 

(„infant industries“) vor ausländischen Importen zu schützen. (Hammer 1995: 21-22 

und 26) 

Vor allem Industrien, die Agrarprodukte wie Zucker oder Baumwolle verarbeiteten, als 

auch der Export dieser Produkte, wurden von der europäischen Gemeinschaft geför-

dert. Dadurch stellten die europäischen Staaten nach dem Ende der Kolonialzeit den 

Rohstoffnachschub für ihre Industrien sicher. Die hauptsächlich wirtschaftliche Infra-

strukturausrüstung (Schaffung von Verkehrswegen, Stromerzeugung, Errichtung von 

Schulen und Spitälern) sollte die Bedingungen für wirtschaftliche Entwicklung schaf-

fen. Allerdings hatte diese einseitige Förderung viele Probleme zur Folge, die man in 

späteren Abkommen zu korrigieren versuchte. So entstanden beispielsweise durch 

die Förderung von Monokulturen schwerwiegende ökologische Schäden, die Ex-

portstruktur wurde auf nur wenige, unverarbeitete Produkte ausgerichtet und die 

Nahrungsmittelselbstversorgung (Subsistenzkulturen) vernachlässigt. (Hammer 

1995: 21-22 und 26) 
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4.1.2 Der Vertrag von Lomé (1976 – 2001) 

4.1.2.1 Zur Entstehung des Vertrages 

Die Geschichte der Entstehung des Lomé Abkommens ist stark durch die Aufnahme 

von Großbritannien, Irland und Dänemark in das Europa “der Sechs” 1973 geprägt. 

Durch die Erweiterung der EWG ergaben sich gleichzeitig auch intensivere Bezie-

hungen zu englischsprachigen Ländern und schon im Aufnahmeprotokoll Großbri-

tanniens in die EG wurde auf Druck des neuen Mitglieds festgeschrieben, dass die 

über 20 Commonwealth-Staaten analog zu den EAMA-Staaten spezielle Beziehun-

gen zur EG unterhalten können. Insgesamt nahmen 22 neue Staaten dieses Angebot 

an und so kamen mehrere Commonwealth Länder wie Nigeria und Kenia, als auch 

kleinere Inseln in der Karibik und des Pazifiks zu der Gruppe der EAMA-Staaten hin-

zu. Damit umfasste die neue Vertragsgesellschaft 46 Staaten, wodurch eine Ände-

rung der Bezeichnung der Gruppe fast unumgänglich wurde. Die Assoziierungsab-

kommen (I bis IV) der seither so genannten AKP-Gruppe (Gruppe der Afrikanischen, 

Karibischen und Pazifischen Staaten) mit der Europäischen Gemeinschaft tragen den 

Namen der Hauptstadt Togos (Lomé), wo sie, mit Ausnahme von Lomé IV, seit dem 

28. Februar 1975 im 5-Jahresabstand, unterzeichnet wurden. Der 4. Europäische 

Entwicklungsfonds für die Jahre 1975-1980, musste durch die vielen neu hinzuge-

kommenen Staaten der AKP-Gruppe wesentlich aufgestockt werden. (Fellner 1994: 

139-140, sowie Hammer 1995: 21-22) 

Die Schaffung des Lomé-Abkommens war jedoch auch durch die weltwirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen in den 1970er Jahren begründet. Die Aufnahme Nigerias als 

bevölkerungs- und erdölreiches Land verschaffte der AKP-Gruppe aufgrund des, An-

fang der 1970er Jahre, hohen Ölpreises, eine gestärkte Verhandlungsposition. Die 

Erfolge der OPEC ließen die Hoffnung gedeihen, dass auch für andere Basisproduk-

ten wie Kakao, Kaffee und Bauxit ähnliche Preissteigerungen zu erzielen sein könn-

ten. Diese Hoffnungen mussten jedoch bald begraben werden (Hammer 1995: 22-

23): Die Öl-exportierenden Länder konnten zwar aufgrund der Förderdrosselung der 

OPEC ab 1973 enorme Exporteinnahmen durch den steigenden Rohölpreis einfah-
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ren und auch jene AKP-Staaten, die auf den Export von Mineralien oder Agrarproduk-

te spezialisiert waren, profitierten einige Zeit von den hohen Preisen für Primärgüter, 

womit sie jedoch wiederum ihre steigenden Ausgaben für Rohöl kompensieren muss-

ten. Die hohen Exporterlöse regten einige Regierungen der Entwicklungsländer ge-

wissermaßen zu einem “Kaufrausch” an – die staatliche Beschäftigung wurde stark 

ausgebaut und ehrgeizige Investitionsprojekte in Angriff genommen. In einigen Fällen 

wurden auf Basis von zukünftig erwarteten Exporteinahmen Kredite aufgenommen. 

Aufgrund des hohen Ölpreises und der damit in den Industrienationen einhergehen-

den allgemeinen Inflation, stiegen die Produktionskosten von verarbeiteten Industrie-

erzeugnissen und damit auch deren Preis. Um die steigenden Importkosten für eben-

jene Industrieprodukte und den Rückgang der Realeinkommen auszugleichen, nah-

men viele AKP-Länder neue Kredite auf. Dies führte in den 1980er Jahren zur soge-

nannten Schuldenkrise, in welcher viele EL ihre Auslandsschulden nicht mehr bedie-

nen konnten. (Lancester 2007: 35-36, sowie Raffer / Singer 2001: 126-128) (2.2.3 

Neoliberalismus und Nachhaltigkeit) Bereits in den 1970er Jahren kam es aufgrund 

einer extrem lang anhaltender Trockenheit, vor allem in der USSR aber auch in ande-

ren Weltregionen wie der Sahelzone, zu einer schwerwiegenden Nahrungs- und 

schließlich auch Hungerkrise: Moskau entschied sich, anstatt die inländische Kon-

sumption von Fleisch und Getreide zu drosseln, sein fehlendes Getreide auf dem 

Weltmarkt einzukaufen, was zu einem starken Preisanstieg, vor allem von Weizen 

und Mais, führte. (Lancester 2007: 36-37)  

4.1.2.2 Die Lomé-Instrumente, Wirkungen und Kritik 

Handel 

Auf diesem Hintergrund der wirtschaftlichen Unsicherheit für die AKP-Staaten ent-

standen neue Instrumente der Zusammenarbeit und so sollte der Vertrag von Lomé 

den AKP-Staaten Handelsvorteile verschaffen, sie in ihrer Entwicklung stärken und 

stabilisieren. Basierend auf der neoliberalen Ansicht, wonach Handel ein Motor für 

wirtschaftliches Wachstum und Entwicklung ist, verpflichtete sich die EG beispiels-

weise in diversen Protokollen (Zucker-, Bananen-, Rindfleisch- und Rumprotokolle), 
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den, die entsprechenden Waren erzeugenden Ländern, bestimmte Mengen abzukau-

fen und zu importieren. Der Preis für die vorab vereinbarten Mengen, welcher häufig 

deutlich über dem Weltmarktpreis lag, schlug sich in erheblichen finanziellen Vortei-

len für die ratifizierenden Länder nieder. (European External Action o.J.: online) Bei 

genauerem Hinsehen erwiesen sich diese Protokolle für die AKP-Staaten allerdings 

eher als Exporthindernisse, hätten sie doch bei Freihandel weit mehr nach Europa 

exportieren können, so Thomas Hammer 1995 in „Die Europäische Entwicklungszu-

sammenarbeit mit dem Süden“. Mit einer Aufhebung der europäischen Importbe-

schränkungen und der Beendigung der Subvention der eigenen Produkte wäre den 

AKP-Agrarproduzenten weit mehr gedient, als mit festgeschriebenen Exportmengen. 

Die stark subventionierten europäischen Zuckerexporte drücken einerseits den 

Weltmarktpreis, konkurrieren stark mit den Exporten der AKP-Staaten und erschwe-

ren in Folge den Aufbau einer rohzuckerverarbeitenden Industrie vor Ort. Mit der so-

genannten Schutzklausel ist es der EG möglich, von dem Prinzip der Zoll- und Men-

genfreiheit für Importe aus den AKP-Staaten abzuweichen, wenn diese der Wirtschaft 

eines Mitgliedsstaates “tiefgreifende Schäden” zufügen könnten. Damit kann die EG 

aber auch verhindern, dass konkurrenzfähige Produkte wie z.B. Textilien aus den 

Ökonomien der AKP-Gruppe auf den europäischen Markt gelangen. In diesem Sinne, 

so Hammer, könnten diese Protokolle kaum als Instrumente der Entwicklungszu-

sammenarbeit betrachtet werden, sondern werfen eher die Frage auf, inwiefern part-

nerschaftliche Entwicklungszusammenarbeit ohne Eigeninteressen möglich ist. 

(Hammer 1995: 24-25) 

Die Zollregelung die mit 1975 in Kraft trat, begünstigte Waren, mit Ursprung in den 

AKP-Ländern, durch Zoll- und Abgabenfreiheit. Trotz dieses präferenziellen Zollsys-

tems ist der Anteil der EU-Importe aus den AKP-Staaten immer weiter zurückgegan-

gen. (Kappel 1999: 251) Nimmt man Afrika stellvertretend für die AKP-Gruppe und 

den Mittleren Osten, Asien und die Westliche Hemisphäre als Stellvertreter für die 

Nicht-AKP-Länder, zeigt Abbildung 12, dass der Anteil an Nicht-afrikanischen Impor-

ten in die EU seit 1976 stark gestiegen ist, während der Anteil an Importen aus der 

Afrika-Gruppe abnimmt. (Babarinde / Faber, 2003: 10) 
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Abbildung 12: Importe in die Europäische Union (in US$ und in Prozent), Babarinde / Faber, 

2003: 10. 

Die Handelspräferenzen für gewisse Produkte auf dem europäischen Markt war der 

Veränderung der Produktions- und Exportstruktur in Richtung Diversifizierung der in-

dustriellen Produktion nicht förderlich und so blieb die Produktion in den AKP-Staaten 

zu teuer, die Produktivität insgesamt verbesserte sich nur unzureichend und die Pro-

duktpalette der AKP-Gruppe blieb unausgewogen. Robert Kappel geht in seinem Ar-

tikel „Die entwicklungspolitischen Fehlleistungen von Lomé“ sogar so weit zu sagen, 

dass exportorientierte, verarbeitende Industrien von reformunfähigen Staaten richtig-

gehend behindert wurden und der präferenzielle Handel sich heute als eines der 

zentralen Entwicklungshemmnisse der meisten AKP-Staaten erweist. (Kappel 1999: 

251 f.) 

Versicherung gegen Rohstoffpreisrisiken 

Der wohl bekannteste Mechanismus, welcher aus dem Vertrag von Lomé-I hervorge-

gangen ist, ist das STABEX-System (Stabilisation of Export Earnings), mit welchem 

die Exporterlöse bedeutender Agrarexportprodukte der AKP-Staaten bei Produktions- 

oder Preiseinbrüchen stabilisiert werden sollten. Seither konnten die AKP-Staaten im 

Vergleich zur asiatischen oder lateinamerikanischen Konkurrenz im Handel, der Roh-

stoffproduktion und dem -export von den speziellen Beziehungen zu Europa profitie-

ren. Im Falle von Produktions- oder Preiseinbrüchen konnte ein Land Ausgleichszah-

lungen für den Exporterlösrückgang beantragen, jedoch nur, wenn es sich um ein 
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Produkt aus der 51 Agrarprodukte (Lomé IV) umfassenden Liste der zugelassenen 

Artikel handelte und der Exportanteil dieses Produktes bedeutend war. Primärgüter 

die der EU-Marktordnung unterliegen, wie die meisten Getreidesorten, Fleisch, Fisch 

und Zucker, also alle Produkte, die die Europäische Gemeinschaft selbst produzieren 

kann, waren von der Liste ausgenommen. Damit waren Produkte, die mit europäi-

schen Erzeugnissen konkurrieren könnten, von vorherein vom STABEX-System aus-

geschlossen. Es zeigte sich auch, dass STABEX die Exporterlöseinbußen bei Ein-

brüchen der Weltmarktpreise, gerade bei Produkten wie Kaffee und Kakao, niemals 

umfänglich ausgleichen konnte, da der Fonds damit überlastet war. (Hammer 1995: 

23-24, sowie Wolf 1999: 296-297, sowie Europäische Kommission 2005: online) 

Hauptkritikpunkt an dieser Einrichtung war die Tatsache, dass STABEX der Idee der 

Diversifizierung und vertikalen Wertschöpfung diametral entgegenwirke. Nachdem es 

ausschließlich die Verluste aus der Förderung von unverarbeiteten Primärgütern 

wertmäßig absicherte, bestand kaum ein Anreiz zu deren Veredelung, sondern die 

einseitige Produktions- und Exportstruktur vieler AKP-Staaten wurde weiter zemen-

tiert. Im Rahmen der Verhandlungen zu Lomé IV drängten die AKP-Staaten darauf, 

verarbeitete Produkte, Erze aber auch Tourismus in die STABEX Liste aufzunehmen 

- der Verhandlungserfolg blieb jedoch aus. (Fellner 1994: 145-146, sowie Kappel 

1999: 251-253) 

Zumal STABEX-Transfers eine “Entwicklungshilfe ohne Lieferbindung” darstellten, 

also nicht konditioniert waren, waren diese Zahlungen In den AKP-Ländern beson-

ders willkommen, da sie gewissermaßen einen Einkommenstransfer an die jeweilige 

Regierung darstellten. Bis 1990 wurden die ausgezahlten Mittel teilweise für andere 

Zwecke ausgegeben als vorgesehen und kamen den Bauern nicht, oder nur selten 

zu Gute. Erst ab der Laufzeit von Lomé IV hatte die EU eine stärkere Kontrolle über 

die Verwendung der Mittel. (Kappel 1999: 252-253) 

Das bereits mit dem Lomé II-Abkommen eingeführte SYSMIN (Systèmee miniers) 

dagegen verfolgte nicht die Exporterlösstabilisierung, sondern die Erhaltung der Pro-

duktion und des Exportvolumens des Bergbausektors. Der Aufbau oder die Erneue-

rung der Infrastruktur für den Export mineralischer Rohstoffe konnte dann unterstützt 
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werden, wenn die Exporteinnahmen des betreffenden Staates zumindest 15 % aus 

dem Export eines mineralischen Produktes bestanden, oder wenn die Exporteinnah-

men aus allen mineralischen Rohstoffen mindestens 20 % ausmachten. Wenn die 

Produktionskapazität aus wirtschaftlichen, technischen oder politischen Gründen um 

rund 10 % gesunken war, konnte um Hilfe aus dem SYSMIN-Fonds angesucht wer-

den, der unter Lomé IV bei Erlösausfällen bis zu 575 Millionen ECU12 zur Verfügung 

stellen konnte. (Hammer 1995: 23-24, sowie Kappel 1999: 253) 

Wirtschaftliche Hilfe, finanzielle und technische Kooperation 

Im Zuge der EWG-Gründung wurde auch der Europäische Entwicklungsfonds (EEF) 

errichtet, um technische und finanzielle Hilfe zunächst für afrikanische Länder bereit-

zustellen. Der erste EFF für den Zeitraum 1959 bis 1964 belief sich auf 581,3 Mio. 

ECU und stellte hauptsächlich den frankophonen Staaten in Afrika Mittel für Infra-

strukturprojekte zur Verfügung. (Fellner 1994: 154 f.) Während der Laufzeit von Lomé 

IV/2 (1995-2000) umfasste die gesamte Finanzhilfe der EU für die assoziierten Staa-

ten bereits ein Volumen von 14,8 Mrd. ECU. (Kappel 1999: 253 f. sowie Kapitel 3.4 

Die Finanzierung der EU-EZA) Die Förderung erfolgte in Form direkter Budgethilfen 

und Zuschüsse für Projekte und Programme sowie im Rahmen der von der Europäi-

schen Investitionsbank (EIB) verwalteten Investitionsfazilität in Form von Darlehen, 

Beteiligungen oder Garantien. Bei der Investitionsfazilität handelt es sich um einen 

revolvierenden Fonds, das bedeutet, dass die Rückflüsse aus den Finanzierungen in 

neue Vorhaben investiert werden, sodass die Fazilität finanziell tragfähig ist. Die In-

vestitionsfazilität unterstützt hauptsächlich Projekte, die die Entwicklung privater Un-

ternehmen sowie kommerziell betriebener öffentlicher Unternehmen fördern. Vorrang 

hatten Investitionen in die Infrastruktur und in den Finanzsektor, mit denen die Ent-

wicklung der Privatwirtschaft vorangetrieben wurde. (Europäische Investitionsbank 

2017: online) 

Mit der Nahrungsmittelkrise wurde in den 1970er Jahren auch die nationale Selbst-

versorgung in den Lomé Vertrag aufgenommen und in den kommenden Jahren for-

                                                 
12  In heutiger Kaufkraft rund 442 Millionen Euro. 
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ciert. Eine gezielte Förderung des Agrar- und Industriesektors waren Ausdruck einer 

Strategie, die den ländlichen Raum, die darin lebenden Menschen und deren Subsis-

tenzproduktion mehr in den Mittelpunkt der Anstrengungen rückte und der Kritik an 

der Hilfe durch Handel gegenüberstehen. Kleinere dörfliche Projekte wie Schulhäu-

ser und Gesundheitszentren haben sehr wohl zu Verbesserungen der Lebensgrund-

lage für viele geführt und sind unter diejenige technische Zusammenarbeit der EG 

einzuordnen, die den unumstrittensten Punkt der Lomé-Verträge darstellen. (Hammer 

1995: 26-27, sowie Kappel 1999: 253-254) 

4.1.2.3 Resümee 

Die Zahlen betrachtend lässt sich rückblickend feststellen, dass den meisten Ländern 

der AKP-Gruppe trotz (oder gerade wegen) Lomé und dem damit verbundenen präfe-

renziellen Handelssystem nicht der erhoffte Fortschritt gelungen ist. In Sub-Sahara 

Afrika (SSA) lag das durchschnittliche Wachstum des Bruttonationalprodukts in den 

1980er Jahren bei 1,7 % und bei 2,4 % in den 1990er Jahren. Das jährliche Bevölke-

rungswachstum jedoch lag je bei 2,9 % und 2,6 % und führte somit während beider 

Dekaden zu einem fallenden Pro-Kopf Einkommen. Die Anzahl der von akuter Armut 

betroffenen Menschen, das bedeutete, jener Menschen, die von weniger als 1 Dollar 

am Tag lebten, wuchs zwischen 1987 und 1998 um rund 75 Millionen, sodass am 

Ende des Millenniums 292 Millionen Menschen betroffen waren. Auch gemessen am 

Human Development Index, der Indikatoren wie Lebenserwartung und Bildung be-

rücksichtigt, befindet sich ein Großteil der Sub-Sahara Afrika Staaten (SSA) unter 

den ärmsten der Welt: Während es Länder wie Mauritius, die Seychellen und andere 

pazifische Staaten bis zum Jahr 2000 unter die Top 100 im HDI Ranking geschafft 

haben, wiesen rund die Hälfte der afrikanischen AKP Staaten einen HDI Index von 

unter 0,5 auf. (Babarinde / Faber 2003: 12 f.) 
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Kappel schreibt in seinem Beitrag im Journal für Entwicklungspolitik, dass das Prob-

lem der AKP-Staaten nicht der fehlende Marktzugang war oder ist, sondern die zu 

teure Produktion, die zu niedrige Produktivität, geringe Kenntnisse der Nachfrage-

märkte, die schwach entwickelte Produktpalette und die Behinderung der exportori-

entierten, verarbeitenden Industrie durch reformunfähige Staaten. Er kritisiert weiter, 

dass das STABEX-Subventionssystem auf den ersten Blick als sinnvolles Instrument 

zum Ausgleich von Erlösminderungen gesehen werden kann, langfristig jedoch auch 

negative Wirkungen im Sinne der Verfestigung einer einseitigen Außenhandelsstruk-

tur hatte. Monokulturen und die de facto Bestrafung von Produzent/innen, die durch 

eine Diversifizierung ihrer Produktpalette der Abhängigkeit entgehen wollten, waren 

die Folge. STABEX war auf einen gewissen Plafond begrenzt und konnte somit ext-

reme Erlöseinbrüche niemals zur Gänze auffangen. Agrarprodukte, die durch die EG-

Marktordnung gestützt werden, waren außerdem von der Regelung ganz ausge-

nommen. Überdies stellten STABEX-Zahlungen einen de facto direkten Einkom-

menstransfer an die Regierung des betroffenen Staates dar. (Kappel 1999: 247-256) 

Anhand der historischen Entwicklung der heutigen AKP-Staaten, von deren Kampf 

um ihre politische Unabhängigkeit, welche in den 60er und 70er Jahren zumeist offi-

Abbildung 13: United Nations Development Programme: Human Development Reports 2017. 
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ziell zum Erfolg führte, über den Vertrag von Yaoundé bis Lomé lässt sich klar die 

Wandlung einer Herrschaft mittels Zwang und Gewalt (Aktionsmacht nach Popitz), 

hin zu einer hegemonialen Herrschaftsform, welche sich instrumenteller, autoritativer 

und vor allem datensetzender Macht bedient, feststellen. Die europäischen Staaten 

verfolgten nach Ende der kolonialen Herrschaft vor allem das Ziel, den Zugang zu 

notwendigen Ressourcen zu erhalten und bedienten sich hierzu des Konzepts der 

Entwicklungshilfe, in Folge - um die Partnerschaftlichkeit zu betonen - der Entwick-

lungszusammenarbeit. Die Aussicht auf monetäre Transfers in Kombination mit der 

Darstellung einer glaubhaften Gefahr im Falle der Unterlassung ebenjener, haben zur 

willentlichen Folgebereitschaft bis hin zur Unterwerfung der AKP-Staaten geführt. Die 

Notwendigkeit von Entwicklungshilfe bzw. -zusammenarbeit erzeugte spätestens in 

den 1960er Jahren einen breiten Konsens in der europäischen, aber auch in den „zu 

entwickelnden“ Gesellschaften und stellte den Ausgangspunkt für die Schaffung un-

zähliger Instrumente und Maßnahmen dar, welche eine Entwicklung des „unterentwi-

ckelten Südens“ nach dem Vorbild des sowohl wirtschaftlich, als auch kulturell „über-

legenen“ Europas zum Ziel hatten. 

Im Falle von Lomè könnte man behaupten, dass einige dieser Instrumente, welche 

(nachhaltige) Entwicklung garantieren sollten, nicht zu Ende gedacht wurden. So 

hemmten Handelspräferenzen, welche eine Bevorzugung für Produkte aus den AKP-

Staaten darstellen sollten, letztendlich eine Produktdiversifizierung bzw. die Verede-

lung zu komplexeren, weniger leicht zu imitierenden Produkten, welche einen tat-

sächlichen Handelsvorteil hätten schaffen können. Sie hemmten die Bestrebungen 

oder gar das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Schaffung einer eigenen verar-

beitenden Industrie um als „gleichwertiger Player“ auf dem Weltmarkt wahrgenom-

men zu werden. Die auflagenfreien Transfers für Erlösausfälle über den STABEX- 

und SYSMIN-Mechanismus, deren Verwendung meist nicht nachgewiesen werden 

musste, haben oftmals zu missbräuchlicher Verwendung oder gar der Herausbildung 

von Klientelstrukturen zwischen den Eliten der AKP-Staaten und der Europäischen 

Kommission geführt. 
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Man könnte allerdings auch die Behauptung aufstellen, dass diese Begleiterschei-

nungen der eingesetzten entwicklungspolitischen Instrumente unter Lomé von Seiten 

der Europäischen Gemeinschaft bewusst in Kauf genommen wurden. Denn wie 

sonst ließe sich das Paradoxon erklären, dass Europa bspw. durch die stark subven-

tionierten Agrarprodukte laufend einen Überschuss produziert, der wiederum die 

Weltmarktpreise drückt und den kleinen, lokalen Produzent/innen in den AKP-Staaten 

kaum eine Chance lässt gewinnbringend zu verkaufen, während gleichzeitig Milliar-

denbeträge aus dem EEF in ländliche Entwicklung der AKP-Staaten investiert wer-

den? Europa hat es geschafft, sowohl innerhalb als auch in den AKP-Staaten, einen 

Konsens über das vorherrschende politische und ökonomische System zu erzeugen 

und das „Geber-Prinzip“ zu etwas Natürlichem, Unveränderlichem und Unverhandel-

barem zu machen. Gleichzeitig behält es jedoch innerhalb der Beziehung mit den 

AKP-Staaten das Monopol über die Technologie und den dafür notwendigen Zugang 

zu natürlichen Ressourcen und über die datensetzenden globalen Finanzinstitutio-

nen. Da die Bestimmungen von Lomé letztendlich durch die WTO, welche einen 

freien Welthandel propagiert, als nicht mit deren Prinzipien und Regelungen verein-

bar bewertet wurden, wurde der Vertrag in Folge durch das Cotonou-Abkommen ab-

gelöst, die ungleichen Machtstrukturen zwischen den Vertragspartnern jedoch sind 

geblieben. 
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 Der Wendepunkt in den EU-AKP Beziehungen: Das 

Abkommen von Cotonou (2003-2020) 

5.1 Das Abkommen von Cotonou und dessen Hintergründe 

Wie in Kapitel 4 bereits dargelegt, zählte bei Ablauf von Lomè IV mehr als die Hälfte 

der AKP-Gruppe immer noch zu den ärmsten Ländern der Welt. Rund 45 % der Be-

völkerung von Sub-Sahara Afrika und nahezu 40 % der karibischen Bevölkerung leb-

ten im Jahr 2000 unterhalb der durch die Weltbank festgesetzten Armutsgrenze von 

1 Dollar pro Tag (heutiger Stand: 1,90 Dollar pro Tag). (Babarinde / Faber 2003: 11f.) 

Ab Oktober 1998 begann die EU mit der bis dahin auf 71 Staaten angewachsenen 

AKP-Gruppe über die künftige Zusammenarbeit nach Auslaufen des Lomé Abkom-

mens im Jahr 2000 zu verhandeln. (Molt 1999: 257 ff. sowie Stöckl-Pukall 1999: 277 

ff.) 

 

Abbildung 14: Mitglieder des EU-AKP-Partnerschaftsabkommens, Stand 2016, Universität Bonn 

2016: 3)13 

Eines der Hauptziele war, das neue Vertragswerk so zu gestalten, dass die finanziel-

len Mittel künftig in jene Länder gelenkt werden, in denen eine nachhaltige Wirkung 

der Mittel am wahrscheinlichsten ist. Dies bedeutete eine Abkehr vom Prinzip fester 

                                                 
13 EU: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germa-

ny, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Netherlands, Poland, 
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden 

 Africa: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, 
Chad, Comoros, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, 
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, 
Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Republic of the Congo, Rwanda, São Tomé and 
Príncipe, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Tanzania, Togo, Uganda, Seychelles, Somalia, Sudan, Swazi-
land, Zambia, Zimbabwe 

 Caribbean: Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba (did not sign the 2000 Cotonou Agree-
ment), Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, 
Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago 

 Pacific: Cook Islands, Timor-Leste, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Nauru, 
Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu 
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Mittelzusagen für einzelne AKP-Staaten. In den Verhandlungen sollten die Lehren 

aus den negativen Erfahrungen der bisherigen europäischen Entwicklungszusam-

menarbeit gezogen werden. Der zuständige Kommissar Professor João de Deus 

Pinheiro räumte damals ein, dass die vergangenen 42 Jahre der Zusammenarbeit 

mit Afrika weitgehend erfolglos geblieben waren und dessen Anteil an der Weltwirt-

schaft stetig abgenommen habe. Auch eine Evaluierungsstudie der Europäischen 

Kommission formulierte dies 1998 ähnlich: “The impact of the EC-AID Programme on 

poverty seems to have been limited. The Structural Adjustment Support Programmes 

has produced mixed results in terms of poverty and growth and much project aid had 

a limited impact.” Die Kritik an ihrer Afrika-Hilfe veranlasste die Kommission sich mit 

ihren Vorschlägen zur Neuverhandlung des Lomé-Vertrages eng an die von den in-

ternationalen Finanzinstitutionen, der OECD und den wesentlichen bilateralen Ge-

bern formulierten Grundsätze anzulehnen. Verantwortliche Staatsführung (Good 

governance) und politische Stabilität lauteten die Schlagworte, die die Basis für wirt-

schaftliche Entwicklung bzw. selbsttragende Entwicklungsprozesse darstellen sollten. 

Das beinhaltete die Forderungen nach einer Marktwirtschaft, transparenten Wettbe-

werbsregeln, einer gesunden Wirtschafts-, Steuer- und Sozialpolitik und Schutz des 

Privateigentums. Nach Ansicht der Kommission würden sich all diese Ziele nur in ei-

nem stabilen politischen Umfeld realisieren lassen, das bedeutete unter Wahrung der 

Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. (Molt 1999: 257 ff. sowie 

Stöckl-Pukall 1999: 277 ff.) 

Mit der Unterzeichnung des Cotonou-Abkommens am 23. Juni 2000 schien eine 

mehr als dreißigjährige Zusammenarbeit zwischen der EU und den AKP-Staaten in 

eine dauerhafte Form gebracht worden zu sein, ausgerichtet auf das immer gleiche 

Ziel: die Bekämpfung und letztendlich die Beseitigung der Armut durch nachhaltige 

Entwicklung und allmähliche Integration der AKP-Staaten in den Weltmarkt. (Artikel 1, 

Absatz 2 des Cotonou-Abkommens) Gemäß Artikel 95, Absatz 1 ist für das Abkom-

men ein Zeitraum von 20 Jahren vorgesehen, welcher eine neue Stabilität gewähr-

leisten und das gegenseitige Vertrauen stärken sollte. Die Tatsache, dass fünfjährige 

Revisionsperioden eingeplant wurden, entspricht dem Bedürfnis, flexibel auf ein sich 
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änderndes internationales Umfeld reagieren zu können. (Nickel 2012: 7) Auch in der 

Fortführung des EU-AKP-Vertrages und der Neuausrichtung der Rahmenbedingun-

gen lässt sich dessen Bildung auf einen moralischen Block und die Ausübung autori-

tativer Macht beobachten. Die Europäische Union führt ihre hegemoniale Herrschaft 

mittels Konsensschaffung über die Unabdingbarkeit politischer Stabilität, Good 

Governance, Einhaltung von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 

sowie Schutz des Privateigentums als Voraussetzung für eine aufholende Entwick-

lung fort. Die starke Betonung der Partnerschaftlichkeit, welche im folgenden Kapitel 

behandelt wird, kann als „Zugeständnis der herrschenden Gruppe, unter Wahrung 

der eigenen Interessen, gegenüber der subalternen Gesellschaft“ (nach Gramsci) 

verstanden werden. 

5.2 Die zentralen Punkte des Cotonou-Abkommens und deren 

Bedeutung für die afrikanischen, karibischen und pazifischen 

Staaten 

5.2.1 Politische Zusammenarbeit und Partnerschaft 

In gewisser Weise stellt das Abkommen von Cotonou eine Fortführung des Geistes 

von Lomé dar, indem das zentrale Ziel das gleiche geblieben ist: Die wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Entwicklung der AKP-Staaten. (Präambel des CPA) Artikel 1 

zufolge verfolgt das Konzept der Partnerschaft vor allem “the objective of reducing 

and eventually eradicating poverty, consistent with the objectives of sustainable de-

velopment and the gradual integration of the ACP countries in the world economy”. 

Trotz der Tatsache, dass das Cotonou Abkommen die politische Dimension der Be-

ziehungen zu stärken versucht indem es globalen Themen wie Migration und Klima-

wandel inkludiert, lässt der Wortlaut des Artikel 1 erkennen, dass das Abkommen 

vornehmlich ein Instrument der Entwicklungszusammenarbeit bleibt. (Bossuyt et. al. 

2016: 2 f.) 
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Titel 2, Artikel 9 des Vertrages regelt die politische Dimension der Partnerschaft, hebt 

dabei die Achtung der Menschenrechte, die Grundsätze der Demokratie und des 

Rechtsstaates als Basis für die Zusammenarbeit hervor. Bei groben Verstößen gegen 

diese Vertragsbestandteile ist die Einleitung eines Konsultationsverfahrens vorgese-

hen, (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 2000: Cotonou Abkommen Artikel 

9) welche in Artikel 96 der Schlussbestimmungen näher erläutert werden: 

„Ist die eine Vertragspartei trotz des zwischen den Vertragsparteien regelmäßig 

geführten politischen Dialogs der Auffassung, dass die andere Vertragspartei 

eine Verpflichtung in Bezug auf die Achtung der Artikel 97 Menschenrechte, die 

demokratischen Grundsätze oder das Rechtsstaatsprinzip nach Artikel 9 nicht 

erfüllt hat, so unterbreitet sie, abgesehen von besonders dringenden Fällen, der 

anderen Vertragspartei und dem Ministerrat alle zweckdienlichen Informationen 

für eine gründliche Prüfung der Situation […].“ (Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaften 2000: Cotonou Abkommen Artikel 96) 

Ein konkretes Beispiel der Einleitung eines solchen Konsultationsverfahrens lässt 

sich anhand von Guinea-Bissau festmachen. 2010 befahl der stellvertretende Gene-

ralstabschef der Armee von Guinea-Bissau, António Indjai, eine Meuterei, bei der der 

Generalstabschef und der Ministerpräsident festgenommen wurden. Die EU verurteil-

te dieses Vorgehen und forderte die Regierung auf, die demokratische Normalität 

wiederherzustellen. Nach der „Verstärkung des politischen Dialogs“ mit der Regie-

rung stellte man fest, dass diese nicht in der Lage sei, der Aufforderung der EU 

nachzukommen und die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen. 2011 kam 

der Rat überein, die Regierung von Guinea-Bissau um Konsultationen zu ersuchen. 

Unter anderem die Afrikanische Union und die Wirtschaftsgemeinschaft der westafri-

kanischen Staaten (ECOWAS) wurden eingeladen, als Beobachter an den Konsulta-

tionen teilzunehmen. Die Entwicklungszusammenarbeit wurde bis zum Abschluss der 

Konsultationen ausgesetzt. Als der Rat die Konsultationen für abgeschlossen erklär-

te, legte er eine Reihe von Maßnahmen für die schrittweise Wiederaufnahme der 

Entwicklungszusammenarbeit mit dem Land fest. Nach der alle 6 Monate stattfinden-
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den Überprüfung der Fortschritte von Guinea-Bissaus Reformprozess sollten die EU-

Entwicklungshilfeleistungen schrittweise wiederaufgenommen werden. Angesichts 

der Verschlechterung der Lage in Guinea-Bissau bis hin zu einem Staatstreich im Ap-

ril wurden die Maßnahmen 2012 für ein Jahr verlängert. Nachdem in dem Land 2014 

letztlich freie Wahlen durchgeführt wurden, setzte der Rat die Maßnahmen zur Be-

grenzung der Zusammenarbeit mit Guinea-Bissau 2014 aus. Der ursprüngliche Be-

schluss wurde im März 2015 endgültig aufgehoben. (Europäischer Rat 2018/2: onli-

ne) 

Das Cotonou Abkommen sieht eine Verpflichtung zur verantwortungsvollen Staats-

führung als wichtige Grundlage der Partnerschaft. In schweren Fällen von Korruption 

sind ebenfalls Konsultationsverfahren vorgesehen. Darüber hinaus enthält das Ab-

kommen Bestimmungen über einen intensiven politischen Dialog bezüglich Fragen, 

die von beiderseitigem Interesse sind, wie beispielsweise der Waffenhandel und Rüs-

tungsausgaben, organisiertes Verbrechen, Konfliktprävention und erstmals findet 

auch die Migrationsthematik (Artikel 13) in einem Abkommen Berücksichtigung. 

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, 2000: Cotonou Abkommen Artikel 9-

13) 

Im Artikel „Is the EU’s Governance ‚Good‘? An assessment of EU governance and its 

partnership with ACP states“, aus dem Jahr 2010 kritisieren die Autor/innen Slocum-

Bradley und Bradley die Praxis dieser Konsultationsverfahren. Obwohl diese Be-

stimmung so formuliert ist, dass sich beide Vertragspartner darauf berufen können, 

hat bislang nur die EU diese Möglichkeit genutzt. Alle 14 bisher eingeleiteten Konsul-

tationsverfahren nach Artikel 96 fanden aufgrund von Verstößen der AKP-Staaten 

statt. Trotz vieler offensichtlicher Verstöße gegen die Inhalte der Artikel 96 und 97 

des Cotonou Abkommens, wie beispielsweise die Verletzung der Menschenrechte 

von Migrant/innen aus den AKP-Staaten in der EU, die Verschiffung von Giftmüll auf 

in der EU registrierten Schiffen, sowie Fälle von Betrug und Korruption in EU-

Institutionen und in EU-Mitgliedsstaaten, hat die AKP-Gruppe die EU noch nie zu 

Konsultationen aufgerufen. „It could be argued that the provision to allow either of the 

parties to the Cotonou Agreement to call for consultations is in fact misleading, since 
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the ACP group does not have the means to impose ‚appropriate measures‘ as de-

fined in Article 96.“ (Slocum-Bradley / Bradley 2010: 36 f.) Was die Autor/innen hier 

als fehlende „means“ bezeichnen, kann sich sowohl auf die fehlenden Verwaltungs-

strukturen bzw. Organisationskraft der AKP-Staaten für ein solches Konsultationsver-

fahren beziehen, als auch auf die unterlegene Machtposition der Staatengruppe ge-

genüber dem „Geberblock“ der Europäischen Union. Die staatliche, bzw. in diesem 

Fall internationale Autorität der AKP-Staaten würde für ein solches Verfahren mög-

licherweise nicht ausreichen, da sie in keiner der 4 Machtformen nach Popitz glaub-

haft genug agieren könnten.  

Der globale Kontext der Entwicklungshilfe hat sich seit den 90er Jahren radikal ver-

ändert. Dies zeigt sich im Cotonou-Abkommen insbesondere an der starken Bindung 

der Entwicklungshilfe an politische Konditionalität. Die Höhe der ODA wurde zuneh-

mend vom Grad der Einhaltung der Menschenrechte, „guter Regierungsführung“ und 

demokratischer Entwicklung abhängig gemacht, wobei Erfahrungen zeigen, dass die 

Förderung der Menschenrechte sich in der Realität bisher auf die Abhaltung von 

Wahlen beschränkte, unabhängig davon, ob eine echte Demokratisierung des AKP-

Staates stattfand oder nicht. Die Einhaltung „westlicher“ Werte und Prinzipien wird als 

grundlegendes Element für einen erfolgreichen Entwicklungsprozess gesehen und 

kann bei groben Verstößen sogar zur Aussetzung der EU-Beihilfen führen. (Hurt 

2003: 171 f.) An dieser Stelle ist der Einsatz autoritativer Macht erkennbar. Die Euro-

päische Union positioniert sich hier klar als in den Prinzipien der Staatsführung und 

den Regeln des Zusammenlebens überlegen und bringt diese als Voraussetzung für 

eine Entwicklung und Wachstum nach „westlichem Vorbild“ ins Spiel. 

Für viele Kritiker/innen steht daher fest, dass auch das Konzept der „Partnerschaft“ 

im Cotonou Abkommen nicht dazu geeignet ist, ungleiche Machtverhältnisse zwi-

schen Geber- und Empfängerländern zu verändern. Vielmehr sei der Diskurs ein rhe-

torisches Mittel, um die Fortführung der materiellen Ausbeutung und des ungleichen 

Tausches zu verschleiern. Der globale Kontext würde ein Ende dieser „bevormun-

denden“ Beziehung gar nicht zulassen da „not only has the international leverage of 

African leaders been drastically diminished in the globalizing post-Cold War world, 
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they now sail in the largely uncharted waters of eroding norms of sovereignty, dwin-

dling Western concerns with Africa’s poverty, a vacuum of ideological visions and the 

growing power of external non-state actors such as multinational corporations, non-

governmental organisations, crime syndicates and CNN.“ Die Frage, wie in solch ei-

nem Milieu eine gleichberechtigte Partnerschaft entstehen solle, bleibe offen, so Tay-

lor im Magazin Third World Quarterly. (Taylor 2010: 55) 

Ideen, wie jene der „westlichen Werte“ aus Voraussetzung für eine gelungene Ent-

wicklung, werden dann hegemonial, wenn die Akteur/innen sie als Teil des „gesunden 

Menschenverstandes“ annehmen und sie in den Prozess der Problemdefinition auf-

nehmen. (Hurt 2003: 163) Die Sprache des Cotonou-Abkommens vermischt - wiede-

rum in Anlehnung an Gramscis Definition von Hegemonie - geschickt die Idee des 

Konsenses und des Zwangs. Die Zustimmung der AKP-Staaten wird durch die Begrif-

fe „Dialog“, „Partnerschaft“ und „eigene“ Entwicklungsstrategien erreicht. Der Zwang 

findet sich in den Verhandlungen zu den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 

(WPAs), welche in Kapitel 5.2.3 näher erläutert werden, als auch in den regelmäßi-

gen Überprüfungen der Einhaltung der politischen Auflagen als Voraussetzung für 

den Erhalt von Entwicklungshilfegeldern. 

Wenn Entität A (staatliche oder regionale Organisation) gegenüber Entität B positive 

oder negative (wirtschaftliche) Sanktionen wie den Entzug der Mittel für Entwick-

lungshilfe einsetzt, wird gezielt instrumentelle Macht ausgeübt, das Verhalten der 

AKP-Staaten gesteuert und eine permanente Unterwerfung herbeigeführt, so Angelo 

Sepos im Journal of Political Power. Andere Beispiele für diese Dimension der Macht 

in Form von wirtschaftlichen Sanktionen finden sich in internationalen Beziehungen 

sehr häufig, wie beispielsweise die EU-Wirtschaftssanktionen gegen Syrien oder den 

Iran. (Sepos 2013: 265)  

5.2.2 Entwicklungszusammenarbeit 

Eine andere zentrale Veränderung, die das Abkommen von Cotonou mit sich bringt, 

ist die starke Betonung der Mittelzuweisung anhand des Bedarfs einerseits, sowie 

anhand der erbrachten Leistung andererseits. Im Unterschied zu Lomé, als den AKP-
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Staaten für jeweils fünf Jahre feste Mittelzuweisungen erteilt wurden, sollte nun unter 

Cotonou (Babarinde / Faber 2003: 20) „die Leistung objektiv und transparent anhand 

folgender Parameter bewertet [werden]: Fortschritte bei der Durchführung institutio-

neller Reformen, Leistung des Landes bei der Nutzung der Ressourcen, effiziente 

Durchführung der laufenden Maßnahmen, Eindämmung oder Besiegung der Armut, 

Maßnahmen der nachhaltigen Entwicklung […]“. (Cotonou Abkommen, Anhang 4, Ar-

tikel 3, Absatz b.) Artikel 5 im Anhang des Abkommens sieht regelmäßige operatio-

nelle Prüfungen des Nationalen Richtprogramms (NIPS – National Indicative Pro-

grammes) vor, welches die AKP-Staaten auf Grundlage ihrer Prioritäten und Entwick-

lungsziele entwerfen. „The Community may revise the resource allocation in the light 

of current needs and performance of the ACP State concerned.“ (Amtsblatt der Euro-

päischen Gemeinschaften, 2000: Cotonou Abkommen, Anhang 4, Artikel 5) 

Artikel 61 des Abkommens sieht vor, dass für die Entwicklungsfinanzierung u.a. zur 

Durchführung spezifischer Projekte und Programme, sowie zur Kreditvergabe und für 

Haushaltszuschüsse hauptsächlich der Europäische Entwicklungsfonds, sowie die 

Eigenmittel der Europäischen Investitionsbank und gegebenenfalls Mittel aus dem 

Haushalt der EG zur Verfügung stehen. (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf-

ten, 2000: Cotonou Abkommen, Artikel 61) Der 11. EEF, der 2013 verabschiedet 

wurde, läuft von 2014 bis 2020 und ist mit insgesamt 30,5 Mrd. Euro (Österreichi-

scher Beitrag: rund 2,39 %) ausgestattet, wovon wiederrum 24,37 Milliarden den re-

gionalen Richtprogrammen zugewiesen werden. Die Summe von 3,59 Milliarden ist 

für die AKP-interne und interregionale Zusammenarbeit vorgesehen und rund 1,13 

Milliarden Euro werden der EIB zur Finanzierung der Investitionsfazilität bereitge-

stellt. Der Restbetrag ist für die Ausgaben der Kommission im Zuge der Abwicklung 

der Programmierung und Durchführung des 11. EEF vorgesehen. (Europäische 

Kommission 2013, Artikel 1-3: online; siehe ebenso Kapitel 3.4 Die Finanzierung der 

EU-EZA) 
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Abbildung 15: Der 11. Europäische Entwicklungsfonds: Eigene Darstellung. 

Die Investitionsfazilität wird als Fonds verwaltet und soll privatwirtschaftliche Projek-

te, sowie kommerziell betriebene Vorhaben des öffentlichen Sektors mit Darlehen, 

Garantien und einer Reihe von Risikokapitalinstrumenten unterstützen. Dabei werden 

Investitionen in die Privatwirtschaft als die treibende Kraft und „Katalysator“ für die 

Verringerung bzw. Beseitigung der Armut gesehen. (Europäische Investitionsbank 

2003: online sowie Cotonou Abkommen Anhang II, Art. 2) Der EIB-Präsident Philippe 

Maystadt hob bei seiner Ansprache zur Einrichtung der IF in Luxemburg die Schlüs-

selrolle privater Unternehmer/innen im Entwicklungsprozess hervor: „Die verstärkte 

Mitwirkung des Privatsektors wird den Lebensstandard anheben und neue Arbeits-

plätze schaffen.“ (Europäische Investitionsbank 2003: online) Die starke Einbindung 

nichtstaatlicher Akteur/innen und speziell die Aufwertung der Rolle der Privatwirt-

schaft ist einer der Eckpfeiler des Cotonou-Abkommens. Unterstützung sollen insbe-

sondere jene Staaten erhalten, welche die „Erzielung gesamtwirtschaftlichen Wachs-

tums und gesamtwirtschaftlicher Stabilität durch eine disziplinierte Steuer- und Wäh-

rungspolitik, die zum Rückgang der Inflation, zur Verbesserung der Außenhandelsbi-

lanz […] führt“ und „die Umsetzung einer Strukturpolitik, mit der eine Stärkung der 

Rolle der verschiedenen Akteure, vor allem der Privatwirtschaft […]“ anstreben. 

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, 2000: Cotonou Abkommen, Artikel 22) 

Die Tatsache der Begrenztheit der substanziellen Demokratisierung in einer Reihe 

von AKP-Staaten und die Spannungen zwischen Staat und Zivilgesellschaft, sowohl 

in autoritären als auch in Staaten mit formaler demokratischer Glaubwürdigkeit, ver-
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anlasste die EU dazu, die Frage eines „förderlichen Umfelds“ für die Zivilgesellschaft 

zu einer ihrer politischen Prioritäten zu erheben. (Bossuyt et.al. 2016: 90) Die Einbe-

ziehung von nichtstaatlichen Akteur/innen und deren direkte Ausstattung mit Finanz-

mitteln sei durchaus zu begrüßen, wenn sie der Schaffung demokratischer Strukturen 

dient, so Stephen Hurt in Third World Quarterly. Allerdings bestehe dabei die Gefahr, 

die wirtschaftliche Dimension des Staates zugunsten neoliberaler Politik zu be-

schneiden und wesentliche Dienstleistungen wie Gesundheit, Bildung und Verkehr in 

immer größerem Ausmaß von privaten Geber/innen bereitstellen und somit auch 

steuern zu lassen. (Hurt 2003: 173)  

 

Official development assistance  Remittances  Private capital flows 

Abbildung 16: Sub-Saharan Africa: aid and other external flows (1990-2012, in USD billions); 

(Bossuyt et.al. 2016: 143) 

Überdies liege ein „Teilen des Kuchens“ vielerorts nicht im Interesse der herrschen-

den Eliten. In Ländern mit schwachen Regierungssystemen würde auch weiterhin 

sichergestellt werden, dass die mit den Machthaber/innen verbundenen klientilisti-
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schen Netzwerke die Begünstigten der EU-Hilfsprogramme bleiben. Dieses Phäno-

men ließe sich auch bei Unterstützungsprogrammen für die Privatwirtschaft beobach-

ten, so Jean Bossuyt im Policy and Management Report „The future of the ACP-EU 

relations”. (Bossuyt et.al. 2016: 90 f.) 

„[…] African elites […] may see vast and direct benefits […] as a way to em-

power their privileged position in society, despite the fact that they recognize 

that [agreements like Cotonou] do not meet the development needs of the wider 

African population. Studies indeed indicate the active role the African elites 

have played, in close cooperation with elites of the North, in advancing the pro-

cess of capitalist expansion and neoliberal economic models in Africa through 

international institutions. (e.g. World Bank, WTO, IMF, EU etc.) […] the develop-

ing world’s elites have been inexorably drawn into this process, with the leading 

capitalist groups in the Third World having trans-nationalized by integration into 

global circuits of accumulation through a variety of mechanisms, ranging from 

subcontracting for global corporations, the purchase of foreign equity shares, 

mergers with corporations from other countries, joint ventures and increasing 

foreign direct investment (FDI) abroad of their own capital.“ (Sepos 2013: 271 f.) 

Christian Zeller, Oberassistent am Geografischen Institut der Universität Bern, sieht 

die Bewegungen der Direktinvestitionen, welche rund 57 % der privaten Kapitalflüsse 

ausmachen, als Ausdruck der ungleichen Entwicklung des Kapitalismus und die 

räumlich ungleiche Entwicklung von Staaten und Regionen als Grundlage um soge-

nannte Surplus-Profite zu erzielen. „So wie die Verschuldung über Kredite seit den 

frühen 1980er Jahren einen Kapitalabfluss aus den aufstrebenden und peripheren 

Ländern zu den Finanzinstitutionen in den Metropolen bewirkte, so lösen die heuti-

gen Direktinvestitionen und Portfolioinvestitionen einen andauernden Transfer von 

Kapital zu den transnationalen Konzernen und zu den Pensions- und Investment-

fonds aus, dessen Tragweite erst zeitverzögert erkennbar sein wird. Die Entwick-

lungsländer sind bereits Kapitalexporteure in den Rest der Welt.“ (Zeller 2007: 126) 
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Er kritisiert, dass die Motive für Direktinvestitionen im Wesentlichen auf das Motiv 

des Zugangs zu Ressourcen und Rohstoffen und die Rationalisierung der Produktion 

durch billige Arbeitskräfte im globalen Süden zurückzuführen sind. Dies werde be-

sonders deutlich, wenn Konzerne um die Konzessionen zur Ausbeutung von Energie-

ressourcen und Bodenschätzen buhlen und nunmehr zum Kauf oder gar zur „räube-

rischen“ Aneignung von Wasser schreiten und sich die Kontrolle über Basisdienstleis-

tungen, welche der Staat bereitstellen sollte, verschaffen. Die ungleiche Entwicklung 

von Regionen, die oftmals ökologischen Verwüstungen ausländischer Investor/innen, 

verbunden mit wenigen Wachstumspolen und weiten marginalisierten Gebieten geht 

mit enormen urbanen Konzentrationen von Menschen einher, die auf der Flucht vor 

ihrer Misere in die Städte ziehen, oder auf der Suche nach Arbeit ihre Heimat verlas-

sen müssen. Direktinvestitionen, speziell zum Zweck der Privatisierung, bewirken al-

so keineswegs immer einen Entwicklungsschub. (Zeller 2007: 126, sowie 134-138)  

Die Europäische Union nutzt ihre internationale politische und ökonomische Verhand-

lungsmacht um eine möglichst förderliche Grundlagen für das eigene außenpolitische 

und -wirtschaftliche Handeln zu schaffen und beruft sich dabei auf multilaterale Han-

delsvereinbarungen, insbesondere auf jene der WTO, an denen sich auch das Ab-

kommen von Cotonou orientiert. Auf Basis dieser Vereinbarungen werden die AKP-

Staaten quasi dazu genötigt, die rechtlichen Barrieren für Auslandsinvestitionen zu 

Gunsten der Finanzierung von „Entwicklung“ abzubauen und gemäß „internationalen 

Standards“ (geschaffener Konsens) zu restrukturieren. Dass diese zwangsweise Öff-

nung der Märkte die Privatisierung öffentlichen Eigentums, den Raubbau an natürli-

chen Ressourcen, Umsiedelungen ganzer Landstriche bzw. eine „Enteignungsöko-

nomie“, wie Christian Zeller es nennt, nach sich ziehen kann, wird dabei in Kauf ge-

nommen. Die EU hat sich seit der Flüchtlingsbewegung 2015/16 dem Kampf gegen 

Fluchtursachen verschrieben und betont, Stabilität und Frieden fördern zu wollen, um 

für junge Menschen eine Perspektive in ihren Heimaltändern zu schaffen. Um dieses 

Ziel jedoch ernsthaft und auch nachhaltig zu verfolgen, müssten auch die ökonomi-

schen und ökologischen Schäden, welche durch völlig unkontrollierte Privatinvestitio-

nen in den AKP-Staaten entstehen können, mitbedacht werden. 
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Im Abkommen von Cotonou wird neben der Bedürftigkeit der Aspekt der „Leistung“ 

sehr stark in die Entscheidungen über die Mittelzuweisung mit einbezogen. Das 

Festmachen dieser „Entwicklungsleistung“ anhand von - durch europäische Ex-

pert/innen - festgelegte Indikatoren, stellt meiner Ansicht nach erneut ein klares Zei-

chen instrumenteller Macht dar. Ohne die individuelle Einbindung lokaler Entschei-

dungsträger/innen, der Zivilgesellschaft, Vertreter/innen von NGOs oder dergleichen 

wird ein universeller Leistungskatalog erstellt, den es für die AKP-Staatengruppe zu 

erfüllen gilt. Institutionelle Reformen nach Vorbild des globalen Nordens und eine ef-

fiziente Durchführung der verordneten Programme sind zwei der Kriterien, um wei-

terhin ODA erhalten zu können. Instrumente, wie der Grad der Erfüllung dieser Krite-

rien zu messen sei, bleibt das Cotonou-Abkommen jedoch schuldig.  

5.2.3 Handelspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit 

5.2.3.1 Die neue Handelsregelung 

Die Gestaltung der Handelsbeziehungen der EU zu externen Handelspartnern kann 

insgesamt in drei Kategorien eingeteilt werden. Mit den meisten Industrienationen im 

globalen Norden unterhält die EU nach den Grundprinzipien der WTO Handelsbezie-

hungen, die auf Wechselseitigkeit und Nichtdiskriminierung aufgebaut sind und einen 

kontinuierlichen Abbau von Handelshemmnissen zum Ziel haben. Eine zweite Kate-

gorie von Ländern im Außenhandelsregime der EU sind jene Entwicklungsländer, die 

Teil des Allgemeinen Präferenzsystems (GSP)14 sind, aber keinem anderen zusätzli-

chen Handelsabkommen angehören. Diese Länder, vor allem in Süd- und Ostasien, 

im Mittleren Osten und in Teilen Lateinamerikas, profitieren von einem niedrigen Im-

portzoll für Einfuhren in die EU und anderen Handelserleichterungen, bilden aber- 

gemessen an den Anteilen an EU-Importen - die kleinste Gruppe. Zur dritten und an 

Importanteilen wichtigsten Gruppe der am meisten bevorzugten Länder zählen zum 

einen die 39 LDCs unter den mittlerweile 79 AKP-Staaten, die durch die „Alles-außer-

                                                 
14 GSP (General System of Preferences): Bildet eine Ausnahmeregelung der WTO, das seinen Mitgliedern er-

laubt, ihre Zölle für Produkte der Entwicklungslänger zu senken, ohne dieselben Präferenzen entwickelten 
Ländern gewähren zu müssen. Dennoch sind viele Produkte der Entwicklungsländer (z.B. weiterverarbeitete 
Güter), die in den Industriestaaten konkurrenzfähig wären, vom GSP ausgeschlossen. (Wildner 2011: 8) 
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Waffen-Initiative“ der EU von einem komplett zoll- und quotenfreien Zugang zum EU-

Markt profitieren; zum anderen die restlichen AKP-Staaten, welche als „sich entwi-

ckelnd“ gelten und ebenfalls seit den 1970er-Jahren einen Sonderstatus in den Han-

delsaußenbeziehungen der EU genießen. (Six / Küblböck 2006: 18) 

Das überzeugendste Argument für die Erneuerung der Abkommen von Lomé war die 

Erkenntnis, dass jede neue Vereinbarung zwischen der EU und den AKP-Staaten völ-

lig mit den GATT-15 bzw. WTO-Regelungen16 der Handelsliberalisierung vereinbar 

sein müsse. (Babarinde / Faber 2003: 4) Im Sinne der neoliberalen Wirtschaftspolitik 

der Weltbank, nach welcher die Handelsliberalisierung einen wesentlichen und not-

wendigen Schritt zur (wirtschaftlichen) Entwicklung und somit zur Armutsbekämpfung 

darstellt, ist im Abkommen von Cotonou unter Artikel 34 das Ziel „[…] die harmoni-

sche und schrittweise Integration  der AKP-Staaten in die Weltwirtschaft […] zu för-

dern und auf diese Weise ihre nachhaltige Entwicklung zu begünstigen und einen 

Beitrag zur Besiegung der Armut in den AKP-Staaten zu leisten“ (Amtsblatt der Euro-

päischen Gemeinschaften, 2000: Cotonou 2000: Artikel 34 / L 317/20) verankert. Die 

Verfechter/innen der Handelsliberalisierung, allen voran die WTO, begründen ihre 

These einerseits mit den Wachstumswirkungen, welche durch die Schaffung von Ar-

beitsplätzen das Volkseinkommen erhöhen und in Folge des „trickle down“ Effekts bis 

zu den Armen durchsickern würde. Diese These beinhaltet die Annahme, dass Armut 

in Folge durch politische Umverteilungsmaßnahmen reduziert werde, welche erst 

durch erhöhte Staatseinahmen möglich wären. (VENRO 2015: 13 f. sowie Schmidt 

1994: 187)  

Ein weiteres Argument für den Freihandel stellen die Lohn- und Beschäftigungswir-

kungen dar. Länder könnten sich bei der Produktion ihrer Güter auf jene Produkte 

spezialisieren, bei denen sie einen komparativen Vorteil hätten, um jene Güter zu im-

portieren, bei denen sie einen komparativen Kostennachteil hätten.17 (VENRO 2015: 

                                                 
15 GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, 1947): Internationale Vereinbarung über den Welthandel zum 

Abbau von Zöllen und Handelshemmnissen. 
16 WTO (World Trade Organisation, 1994): Welthandelsorganisation, welche 1994 aus dem GATT entstanden ist. 
17 Komparativer Kostenvorteil bei der Herstellung eines Gutes bedeutet, dass das Land in der Lage ist, das Gut 

zu niedrigeren Opportunitätskosten als andere herzustellen. Opportunitätskosten bezeichnen die Menge an 
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13 f. sowie Schmidt 1994: 187) Dieses Theorem basiert auf den Untersuchungen des 

klassischen Ökonomen David Ricardo (1772-1823), welcher die Vorteile internationa-

ler Arbeitsteilung anhand der zwei Produkte Tuch und Wein und den beiden Ländern 

England und Portugal beschrieb. Dem steht die These der Verschlechterung der 

Terms of Trade entgegen, auch als Prebisch-Singer-These bekannt, welche in Kapitel 

2.2.2.1 bereits vorgestellt wurde. 

Studien der UNCTAD, der UN-Organisation für Handel und Entwicklung, zeigen, dass 

es in der Realität keinen kausalen Zusammenhang zwischen der Anzahl an Handels- 

und Investitionsabkommen, die ein Staat abgeschlossen hat und einem Wachstum 

des Bruttoinlandsprodukts gibt. Dass der Freihandel vor allem transnationalen Kon-

zernen und somit nur einem kleinen Teil der Weltbevölkerung zu Gute kommt zeigt 

sich am Beispiel Castel, einem der weltweit größten Weinerzeuger und dem zweit-

größten Erzeuger von Erfrischungsgetränken in Afrika. 1990 erwarb das französische 

Unternehmen in Benin, Algerien, Marokko, Madagaskar und der demokratischen Re-

publik Kongo den staatlichen Monopolisten BGI (Brasseries et Glacières Internatio-

nales). Das Unternehmen besaß dank der Politik der Handelsliberalisierung weitest-

gehende Handlungsfreiheit und kürzte Tausende von Stellen. In Folge kaufte Castel 

die regionale Zuckererzeugung auf und setzte in der zentralafrikanischen Wirt-

schafts- und Währungsgemeinschaft ein Zuckermonopol durch. Dieses machte - 

durch Einfuhrzölle geschützt – andere Zuckerimporte nahezu unmöglich. Aufgrund 

seiner Marktmacht kann das Unternehmen mittlerweile Entscheidungen lokaler Re-

gierungen beeinflussen und der Regionalmarkt ist zum Großteil von den Entschei-

dungen der Firmenzentrale in Paris abhängig. So gelingt es dem französischen Un-

ternehmen jedes Jahr Millionen Euro an Gewinnen aus Afrika nach Europa zu verla-

gern und stellt ein gutes Beispiel dafür dar, warum der vielpropagierte „trickle down“ 

Effekt durch verstärktes Handelsaufkommen meist ausbleibt. (Bárcena Menéndez / 

Sánchez 2018, 11-30)  

                                                                                                                                                         
Gut B, die mit denselben Inputs (Arbeit, Kapital, Vorleistungen) hergestellt werden können, welche man bei 
der Produktion von Gut A einsetzen muss. (VENRO 2015: 13) 
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5.2.3.2 Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 

Speziell die nicht reziproken zollfreien Produktimporte aus den AKP-Staaten auf den 

europäischen Markt verletzten die Meistbegünstigungsklausel bzw. das Meistbegüns-

tigungsprinzip der GATT/WTO Regeln, welche danach streben, die Gleichberechti-

gung und Nicht-Diskriminierung unter ihren Mitgliedsstaaten voranzutreiben. Ange-

sichts der Exklusivität der meisten Handelsprivilegien von Lomé standen die bisheri-

gen Assoziierungsabkommen rechtlich auf wackeligen Beinen. Um dieses Problem 

zu beheben und fortan dem Standard des Artikel XXIV der GATT/WTO-Regeln zu 

entsprechen, formulierte die EU für einzelne Staaten (Non-LDCs) oder Staatenge-

meinschaften im Cotonou-Abkommen eine Reihe von Freihandelsabkommen, auch 

bekannt als Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPAs). (Babarinde / Faber 2003: 5 

f. sowie Schmidt 1994: 185) 

Im Abkommen von Cotonou war zur Erleichterung des Übergangs zur neuen Han-

delsregelung die vorübergehende Beibehaltung der einseitigen Handelspräferenzen 

im Vorbereitungszeitraum für alle AKP-Staaten vorgesehen. Dieser Vorbereitungs-

zeitraum sollte spätestens mit 31. Dezember 2007 enden und bis dahin regionale 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen ausgehandelt sein. Die förmlichen Verhandlun-

gen zu ebenjenen begannen im September 2002 und sollten den jeweiligen Entwick-

lungsstand, die sozioökonomischen Auswirkungen der handelspolitischen Maßnah-

men auf die AKP-Staaten sowie deren Fähigkeit zur Anpassung ihrer Wirtschaft an 

den Liberalisierungsprozess berücksichtigen. (Amtsblatt der Europäischen Gemein-

schaften, 2000: Cotonou 2000: Artikel 36 / L 317/20 f.) 

Die EU verhandelte dabei grundsätzlich nicht mit einzelnen Ländern, sondern mit 

insgesamt sieben regionalen Verhandlungsgruppen.18 Im Laufe des Jahres 2007 

wurde jedoch immer deutlicher, dass die Deadline für die Verhandlungen nicht einzu-

halten sein würde. Entgegen den ursprünglichen Intentionen ging die EU schließlich 

dazu über, statt mit Regionen mit einzelnen Ländern Abkommen zu verhandeln, was 

                                                 
18 Afrikanische Verhandlungsblöcke bzw. Subregionen (5): Westafrika (alle Mitgliedsstaaten der Regionalge-

meinschaft ECOWAS plus Mauretanien); Zentralafrika; das südliche Afrika (SADC); die ostafrikanische Ge-
meinschaft (EAC) sowie die Länder des östlichen und südlichen Afrikas (ESA); die Region der Pazifischen 
Staaten sowie die Region der Karibischen Staaten 
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im Widerspruch zur explizit formulierten Zielsetzung steht, regionale Integration för-

dern zu wollen. (Küblböck / Forster 2008: 3) Lediglich die 13 karibischen CARIFO-

RUM-Staaten19 hatten bis 2007 als Region ein umfassendes WPA abgeschlossen, 

welches jedoch ebenfalls nur schleppend umgesetzt wurde. (Hall und Reichert 2011: 

o.S.) Mit den WPAs waren nun erstmals gegenseitige Handelspräferenzen und damit 

eine Teilöffnung der afrikanischen Märkte für Importe aus der EU vorgesehen. Der 

teilweise von heftigem Widerstand seitens der afrikanischen Akteur/innen als auch 

europäischer Aktivist/innen gekennzeichnete Verhandlungsprozess belastete die eu-

ropäisch-afrikanischen Beziehungen durchaus und hatte beispielsweise zur Folge, 

dass das 2014 unterzeichnete WPA mit der Regionalgemeinschaft ECOWAS bis heu-

te von den Mitgliedern Nigeria, Togo, Gambia, Sierra Leone und Mauretanien nicht 

unterzeichnet wurde. Die WPAs legen fest, dass die westafrikanischen Länder ihre 

Märkte in den nächsten zwanzig Jahren um bis zu 75 Prozent für europäische Impor-

te öffnen und dazu schrittweise Zölle und Gebühren abschaffen müssen. Im Gegen-

zug wird ihnen weiterhin zollfreier Zugang zum europäischen Markt gewährt. Der 

graduelle Wegfall von Zöllen auf die Einfuhren aus Europa bedeutet für die Staaten 

Westafrikas einen erheblichen Einnahmeverlust. (Lohmann 2015: 1-3, sowie Six / 

Küblböck 2006: S. 22 f.) „Zahlreiche AKP-Staaten beziehen einen relativ hohen Anteil 

ihrer Staatseinnahmen aus Zöllen. Angesichts der Schwierigkeiten effizienter Steuer-

einhebung als eine strukturelle Schwäche zahlreicher Staaten im Süden sind Zölle 

ein relativ einfaches Mittel, um Einnahmen zu sichern, auf die nur schwer verzichtet 

werden kann.“ (Six / Küblböck 2006: S. 22) Diverse Studien haben die potenziellen 

Verluste an Zolleinnahmen mit dem Wegfall der Einfuhrzölle in die EU gegengerech-

net und sind zu dem Schluss gekommen, dass die afrikanischen Länder unter dem 

Strich mit Einnahmeeinbußen rechnen müssen. (Lohmann 2015: 1-3, sowie Six / 

Küblböck 2006: S. 22 f.)  

Künftig werden Maschinen und technische Ausrüstung aus Europa wohl aufgrund der 

schrittweisen Senkung der Zölle billiger und somit könnte die technologische Moder-

                                                 
19 Antigua und Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Dominikanischen Republik, Grenada, Jamaika, 

St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, St. Kitts und Nevis, Suriname sowie Trinidad und Tobago 
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nisierung sowie eine wirtschaftliche Transformation in den AKP-Staaten beschleunigt 

werden. Hier entsteht jedoch ein Zielkonflikt: Auf der einen Seite ist eine steigende 

Arbeitsproduktivität erforderlich, um das wirtschaftliche Wachstum zu fördern. Gleich-

zeitig benötigen viele Länder Subsahara-Afrikas dringend eine Antwort auf die bereits 

hohe und weiter steigende (Jugend-)Arbeitslosigkeit, die durch eine gesteigerte Pro-

duktivität - durch den vermehrten Einsatz von Maschinen wohl noch verstärkt werden 

würde. (Lohmann 2015: 3) 

Durch die WPAs besteht zudem die Gefahr, dass künftige stark subventionierte Im-

porte aus der EU andere, regionale Anbieter von den Märkten verdrängen könnten 

und der ohnehin schwache intraregionale Handel leidet. Schon bisher finden bei-

spielsweise nur 10 bis 16 % des Handels der ECOWAS-Mitglieder innerhalb der 

ECOWAS statt. Darüber hinaus stellt sich auch die Frage nach einer Industrialisie-

rung Afrikas: Eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung von einer überwiegenden 

Agrarwirtschaft hin zu einer Dienstleistungsindustrie ist ohne den Zwischenschritt ei-

ner klassischen Industrialisierung kaum möglich. Hierfür müssten Industriepolitiken 

entwickelt und mehr Investitionen in Wertschöpfungsprozesse getätigt werden. Das 

Entstehen afrikanischer Industrien wird jedoch nicht nur durch die WPAs und eine zu 

erwartende Verdrängung durch europäische (subventionierte) Produkte behindert, 

auch die Konkurrenz der bereits seit Jahren nach Afrika exportierten Billigwaren aus 

China behindert den Aufbau und die Entwicklung einer eigenen produzierenden In-

dustrie. (Lohmann 2015: 4 sowie Küblböck / Forster 2008: 7 f.) 

Die Gegner/innen der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen betonen die Notwendig-

keit von Schutzzöllen, um durch die Verarbeitung von Rohstoffen einen Mehrwert zu 

schaffen. Zudem sind einige afrikanische Länder nicht nur an einem Handel mit Eu-

ropa, sondern auch mit China und Indien interessiert. Die Meistbegünstigungsklausel 

erschwert jedoch Freihandelsabkommen mit anderen Partnern deutlich. Ein intermi-

nisterieller Ausschuss in Nigeria kam zu dem Schluss, dass die negativen Auswir-

kungen im Falle einer Nichtunterzeichnung geringer ausfallen würden als im Fall ei-

ner Unterzeichnung – selbst wenn alle anderen westafrikanischen Länder unter-

zeichnen sollten. Eine Studie des South Center aus dem Jahr 2012, eine zwischen-
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staatliche Organisation von Entwicklungsländern, unterstützt diese Analyse: Der Ver-

lust an Zolleinnahmen wäre höher als die Vorteile, die durch den Wegfall von Ein-

fuhrzöllen in die EU entstehen würden. (Lohmann 2015: 5) 

Die Nichtratifizierung durch ein Land – wie beispielsweise Nigeria – führt dazu, dass 

das Abkommen für den Rest der regionalen Staatengruppe durchaus in Kraft treten 

kann, solange es durch zwei Drittel der Parlamente der Region ratifiziert wird. Loh-

mann von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Dakar nennt diese Lösung einen „Flicken-

teppich“ und ist der Meinung, dass es für die Nicht-Unterzeichner zunehmend 

schwieriger werden wird, ihre Märkte gegen EU-Importe zu schützen, da diese über 

andere Länder der Region eingeführt und dann weiter transportiert werden. Möglich 

macht das die zum 1. Jänner 2015 verabschiedete westafrikanische Zollunion (Tarif 

Extérieur Commun). (Lohmann 2015: 4 f.) 

Angelos Sepos kritisiert in seinem Text „Imperial Power Europe? The EU’s relations 

with the ACP countries“, die Diskrepanz zwischen der normativen Zielsetzung der 

Europäischen Union zu der realistischen, in dem er u.a. auf die Europäische Roh-

stoffinitiative aus dem Jahr 2008 (The Raw Materials Initiative – Meeting our Critical 

Needs for Growth and Jobs in Europe, EC 2008) verweist. Die RMI beinhaltet folgen-

de Maßnahmen um die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union zu erhalten: 

Strategien zur Sicherung des ungehinderten Zugangs zu Rohstoffen auf dem Welt-

markt, die Erhöhung der Versorgung mit Rohstoffen aus Quellen innerhalb der EU, 

sowie die erhöhte Ressourceneffizienz bzw. eine Reduktion des Rohstoffkonsums 

durch Maßnahmen wie Recycling. “Sustainable and undistorted supply of raw mate-

rials is of strategic importance for the competitiveness of the EU economy.” Die EU 

erklärt in der Rohstoffinitiative die bestehenden Handelsregelungen so weit wie mög-

lich zu nutzen, um dieses Ziel zu erreichen. (“use current trade rules to the maxi-

mum”) (Küblböck 2014: 91) 

“More than ever, Europe needs to import to export. Tackling restrictions on ac-

cess to resources such as energy, metals and scrap, primary raw materials in-

cluding certain agricultural materials, hides and skins must be a high priority.” 
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Und weiter: “The EU has a strategic interest in developing international rules 

and cooperation on competition policies to ensure European firms do not suffer 

in third countries from unreasonable subsidisation of local companies or anti-

competitive practices.” (Europäische Kommission 2006: 8, zitiert nach Sepos 

2013: 270)  

Dieses Zitat aus der EU-Rohstoffinitiative zeigt erneut die Diskrepanz zwischen den 

Interessen der Europäischen Union und jenen der AKP-Staaten und die Durchset-

zung ersterer aufgrund der hegemonialen Vormachtstellung Europas. Der geschaffe-

ne Konsens besteht in der Anerkennung eines freien Handels als Voraussetzung für 

gelungene Entwicklung und die Aussicht auf einen weiterhin bevorzugten Marktzu-

gang in Europa wird als Druckmittel zur Unterzeichnung der WPAs benutzt. Die in-

strumentelle Macht wird in Form der Androhung des Entzugs der bevorzugten Be-

handlung eingesetzt (Macht des Geben- und Nehmen-Könnens) und führen letztend-

lich bei den meisten AKP-Staaten früher oder später wieder zur Unterwerfung und 

Akzeptanz der Freihandelsabkommen. 

Auch Sepos bemerkt, dass die normativen Ziele der EU nur eine sehr vage Imple-

mentierung erfahren, wogegen die realistischen die Agenden, die politische Praxis 

sowie das Verhalten gegenüber Afrika tatsächlich bestimmen. Besonders evident 

wird diese Tatsache für ihn in den Verhandlungen zu den Wirtschaftspartnerschafts-

abkommen, welche sowohl Elemente des Zwangs, der Manipulation als auch der An-

ziehungskraft enthalten. Die Anziehungskraft spiegelt sich in der Möglichkeit des 

großteils freien Zugangs zum lukrativen europäischen Markt und zu globalen Han-

delsforen wie der WTO wider, während in den für die Aushandlung der WPAs ge-

schaffenen Rahmenbedingungen und dem darauf folgenden Druck der EU auf die 

AKP-Staaten die Abkommen zu unterzeichnen, Zwang und Manipulation deutlich 

werden. Durch die Einteilung der AKP-Staaten in regionale Gruppen beschneide man 

ihre Verhandlungsmacht und somit die Möglichkeit der Ausrichtung der WPAs im In-

teresse der Entwicklungsländer. Für den Fall der Nichtunterzeichnung wird der Rück-

griff auf das GSP angedroht, welches höhere Zölle für die AKP-Staaten zur Folge 

hätte. Der Präsident Malawis beschuldigte die EU diesbezüglich des imperialisti-
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schen Vorgehens und der Bestrafung jener Länder, welche sich den WPAs widerset-

zen, indem sie droht, die Hilfen aus dem EEF zu streichen bzw. zu kürzen. Jedoch 

trifft dies nicht alle Länder gleichermaßen: Seit den 1970er Jahren beispielsweise, 

beutet der niederländisch-britische Ölkonzern Shell das Nigerdelta in Zusammenar-

beit mit der korrupten lokalen Elite rücksichtslos aus, begeht dabei schwere Umwelt- 

sowie Menschenrechtsverletzungen und hat die indigenen Gemeinschaften noch 

weiter in die Armut getrieben. Die EU bezieht derzeit rund 20 % der benötigten, im-

portierten Ölressourcen und 80 % ihres Gases aus Nigeria. Als das Land sich weiger-

te, das ausgehandelte WPA mit der Regionalgemeinschaft ECOWAS zu unterzeich-

nen, hütete sich die EU davor, echte Strafmaßnahmen zu ergreifen und ihre Hilfsver-

einbarungen bzw. Schuldenerlassregelungen gegenüber Nigeria einzuschränken, um 

die Energieversorgung Europas nicht zu gefährden. (Sepos 2013: 270-274) Aufgrund 

des hohen Exportvolumens von Erdöl und Gas und Europas Abhängigkeit vom Im-

port hat sich Nigeria durchaus eine gewisse Machtposition angeeignet. Die Autorität 

des Hegemon Europa und die glaubhafte Gefahr des Entzugs von Geldern aus dem 

EEF wird in diesem Fall außer Kraft gesetzt. 

Doch nicht alle AKP-Staaten können eine solche Machtposition vorweisen und so ge-

lang es der EU schließlich, trotz des teils starken Widerstands, am 10. Juni 2016, mit 

der Staatengruppe des Südlichen Afrika (SADC), das erste Wirtschaftspartner-

schaftsabkommen mit einer gesamten afrikanischen Region abzuschließen. Die 

Handelskommissarin Cecilia Malmström meinte dazu: 

„Der Handel fördert Wirtschaftswachstum und nachhaltige Entwicklung. Er ist 

auch ein wichtiger Faktor für die Integration der Regionen und für engere Be-

ziehungen zwischen Ländern. Mit dem Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, 

das wir heute unterzeichnen, möchten wir unsere Handelsbeziehungen mit un-

seren Partnern im Südlichen Afrika auf gemeinsam vereinbarte, stabile Regeln 

gründen. Der Handel hat dazu beigetragen, dass im Laufe der Jahre Millionen 

von Menschen aus der Armut herausgefunden haben. Durch Abkommen wie 

dieses schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass dieser Prozess weiterge-

hen kann.“ (Europäische Kommission 2016/3: online) 
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Die obige Aussage spiegelt abschließend noch einmal klar die neoliberale Ausrich-

tung der EU-Entwicklungspolitik und die Überzeugung wider, dass freier Handel und 

die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zu lokalem Wirtschaftswachstum – welches 

heute wie damals mit Entwicklung gleichgesetzt wird – und somit zu mehr Wohlstand 

(für alle) führt. Die Europäische Union übernimmt die Spielregeln des IMF und der 

WTO als wären sie etwas Unverhandelbares und Naturgegebenes, nicht als das poli-

tische Konstrukt, dass sie sind und führt damit auch im Abkommen von Cotonou die 

neoliberale, klientilistische Politik unter Einbindung lokaler Eliten auf Kosten der brei-

ten Masse in den AKP-Staaten fort. Obwohl der „compliance“-Druck, den die Europä-

ische Union bei den WPA-Verhandlungen erzeugt, dem Prinzip, die Souveränität der 

AKP-Staaten anzuerkennen, widerspricht, haben die meisten Länder der Staaten-

gruppe der instrumentellen und autoritativen aber auch datensetzenden Macht der 

EU wenig entgegen zu setzen.  
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 Zukünftige Herausforderungen für die EU-AKP 

Beziehungen 

6.1 Wachsende Heterogenität der AKP-Staaten und alternative 

Partnerschaften 

Die Länder des “globalen Südens” bilden keine homogene Gruppe und verfolgen 

aufgrund ihres Status als “Entwicklungsländer” nicht notgedrungen dieselben Interes-

sen. (Zeller 2007: 138) Dennoch manifestiert sich das Nord-Süd Machtgefällte, bis 

heute in der diagnostizierten dualistischen Gliederung in Industrieländer und Entwick-

lungsländer und setzte sich ebenfalls im Cotonou-Abkommen fort. Die wachsende 

Heterogenität der AKP-Staaten, beispielsweise bezüglich ihrer Wirtschaftsleistung, 

sowie deren Zugang zu alternativen Partnerschaften, stellen die EU-AKP Beziehun-

gen vor neue Hürden.  

In Bezug auf die Wirtschaftsleistung ist die Situation in der AKP-Gruppe sehr unter-

schiedlich: Alle karibischen Länder, mit Ausnahme von Haiti, haben einen mittleren 

oder hohen Einkommensstatus erreicht - stehen jedoch immer noch vor großen Her-

ausforderungen, insbesondere im Hinblick auf ihre Anfälligkeit für externe Schocks20 

oder Naturkatastrophen. Die pazifischen Staaten haben eine sehr unterschiedliche 

wirtschaftliche Entwicklung durchgemacht und die meisten sind aufgrund ihrer Größe 

und des Standorts erheblichen Einschränkungen ausgesetzt. Afrika hat zwar insge-

samt eine wachsende Wirtschaftsleistung zu verzeichnen, der Kampf gegen Armut 

und große Ungleichheit in der Bevölkerung bestehen aber nach wie vor und hat zum 

Teil zu offenen Konflikten, erhöhter staatlicher Fragilität, anhaltenden Krisen und zu-

nehmenden Migrationsströmen geführt. Die Anknüpfung an regionale und globale 

                                                 
20 Externe Schocks gelten als Unsicherheiten auf den Finanzmärkten. Sie können durch unvorhersehbare Er-

eignisse wie Naturkatastrophen, Kriege, Revolutionen etc. ausgelöst werden. (Gabler Wirtschaftslexikon o.J.: 
online) 
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Wertschöpfungsketten war, vor allem für die LDCs, begrenzt. (Europäische Kommis-

sion 2015: 3) Während alle drei Regionen, insbesondere die besonders profitieren-

den Eliten, klarerweise ein Interesse daran haben, die Geldflüsse aus der EU auf-

rechtzuerhalten, wird in der Realität zukünftig voraussichtlich die Differenzierung do-

minieren und sich die finanziellen Hilfen hauptsächlich auf die am wenigsten entwi-

ckelten Länder Afrikas konzentrieren. Die Unterschiede im Bereich der politischen 

Zusammenarbeit sind wohl die augenscheinlichsten: Während Europa und Afrika sich 

zunehmend darüber bewusst werden, dass es in vielen dringlichen Politikbereichen 

wie Migration, Sicherheit und Stabilität einer engeren Zusammenarbeit und des Dia-

logs bedarf, war die politische Zusammenarbeit für die karibischen und pazifischen 

Staaten mit der EU in den vergangenen Jahrzehnten eher begrenzt und spiegelt da-

mit den marginalisierten Status der beiden kleinen Regionen für Europa wider. Im Be-

reich der handelspolitischen Zusammenarbeit haben die WPA-Verhandlungen die 

Trennung zwischen den Regionen bereits eindeutig institutionalisiert. In Sicherheits-

fragen liegt der Fokus der Zusammenarbeit wieder bei Afrika und Europa. In allen 

Regionen ist die wachsende Präsenz nicht-traditioneller Geber/innen und Wirt-

schaftsakteur/innen wie China, Indien, Brasilien oder der Türkei zu beobachten, wel-

che durch gebotene Anreize die Art der zukünftigen Kooperation zwischen den AKP-

Staaten und der EU sowie deren Einfluss in der Region nachhaltig beeinflussen 

könnten. (Bossuyt et.al. 2016: 37 f.) “The People’s Republic of China is now Africa’s 

second most important trading partner, behind the USA but ahead of France and the 

UK. Along with the rise in the Sino-African activity have come accusations that China 

is a new ‘colonising’ power, exploiting Africa’s natural resources, flooding the conti-

nent with low-priced manufactured products while turning a blind eye to Africa’s auto-

crats.” (Taylor 2010: 61) Die „neue Kolonialmacht“ China baut seinen Einfluss in Afri-

ka durch Megaprojekte und massive Investitionen derzeit rapide aus. Das Handels-

volumen lag zuletzt bei rund 170 Mrd. USD (145 Mrd. Euro) und ließ damit sowohl 

Frankreich als auch das Vereinigte Königreich hinter sich. Der chinesische Machtha-

ber Xi Jinping kündigt an, Afrika mit rund 60 Mrd. USD (51,5 Mrd. Euro) in seiner 

Entwicklung unterstützen und teils auch von ausstehenden Schulden befreien zu wol-



 

96 

 

len. "Wir begrüßen Afrika im Expresszug der chinesischen Entwicklung", sagte Xi 

während des China-Afrika-Gipfels im September 2018 vor Dutzenden Staats- und 

Regierungschefs aus afrikanischen Staaten. Offensichtlich erscheint, dass China in 

Afrika nicht nur eine wichtige Rohstoffquelle, sondern auch einen attraktiven Absatz-

markt sowie eine Antwort auf steigende Lohnkosten im eigenen Land sieht. Während 

viele Afrikaner/innen auf einen neuen Entwicklungsschub hoffen, gibt es auch Kritik, 

beispielsweise von Seiten des südafrikanischen Wirtschaftsexperten und Politologen 

William Gumede. "Chinesen handeln Bauverträge im Austausch gegen Bergbaukon-

zessionen aus, zum Beispiel in Sambia oder Simbabwe, oder vergeben, wie in Ango-

la, Kredite, um einen Teil der heimischen Ölproduktion zu decken." (Die Presse sowie 

Der Kurier 2018: online) Die „neokoloniale Eroberung“ zeichnet sich speziell dadurch 

aus, dass China ganz offen mit Autokraten kooperiert und im Austausch für die Ent-

wicklungshilfe keinerlei Konditionalitäten im Stil der „westlichen Partner“ auferlegt. 

Dies macht die Geldgeber aus China für viele afrikanische Machthaber umso interes-

santer und ein Kampf um die hegemoniale Vorherrschaft in der „Entwicklungszu-

sammenarbeit“ bzw. den afrikanischen Markt zeichnet sich ab. 

Neben den „neuen Gebern“ am Parkett der internationalen Entwicklungszusammen-

arbeit wird das Cotonou-Abkommen auch durch eine wachsende Zahl von anderen 

Partnerschaften, die die EU mit Regionen oder einzelnen Staaten der AKP eingeht, 

nicht nur geographisch, sondern in zunehmendem Maße auch funktional überlagert. 

An erster Stelle steht hier die „Gemeinsame Strategie Afrika-EU“, eine Vereinbarung 

der Staats- und Regierungschefs Afrikas und der EU aus dem Jahr 2007, die den ge-

samten afrikanischen Kontinent mit Ausnahme Marokkos umfasst. Auch das CARIF-

ORUM-EU Economic Partnership Agreement und ein gesondertes Abkommen mit 

den Pazifikstaaten existieren bereits. (Nickel 2012: 9) Dies führt unweigerlich zu sich 

überschneidenden und möglicherweise konkurrierenden politischen Rahmenbedin-

gungen, zu mehr Ineffizienz, höheren Transaktionskosten und vor allem zu einer Be-

einträchtigung der Gesamtkohärenz des außenpolitischen Handelns der EU. 

(Bossuyt et.al. 2016: 50) 
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6.2 Eine neue geopolitische Realität 

Die EU-Erweiterung hat außerdem dazu geführt, dass die Mehrheit der 28 Mitglieds-

staaten keine oder nur begrenzte historische Bindungen an die AKP-Staaten hat. An-

gesichts der steigenden Euroskepsis der europäischen Bevölkerung, des - spätes-

tens nach dem Brexit - auch haushaltspolitischen Drucks der EU, könnte der Anreiz, 

den Cotonou-basierten Ansatz mit einem gesondert ausgestatteten EEF, beizubehal-

ten, schwinden. Überdies gibt es auch auf Seiten der AKP-Staaten deutliche Anzei-

chen dafür, dass sie zunehmend zu regionalen Kooperationen tendieren, um ihre po-

litischen und handelspolitischen Interessen abzusichern. Ein gutes Beispiel dafür ist 

die Verabschiedung eines WPA durch die Karibische Region 2007, während andere 

AKP-Regionen sich bis heute gegen diesen Schritt wehren. In den vergangenen 

Jahrzehnten gab es nur wenige gemeinsame Aktionen der AKP-Gruppe, was sich 

teilweise mit Kapazitätsengpässen auf diplomatischer Ebene erklären lässt, jedoch 

auch mit den sehr unterschiedlichen geopolitischen, wirtschaftlichen und entwick-

lungspolitischen Herausforderungen und Interessen zusammen hängt, die innerhalb 

einer tri-kontinentalen Struktur nicht leicht zu bewältigen sind. (Bossuyt et.al. 2016: 

xv) 

Kritiker/innen bemängeln auch die Erosion der 3-Säulen-Struktur des Cotonou Ab-

kommens. Eines der oft zitierten “einzigartigen” Merkmale des Abkommens ist seine 

umfassende Agenda, welche sowohl die politische Zusammenarbeit, den Handel so-

wie die Entwicklungszusammenarbeit regelt. In der Praxis wurden jedoch sowohl der 

politische Dialog als auch die Handelskomponente auf die regionale Ebene verlagert 

und finden sich daher zunehmend außerhalb des EU-AKP Rahmens. Dies erklärt, 

warum das Cotonou Abkommen für einige EU- und AKP- Akteur/innen nicht mehr als 

ein Instrument zur Verwaltung der Geber-Nehmer-Beziehungen und Kanalisierung 

der Hilfe darstellt. (Bossuyt et.al. 2016: 4 f., sowie Bossuyt et.al. 2017: 3) “Trade and 

political matters are now primarily addressed outside the ACP-EU framework. Other 

core priorities, such as peace and security or migration, are not dealt with at ACP-EU 

level. As a result, the CPA has de facto been largely reduced to a development coop-

eration tool.” (Bossuyt et.al. 2017: 3) 
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Im September 2015 hat sich die Internationale Gemeinschaft auf die 2030 Agenda für 

nachhaltige Entwicklung (SDGs) geeinigt. Technisch könnte eine mögliche künftige 

AKP-EU-Partnerschaft die Agenda 2030 problemlos integrieren, doch es zeigt sich, 

dass die derzeitig immer noch sehr zentralisierte Verwaltung des Cotonou-

Abkommens für die Umsetzung der Agenda 2030 unpassend ist. Speziell in Sachen 

Ernährungssicherheit besteht zwischen den Zielsetzungen der SDGs und des Coto-

nou Abkommens in der politischen Praxis ein Mangel an Kohärenz. (Bossuyt et.al. 

2016: xvii) Die SDGs beinhalten das Ziel, den Hunger in der Welt zu beenden, Er-

nährungssicherheit und eine bessere Ernährung zu erreichen und eine nachhaltige 

Landwirtschaft zu fördern. (SDG 2) Die anhaltende Konzentration in der europäi-

schen Landwirtschaft auf immer weniger und immer größere Betriebe gefährdet je-

doch nicht nur die ländliche Entwicklung, sondern auch die Umwelt. Die europäische 

Agrarpolitik ist hierfür das beste Beispiel: Mit ihrem Ansatz, die Landwirtschaft „fit für 

den Weltmarkt“ zu machen und mehr zu exportieren, in Kombination mit teils hohen 

Subventionen, setzt sie laut VENRO21 falsche Anreize. Angemessene Preise für 

landwirtschaftliche Produkte spielen dabei ebenso wie ökologische oder soziale As-

pekte kaum eine Rolle. Ergebnis dieser Politik ist eine dauerhafte Überproduktion, 

die zu einem ständigen Druck auf die Erzeugerpreise führt und die Existenz bäuerli-

cher Betriebe gefährdet. Der Zerstörung von Märkten in Entwicklungsländern in Fol-

ge der niedrigen Preise lässt sich anhand der europäischen Milchexporte illustrieren. 

Die Exporte von Milchpulver aus der EU haben sich in den letzten vier Jahren mit 7,8 

Millionen Tonnen Milchäquivalent nahezu verdoppelt. Die Exporte nach Afrika südlich 

der Sahara nahmen in den letzten vier Jahren um mehr als ein Viertel auf 1,24 Millio-

nen Tonnen zu. Diese Exporte bringen afrikanische Milchbauern in Existenznöte. In 

Burkina Faso etwa können europäische Firmen Milchpulver zu einem weit niedrige-

ren Preis vertreiben, als heimische Erzeuger/innen ihre Milch überhaupt produzieren 

können. Die Marktöffnung der AKP-Staaten für europäische Produkte als Gegenleis-

tung für den fortdauernden Erhalt von Entwicklungshilfeleistungen und deren freien 

Zugang zum EU-Markt verschärfen die Situation. Werden die Kleinbauern und -

                                                 
21 Deutscher Verband für Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe. 
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bäuerinnen aus der Produktion gedrängt, finden sie oftmals kaum Existenzalternati-

ven. Steigen dann noch die Lebensmittelpreise, können sich diese Menschen noch 

weniger Lebensmittel leisten. „Hier zeigt sich, wie wichtig es gerade in diesen Län-

dern ist, dass die Landwirtschaft vielen Menschen eine Existenz ermöglicht. Eine lo-

kale landwirtschaftliche Erzeugung, an der möglichst viele Menschen beteiligt sind, 

ist gerade in Zeiten steigender Lebensmittelpreise sicherer als die Abhängigkeit vom 

Weltmarkt. Pointiert gesagt: Die EU-Agrarexportpolitik schafft täglich neue Fluchtur-

sachen.“ (Thomsen 2016: 26-28) 

6.3 Implikationen für die Post Cotonou Debatte: Reformulierung 

von Cotonou oder fundamental neu denken? 

Das Partnerschaftsabkommen von Cotonou (CPA), welches die Beziehungen zwi-

schen der AKP-Gruppe und der Europäischen Union regelt, läuft im Jahr 2020 aus. 

Welche Elemente des Abkommens scheinen nun erhaltenswert bzw. gibt es einen 

Mehrwert von Cotonou für die AKP-Staaten, der nicht in der einen oder anderen 

Form ersetzt werden könnte? Befürworter/innen vor allem im Umfeld der Europäi-

schen Union argumentieren mit der Rechtsverbindlichkeit des Abkommens, welche 

den politischen Dialog sowie die Strategie der Selbst- bzw. Mitbestimmung (Ow-

nership) in der Entwicklungszusammenarbeit stärke. Die einzigartige Struktur mache 

das Cotonou-Abkommen zur umfassendsten Nord-Süd-Partnerschaft, vor allem weil 

es sowohl staatliche wie nicht staatliche Akteur/innen einschließt. Kritiker/innen be-

haupten jedoch, dass sowohl der politische Dialog als auch die Entwicklungszusam-

menarbeit mit den Partnerländern nicht vom Rechtsrahmen abhängig sei. Diese Mei-

nung scheint durch fruchtbare Dialoge mit einer Reihe von Nicht-AKP-Ländern und 

gescheiterte Dialoge mit Signatarstaaten von Cotonou untermauert zu werden. 

(Brecht 2013: o.S.) Ein Faktor, der in der Vergangenheit möglicherweise eine wichti-

ge Rolle für die Beibehaltung des „Nord-Süd-Abkommens“ gespielt hat, ist das Ele-

ment der Kontinente übergreifenden Solidarität, sei es zwischen Minister/innen oder 

Abgeordneten. Diese Solidaritätsbildung löste auf europäischer Seite gewöhnlich 

keine große Freude aus, da es sich in aller Regel um eine Solidarität zwischen den 
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Vertreter/innen der AKP-Staaten handelte, die sich gegen ein Ansinnen der europäi-

schen Seite richtete und eine geschlossene Front auch EU-Vertreter/innen beeindru-

cken kann. (Nickel 2012: 16 f.) Zum anderen könnte der anerkannte Europäische 

Entwicklungsfonds als stabiles und vorhersehbares Arbeitsinstrument genannt 

werden, der in Form eines Multi-Stakeholder-Ansatzes bei zur Entwicklung und dem 

Management von Entwicklungsstrategien eingesetzt wird. Andere zeigen sich dage-

gen von dessen negativen Effekten enttäuscht, da die Macht der Behörden der Part-

nerländer, unter Projekten und Programmen selbst auszuwählen, häufig zu ineffizien-

ter Allokation führe und ein Hindernis für eine stärkere Zusammenarbeit mit Organi-

sationen der lokalen Zivilgesellschaft sei. Obwohl sie vom Zweck her positiv gesehen 

wird, scheint Ownership durch gemeinsame Programmplanung mit den Partnerlän-

dern in der Praxis mit erheblichen Herausforderungen verbunden zu sein, was vor 

allem auf die komplexen und hierarchischen Verfahren des EEF zurückzuführen ist. 

(Brecht 2013: o.S.)  

Einige Mitgliedsstaaten, die der EU in den vergangenen Jahrzehnten beigetreten 

sind, sehen das Cotonou Abkommen als historisches Relikt. Es gäbe kaum Anzei-

chen einer sogenannten AKP-Identität oder gemeinsamer Interessen innerhalb der 

Gruppe – abgesehen von der gemeinsamen Abhängigkeit von den Mitteln des EEF 

und von gewährten Handelspräferenzen unter den LDSs. Die drei regionalen Kom-

ponenten des Abkommens, also Afrika, Karibik und Pazifik, werden häufig als zu un-

terschiedlich betrachtet, um effektiv durch ein einziges Abkommen behandelt zu wer-

den. Eine Verschiebung des AKP-EU-Abkommens in Richtung individueller, regiona-

ler Partnerschaften scheint als natürlichster und wahrscheinlichster Weg ins Auge 

gefasst zu werden. (Brecht 2013: o.S.) 

Aufgrund der Heterogenität der AKP-Staaten und den dadurch oftmals fehlenden 

gemeinsamen Interessen scheint es nachvollziehbar, dass v.a. die afrikanischen 

Staaten eher zu regionalen Abkommen mit der EU tendieren. Andererseits könnte 

argumentiert werden, dass es für die beiden Regionen der karibischen und pazifi-

schen Staaten aufgrund ihrer geografischen und wirtschaftlichen Marginalisierung 

umso schwerer werden könnte, der EU in Regionalverhandlungen gegenüber zu tre-
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ten. Das Gleiche gilt natürlich auf für die einzelnen afrikanischen Regionen, sofern 

sie keine „Unique Selling Proposition“ (USP)22 vorweisen können, um für die Europä-

ische Union unabdingbar zu bleiben. Die AKP-Staaten haben es in den vergangenen 

20 Jahren verabsäumt endlich eine gemeinsame „AKP-Identität“ und ein Bewusst-

sein für ihre weltwirtschaftliches Gewicht zu entwickeln. Ich möchte gar die Behaup-

tung aufstellen, dass es ein solches Abkommen wie Cotonou mit den Facetten der 

Rechtsverbindlichkeit, seinem „präferenziellen Zugang“ zum europäischen Markt und 

den Mitteln aus dem Europäischen Entwicklungsfonds – also die gesamte Strategie 

der Entwicklungshilfe – nicht nötig wäre, wenn sich die AKP-Staaten ihrer Verhand-

lungsmacht bewusst werden und wirkungsvolle, strategische Allianzen bilden wür-

den. Die Kernelemente des Kapitalismus – der Wettbewerb und das Erzeugen von 

Nachfrage– bedingen, dass dieser sich ausdehnen, günstigere Produktionsstandorte 

und neue Absatzmärkte erschließen muss. Dieses Bewusstsein – der eigentlichen 

Abhängigkeit Europas von Afrika – wurde in den AKP-Staaten nicht zur Genüge ge-

schaffen und zeigt sich nun erneut am „billigen Ausverkauf“ der Rohstoffressourcen 

an China. Wieder werden im Austausch dafür keine nachhaltigen Investitionen in 

Wertschöpfungsprozesse, den Ausbau einer eigenen produzierenden Industrie und 

Wissenstransfer verlangt, sondern der Markt für ausländische Investor/innen weiter 

geöffnet und die Privatisierung von öffentlichen Gütern wie Infrastruktur, Bildung und 

Gesundheit in Kauf genommen.  

Abgesehen von den Versprechungen von Cotonou, einem etwaigen Nachfolgeab-

kommen und den Hoffnungen der Bevölkerung der AKP-Staaten eines Tages einen 

Lebensstandard nach „westlichem Modell“ zu erreichen, bleibt noch die in Kapitel 

2.2.3 angeschnittene Debatte der ökonomischen Dimension von Nachhaltigkeit zu 

klären. Material- und Energieressourcen bilden die Basis des Wirtschaftens und sie 

sind endlich. Dennoch scheint auf die Frage der Entkoppelung der Wirtschaftsleis-

tung vom Umweltverbrauch keine Antwort gefunden werden zu wollen.  

                                                 
22 Der Begriff USP kommt aus der Betriebswirtschaftslehre und bezeichnet besondere Eigenschaften und Vorzü-

ge eines Produktes oder einer Dienstleistung, also ein Alleinstellungsmerkmal. Ziel ist die Unterscheidung und 
Abhebung vom Angebot ähnlicher bzw. konkurrierender Unternehmen. 
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Tim Jackson, ein britischer Naturwissenschaftler und Professor für Nachhaltige Ent-

wicklung am Centre for Environment and Sustainability an der University of Surrey, 

hat es in Der Zeit so formuliert: „Wohlstand, Prosperität, Gedeihen – all dies hat mit 

Hoffnung zu tun, Hoffnung für die Zukunft, für unsere Kinder, für uns selbst. Diese 

Hoffnung aufrechtzuerhalten bleibt eine Aufgabe, die alle Mühen wert ist. Der Kapita-

lismus muss sich an sie anpassen. Oder untergehen.“ (Übersetzung von Michael Ad-

rian, Die Zeit 2011: online) 
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Abbildung 17: The future of the ACP-EU relations: A political economy analysis, Bossuyt et. al 

2016: 21. 
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 Conclusio: Beantwortung der Forschungsfragen 

• Welche Bedeutung hat das Partnerschaftsabkommen von Cotonou für die AKP-

Staaten und inwiefern ist es sinnvoll, in einer globalisierten Welt an der Aufrechter-

haltung der bilateralen Partnerschaft zwischen einer wachsenden EU auf der ei-

nen Seite und der zunehmend heterogenen AKP-Gruppe auf der anderen Seite 

festzuhalten?  

Historisch gesehen stelle die EU-AKP Partnerschaft einen Versuch der europäischen 

Staaten dar, nach Ende der kolonialen Herrschaft den Zugang zu den notwendigen 

Ressourcen zu bewahren und die jungen Staaten des „globalen Südens“ weiterhin an 

sich zu binden. Seither zeigt sich, dass jede weitere vertragliche Vereinbarung immer 

noch vom Geber-Nehmer-Prinzip durchdrungen ist. Trotz des Versuchs von Cotonou 

eine gleichwertige „Partnerschaft“ auf Augenhöhe zu propagieren, bleiben die öko-

nomisch schwächeren AKP-Staaten vom good-will der Industrienationen abhängig 

und müssen, um den Zugang zu den Geldern aus dem EEF zu erhalten, die Entwick-

lungskonzepte und -ideen der Europäischen Union übernehmen. Dabei bedienst sich 

die EU, wie Gramscis Theorie der hegemonialen Herrschaft deutlich gemacht hat, 

der Herrschaft mittels Konsenses. Die EU hat es mit Hilfe multilateraler Institutionen 

wie der Weltbank geschafft, einen grundlegenden Konsens darüber herzustellen, 

dass die Region der AKP-Staaten zu entwickeln ist und es ohne unsere „Hilfe“ nicht 

schaffen wird, sich aus der Armut zu befreien. Für diese Hilfe darf man Afrika natür-

lich auch etwas abverlangen und wenn es nur die Übernahme eines gemeinsamen 

„Wertekatalogs“ ist. Die EU bedient sich sowohl instrumenteller als auch Formen au-

toritativer Macht. Durch die Androhung von negativen Sanktionen wie einem Konsul-

tationsverfahrens wie im Falle von Guinea-Bissau wird ein glaubhaftes „Geben-und-

Nehmen-Können“ demonstriert. Das Machtgefälle und der Grad der Unterwerfung 

des ökonomisch schwächeren Vertragspartners wird ebenso deutlich, wenn man be-

denkt, dass es trotz etlicher objektiven Verletzungen des eigenen Maßstabs bisher zu 

keinem einzigen solchen Konsultationsverfahren gegen einen EU-Staat gekommen 

ist. Die autoritative Macht zeigt sich anhand der Fähigkeit der EU Maßstäbe zu set-
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zen und diese zu bewerben, so dass sie eine „willentliche und einwilligende Folgebe-

reitschaft“ erzeugen, wie bspw. die Einhaltung der Menschenrechte und einer rechts-

staatlichen Ordnung als Basis für eine erfolgreiche Entwicklung.  

Auch für Stephen Hurt, der das Cotonou Abkommen aus neo-gramscianischer Per-

spektive analysiert, zeigt sich, dass sich die Beziehungen ganz klar von einer Zu-

sammenarbeit in Richtung „Zwang“ verschoben haben und hebt dabei insbesondere 

die hegemoniale Dominanz des Neoliberalismus innerhalb der politischen Eliten her-

vor. Aufgrund der zentralen Position der EU als Geber von Entwicklungshilfe und der 

Abhängigkeit der AKP-Staaten vom Export auf den europäischen Markt, müssen sich 

die AKP-Staaten der neoliberalen Ausrichtung der EU-Politik hin zu Liberalisierung 

und Privatisierung beugen. Während durch Begriffe wie „Partnerschaft“, „Dialog“ und 

„Ownership“ eine Gleichberechtigung und Zusammenarbeit auf Augenhöhe vermit-

telt, sowie durch die prioritäre Agenda der „Armutsbekämpfung“ eine Homogenität 

bezüglich der zu erreichenden Ziele dargestellt wird, zeigt sich beispielsweise in den 

Verhandlungen zu den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen und deren de facto Al-

ternativlosigkeit, die Zwangskomponente der EU-AKP Beziehung. Die Entscheidung, 

einen Teil des EEF zur Umsetzung der von der Weltbank propagierten strukturellen 

Anpassungsprogramme (SAPs) zu verwenden, sowie die Einbeziehung der politi-

schen Konditionalität als Voraussetzung für den Erhalt von Entwicklungshilfegeldern, 

beinhaltet sowohl Faktoren instrumenteller als auch autoritativer und datensetzender 

Macht.  

Alternativlos scheint auch die Zusammenarbeit der afrikanischen, karibischen und 

pazifischen Staaten mit der EU in der jetzigen bilateralen Form. Sowohl die AKP-

Staaten als auch die EU scheinen nach Stabilität zu streben und die vertraglich fest-

gelegte Nord-Süd-Partnerschaft bewahren zu wollen, wobei zu erwähnen ist, dass es 

mir im Zuge meiner Recherche nicht möglich war, Texte, Analysen oder Bewertungen 

zum Cotonou-Abkommen aus Sicht der AKP-Staaten selbst zu finden. Somit sind 

sämtliche in dieser Arbeit geäußerten Annahmen zu positiven Entwicklungen, welche 

durch das Cotonou-Abkommen für die AKP-Staaten entstanden sind, aus eurozent-

ristischer Perspektive zu sehen. 
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Beim EU-Afrika Gipfel am 19. März 2018 hat die Afrikanische Union (AU) die Position 

vertreten, sie wünsche sich eine neue Vereinbarung mit der EU außerhalb des Coto-

nou-Abkommens sowie eine eigene Süd-Süd-Kooperation mit den karibischen und 

pazifischen Staaten. „As such, the adopted African Common position recommends 

that the new agreement with the European Union should be separated from the ACP 

context and based on a strong and sustainable continent-to-continent partnership 

that revolves around the AU and the EU.“ (African Union – Press Release 2018: onli-

ne) Dennoch hat sich die AKP-Gruppe am 30. Mai 2018 im Rahmen des AKP-

Ministerrates auf eine gemeinsame Verhandlungsposition und auf die Erteilung des 

Verhandlungsmandates geeinigt. Der Europäische Rat verkündete im Dezember 

2018 schließlich eine bereits „breite Übereinstimmung über die Struktur des künftigen 

Übereinkommens und die strategischen Prioritäten“. (Europäischer Rat 2018: online) 

Fest steht, dass eine Bündelung der Kräfte der AKP Staaten und der EU, zusammen 

genommen 106 Staaten, zu globalen Themen in internationalen Foren wie den Ver-

einten Nationen ein großes Gewicht schaffen würde. Auch viele kleinere, ökonomisch 

unbedeutendere, AKP-Staaten könnten in diesem Rahmen eine nicht unbedeutende 

diplomatische Rolle einnehmen. Aufgrund des Cotonou-Abkommens besteht auch 

eine hohe diplomatische Vertretung Afrikas, der Karibik und des Pazifiks in Brüssel. 

Für die AKP-Staaten wird es in jedem Fall wichtig sein, Netzwerke zu errichten, neue 

strategische und globale Partner außerhalb der EU zu finden. Dies würde den AKP-

Staaten gegenüber der EU mehr Verhandlungsmacht einräumen und die starke Bot-

schaft vermitteln, dass die AKP-Gruppe als Partner ernst genommen werden muss. 

Derzeit mangelt es dafür leider an Kohärenz der Strategien und Zielsetzungen, sowie 

einer „AKP-Identität“ innerhalb der sehr heterogenen Gruppe. 

Zukünftig müssen sich die AKP-Akteur/innen aller Voraussicht nach fragen, ob es 

überhaupt möglich sein wird, diese Identität zu schaffen, ob die afrikanischen, karibi-

schen und pazifischen Staaten ohne EU-Hilfen überleben könnten, ob die Gruppie-

rung als AKP weiterhin relevant ist und sie bereit sind für den Erhalt von Entwick-

lungshilfegelder zu „bezahlen“, oder ob andere, nationale, regionale oder globale 

Rahmenwerke wirksamer wären. Diese fundamentalen Fragen sollten nicht nur in 
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den AKP-Einrichtungen in Brüssel besprochen werden, es wäre wichtig verschiedene 

Akteur/innen und Interessengruppen in den Prozess einer Evaluierung und Debatte 

über die EU-AKP Beziehungen miteinzubeziehen.  
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 Exkurs: Aktueller Stand der Verhandlungen über eine 

neue Partnerschaft nach 2020 

Im Dezember 2017 legte die Kommission dem Rat eine Empfehlung vor, die auch 

einen Vorschlag für Verhandlungsrichtlinien umfasst. Die Empfehlung gibt die Grund-

lagen und die wesentlichen Leitlinien für eine künftige Partnerschaft mit den AKP-

Regionen vor. Am 22. Jänner 2018 berieten die Außenminister/innen über den von 

der Kommission vorgelegten Entwurf zur Aushandlung einer neuen Partnerschaft. 

Sie bekundeten ihre umfassende Unterstützung für den Ansatz der Kommission, wo-

nach ein weiteres Rahmenabkommen auf Ebene der AKP-Staaten angestrebt wird, 

das allerdings durch drei maßgeschneiderte regionale Partnerschaften für Afrika, den 

Pazifik und die Karibik ergänzt werden soll. Die förmlichen Verhandlungen dazu ha-

ben Ende August 2018 begonnen. (Europäischer Rat 2018/1 sowie Europäischer Rat 

2018/3: online) 

In Ermangelung einer umfassenden und unabhängigen Bewertung der Leistung des 

Cotonou-Abkommens hat die Europäische Union mit den AKP-Staaten eine Selbst-

bewertung der Partnerschaft durchgeführt. Die Mitteilung der Europäischen Kommis-

sion aus dem November 2016, mit dem Titel “Eine erneuerte Partnerschaft mit den 

Ländern Afrikas, der Karibik und des Pazifiks”, zeigt Fortschritte in einigen Kernberei-

chen wie der Armutsbekämpfung oder Sicherheit, jedoch auch besorgniserregende 

Trends wie den Aufstieg autoritärer Regierungen auf. Man scheint sich darüber im 

Klaren zu sein, dass das derzeitige System den gemeinsamen Institutionen zwar 

nützlich sein mag, um Erfahrungen auszutauschen, inzwischen aber als überholt gilt, 

da es umständlich und schwerfällig ist. Der Fokus dessen, was die EU bisher zu den 

künftigen Beziehungen vorgelegt hat, liegt auf dem sogenannten “umbrella scenario”. 

(Bossuyt et.al. 2017: 6) 
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Abbildung 18: Main elements of the ‘preferred umbrella scenario’ of the EU, Bossuyt 2017: 7. 

Das “umbrella scenario” soll auf einem gemeinsamen “Schirm” aus Werten, Prinzi-

pien und Interessen aufbauen, der die Basis für die Zusammenarbeit der beiden Par-
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teien definieren soll. Zu jeder der 3 regionalen Gruppen soll es dann gesonderte Pro-

tokolle zum Rahmenabkommen geben, welche die bisher bestehenden Strategien für 

diese Ländergruppen – Gemeinsame Afrika-EU Strategie23 von 2007, Gemeinsame 

Partnerschaftsstrategie Karibik-EU von 2012 und Strategie für eine verstärkte Part-

nerschaft mit den Pazifik-Inseln von 2006 – ersetzen und inhaltlich darüber hinaus-

gehen. (Bossuyt et.al. 2017: 6 f.) Aufgrund der heftig diskutierten Migrationsthematik 

und der Tatsache, dass die EU den Schutz ihrer Außengrenzen als eine der größten 

Herausforderungen des 21. Jahrhunderts begreift, wird dem Pakt mit Afrika die wohl 

größte Bedeutung zukommen. Ganz im Sinne des “Nothilfe-Treuhandfonds der EU 

für Afrika”, der von der Europäischen Kommission im November 2015 auf dem Migra-

tionsgipfel in La Valetta “zur Unterstützung der Stabilität und zur Bekämpfung der Ur-

sachen von irregulärer Migration und Vertreibungen in Afrika“ ins Leben gerufen und 

für den aus dem EU-Haushalt und dem EEF mehr als 2,4 Mrd. Euro bereitgestellt 

wurden, wird sich auch das Post-Cotonou Abkommen verstärkt dem Thema Migrati-

on widmen. “Da die Migration aus Afrika die neue große Herausforderung für die EU 

ist und der Schutz der EU-Außengrenze im Grunde bereits in den afrikanischen Ur-

sprungsländern beginnen sollte, müssen diese wirtschaftlich unterstützt werden.”, so 

der Europarechts-Experte Univ. Prof. DDDr. Waldemar Hummer. Abschnitt 2 des EU-

Afrika Paktes wird vorrangig auf folgende Aspekte ausgerichtet werden: 

• Verwirklichung von Frieden und Stabilität 

• Stärkung der Demokratie und der guten Regierungsführung 

• Steuerung von Migration und Mobilität 

• Zusammenarbeit im Grenzmanagement 

• Unterbindung des Menschenhandels 

• Bekämpfung des Klimawandels 

Besonderes Augenmerk wird dabei der Umsetzung der „Europäischen Migrationsa-

genda“ vom 13. Mai 2015 sowie des „Gemeinsamen Europäischen Asylsystems“ 

(GEAS) und deren vier Schwerpunkten 
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• Reduzierung der Anreize für irreguläre Migration 

• Einrichtung eines einheitlichen Asylverfahrens 

• Rettung von Menschenleben und Sicherung der Außengrenzen 

• Einführung einer neuen Politik der legalen Migration – sowie der Zusammen-

arbeit im Bereich des Grenzmanagements 

geschenkt. Trotz der Zusage der EU, ihre Entwicklungshilfeleistungen weiter zu stei-

gern, soll die EU-AKP Partnerschaft, welche bisher schwerpunktmäßig eher im ent-

wicklungspolitischen Bereich lokalisiert war, nunmehr in dem Sinn „politisiert“ werden, 

dass die EU von ihren Partnerländern ebenfalls eine Unterstützung für ihre außen- 

und wirtschaftspolitischen Zielsetzungen erwarten wird. (Hummer 2018: online) 
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